
• 1 Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-23/4003-R 

Beschluss 

. In dem Verwaltungsverfahren 

wegen Festlegung zur Anerkennung der Kosten für die Vorhaltung und den 
Einsatz der Netzreserveanlagen Walheim 1 und 2 nach §13cAbs. 5 
EnWG als verfahrensregulierte Kosten i.S.d. § 11 Abs. 2 Satz 4, § 32 
Abs. 1 Nr. 4 ARegV 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommuni­

kation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

die Beisitzerin Dr. Ursula Heimann 

und den Beisitzer Wolfgang Wetz!, 

gegenüber derTransnet BW GmbH, Pariser Platz, Osloer Straße 15-17, 70173 Stuttgart 

gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung, 

- im Folgenden: ,,Übertragungsnetzbetreiber" -



am 26.09.2025 beschlossen: 

1. Die Vorhaltung und der Einsatz der Erzeugungsanlagen Walheim 1 (BNA 1005) 

und Wal heim 2 (BNA 1006) im Rahmen der Netzreserve unterliegt auf Grund 

der in der Anlage 1 zu diesem Beschluss beigefügten freiwilligen Selbstver­

pflichtung des Übertragungsnetzbetreibers einer wirksamen Verfahrensregulie­

rung. Die naGh Maßgabe dieser freiwilligen Selbstverpflichtung resultierenden 

Kosten gelten im Geltungszeitraum der Festlegung als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile im Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV. 

2. Der Übertragungsnetzbetreiber darf seine Erlösobergrenze im Hinblick auf die 

in Ziffer 1 genannten dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile jeweils zum 

1. Januar des Kalenderjahres t, für welches die in Ziffer 1 genannten Anlagen 

jeweils ganz oder teilweise vorzuhalten sind (Erbringungszeitraum), anpassen. 

Die voraussichtlich aus dem in der Anlage 2 zu diesem Beschluss beigefügten 

Vertrag entstehenden Kosten und Erlöse (Plankosten und -erlöse) hat der Über-. 

tragungsnetzbetreiber mit der Beschlusskammer abzustimmen und entspre­

chend dem Beschluss vom 11.09.2019 zur Festlegung der Berichtspflichten der 

Übertragungsnetzbetreiber hinsichtlich der Bildung der vorläufigen und endgül­

tigen Netzentgelte (BKS-19/0001-A) zwei Werktage vor dem 01. Oktober des 

jeweiligen Vorjahres t-1 für das Kalenderjahr t an die Bundesnetzagentur zu 

melden. 

Bei der Anpassung seiner Erlösobergrenze darf der Übertragungsnetzbetreiber 

die nach Satz 2 mit der Beschlusskammer abgestimmten und gemeldeten Plan­

kosten und -erlöse ansetzen. 

Die Differenz zwischen den nach Satz 2 ansetzbaren Plankosten und -erlösen 

und den dem Übertragungsnetzbetreiber entstehenden tatsächlichen Kosten 

(lstkosten und -erlösen) hat der Übertragungsnetzbetreiber jährlich zu ermitteln 

und auf seinem Regulierungskonto zu verbuchen. 

Der Übertragungsnetzbetreiber hat die aus den Netzreserveverträgen resultie­

renden lstkosten nach einheitlichen Maßstäben zu buchen und gegenüber der 

Beschlusskammer im von der Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellten Er­

hebungsbogens gesondert zu erfassen und nachzuweisen. 
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Dabei hat der Übertra.gungsnetzbetreiber die tatsächlichen, periodenge­

rechten Kosten des Buchungszeitraums im Erhebungsbogen einzutragen. 

Bereits zum Zeitpunkt des Erlasses dieses Beschlusses erfolgte Ist-Kosten­

Abrechnungen der Vorjahre bleiben unberührt. 

3. Die Festlegung ist bis zum 31.12.2028 befristet. 

4. Der Widerruf bleibt vorbehalten. 

5. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

1. Die vorliegende Festlegung erfolgt auf Grundlage des§ 13c Abs. 5 EnWG und ermöglicht 

dem Übertragungsnetzbetreiber die auf Grund § 13c Abs. 3 EnWG mit der Vorhaltung und 

dem Einsatz der endgültig stillzulegenden Netzreserveanlagen Walheim 1 (BNA 1005) 

und Walheim 2 (BNA 1006) einhergehen·den Netzreservekosten zu refinanzieren. zu.: 

gleich trifft die Festlegung Vorgaben zur Art und Weise der Refinanzierung. 

2. Die EnBW Erneuerbare und Konventionelle Erzeugung AG als Rechtsvorgängerin der 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG (im Weiteren: ,,EnBW AG") zeigte erstmals mit 

Schreiben vom 05.07.2013 die endgültige Stilllegung der Anlagen Walheim 1 (BNA 1005) 

und Walheim 2 (BNA 1006) mit Wirkung zum 05.07.2014 gegenüber der Bundesnetza­

gentur und dem Übertragungsnetzbetreiber an. 

3. Der Übertragungsnetzbetreiber prüfte die Systemrelevanz dieser Anlagen wiederholt und 

wies sie zuletzt mit Schreiben vom 19.09.2022 bis zum Ablauf des 31.03.2025 als sys­

temrelevant aus. Auf den Antrag des Übertragungsnetzbetreibers hin hat die Bundesnetz­

agentur diese Systemrelevanzausweisung für den Zeitraum 01.04.2023 bis zum 

31.03.2025 mit Bescheid vom 13.01.2023 genehmigt. Durch die Genehmigung der Sys­

temrelevanzausweisung ist der EnBW AG die Stilllegung der Anlagen insbesondere über 

die 12-monatige Karenzzeit des § 13b Abs. t Satz 1 und Satz 2 EnWG hinaus verboten. 
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4. Im Zeitraum der ausgewiesenen Systemrelevanz ist die Wiederinbetriebnahme der An­

lage Walheim 1 nach einem Schaden unmöglich geworden. Durch die Unmöglichkeit ent­

fäilt für Wal heim 1 ein Vergütungsanspruch ab dem 01.08.2024. Der Vergütungsanspruch 

für Walheim 2 wurde für den gesamten Zeitraum, d.h. bis zum 31.03.2025 bestimmt. 

5. Es gab keine befristete Teilnahme am Strommarkt für den Zeitraum des Ersatzkraftwer­

kebereithaltungsgesetzes. Der Anlagenbetreiber hat von der Ausnahmeregelung des 

§ 50b Abs. 6 EnwG· a.F. Gebrauch gemacht. 

6. Seit dem 01.04.2025, d.h. mit Auslaufen der sechsten Systemrelevanzausweisungsperi­

ode, ist die Anlage Walheim 2 nunmehr ebenfalls stillgelegt. 

7. • Die EnBW AG war verpflichtet, die Anlagen in einem betriebsbereiten Zustand zu erhalten 

und in der Netzreserve allein nach den Vorgaben des Übertragungsnetzbetreibers einzu­

setzen. Für die Vorhaltung und den etwaigen Einsatz der Anlagen in der Netzreserve hat 

die EnBW AG gemäß § 13c Abs. 3 EnWG i.V.m. §§ 10, 6 NetzResV einen kompensato­

rischen Vergütungsanspruch gegen den Übertragungsnetzbetreiber. 

8. Zur Konkretisierung der gesetzlichen Pflichten und Ansprüche aus § 13c EnWG und der 

NetzResV schloss der Übertragungsnetzbetreiber mit der EnBW AG, nach entsprechen­

. der Abstimmung mit der Bundesnetzagentur, am 18./19.08.2025 für den Zeitraum vom 

01 .04.2023 bis zum 31.03.2025 einen Netzreservevertrag für die Anlagen (Anlage 2). 

9. Der Übertragungsnetzbetreiber hat sodann am 18./19.0_8.2025 eine freiwillige Selbstver­

pflichtung zur Vorhaltung und zum Einsatz der Netzreserveanlage unterzeichnet (Anlage 

1) und gegenüber der Bundesnetzagentur abgegeben. Darin verpflichtet sich der Über­

tragungsnetzbetreiber zur Einhaltung des seinerseits mit dem Anlagenbetreiber EnBW 

AG am 18./19.08.2025 geschlossenen Netzreservevertrages (Anlage 2). Der Abgabe.der 

freiwilligen Selbstverpflichtung und dem Abschluss des Netzreservevertrages war eine 

umfangreiche Abstimmung hinsichtlich des erforderlichen Service-Levels und angemes­

senen Netzreservekosten vorangegangen. 

10. Die Beschlusskammer hat dem Übertragungsnetzbetreiber, der zuständigen Landesregu­

lierungsbehörde sowie dem Bundeskartellamt zu den Inhalten der Festlegung vorab Ge­

legenheit zur Stellungnahme gegeben. 

11 . Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. 
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-II. 

12. Mit Inkrafttreten des Gesetzes -zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unions­

rechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschr_iften vom 

22.12.2023 (BGBI. 2023 1 Nr. 405) besteht_ eine unionsrechtskonforme. Kompetenzvertei­

lung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbehörde. Der Be­

schluss beruht daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen Rechts auch vor 

dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 

02.09.2021, C-718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

13. Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die normative 

Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute Art. 

59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten aus­

schließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die 

Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umge­

setzt wurden. Insoweit hat der Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, 

mit der die Kommission Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien 

vorgesehenen ausschließlichen Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörde 

verletzt, indem es im deutschen Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung 

oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationa­

len Netzen, einschließlich der anwendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht der 

nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

1.1. Gesetzesreform und Übergangsregelung 

14. Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil des 

EuGH vom 2. September 2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Klagegrundes 

umgesetzt und insbeso~dere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung der Netzzu­

gangs- und Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben angepasst. Damit 

hat die Regulierungsbehörde mit Zuweisung der ausschließlichen Kompetenz für die Be­

stimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den An­

schluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die nach den unionsrechtlichen 

Bestimmungen.erforderliche Unabhängigkeit erlangt. 
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15-. . Die Verordnungsermächtigung des§ 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben; ebenso wie§ 21 a 

EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der Regulierungs­

behörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechtsverordnungen enthal­

tenen Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und ergänzt. 

16. Die nach§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach Ablauf 

einer Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes_ zur Anpassung 

des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeitpunkt des Außer­

krafttretens entspricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode ini Gassektor 

(31.12.2027) und Stromsektor (31.12.2028). 

17. In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß§ 21 Abs. 3 Satz 5 und 

§ 21a Abs. 3 Satz 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz übertragen. An­

dererseits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fasf 20 Jahre schrittweise entstandenes 

normatives Regulierungsrecht, inklusive der dazugehörigen Anwendungs- und Ausle­

gungspraxis, jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkrafttreten der Verordnungsregelungen 

zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fortzuführen. Laut Gesetzgeber sollen hier­

durch die für ausreichende Rechts-, Planungs- und Investitionssicherheit wichtige mate­

rielle Stabilität des Regulierungsrahmens gewährleistet urid bruchartige Entwicklungen in 

der Rechtsanwendung vermieden werden (vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52). 

1.2. Interessenabwägung 

18. Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrecht­

liche Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen 

Verordnungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Regelwerk zur Ent­

geltregulierung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung eines transparenten, 

vorhersehbaren ·und verlässlichen Regulierungsrahmens grundsätzlich fest. Sie sieht vor­

liegend insbesondere von einer Anwendung der Abweichungskompetenz nach § 21 

Abs. 3 Satz 5 u_nd § 21 a Abs. 3 Satz 4 EnWG ab. Einen materiellen Widerspruch zu maß­

geblichen Vorgaben des Europäischen Rechts hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 

02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt auch die Beschlusskammer nicht. 

19. Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen Regu­

lierungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die Dauer einer be­

reits laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrahmen für die ge-
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samte Periode möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen während einer laufenden Regu­

lierungsperiode sind mit Diskontinuität und Rechtsunsicherheit verbunden, die gerade 

durch Übergangsregelungen zur Weitergeltung der materiell' europarechtskonformen Vor­

gaben vermieden werden können. Darüber hinaus erschwert eine unklare Rechtslage im 

Übergangszeitraum die notwendigen Investitionen in die Energieversorgungsnetze und 

führt zu Unsicherheiten nicht nur_ für die regulierten Unternehmen, sondern auch für die 

sonstigen Marktteilnehmer. 

20. Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest di_e Methoden zur Berechnung 

oder Festlegung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit 

ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. 

Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. 

Auch würden substantielle Abweichungen vom etablierten Regulierungsrahmen zu star­

ken Verzögerungen der laufenden, an die Erlösobergrenze anknüpfenden und weiterer 

nach den Rechtsverordnungen vorgesehenen Verfahren führen. Die Festsetzung neuer 

Regelungen durch die Regulierungsbehörde in einem transparenten und möglichst um­

fassenden Konsultationsprozess dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. laufende Ver­

fahren könnten sich um Jahre verzögern. Diese Gesichtspunkte wären mit den Richtli­

nienvorgaben, den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen 

G·rundsätzen schwerlich vereinbar. 

2. Zuständigkeit 

21 . Die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur für die vorliegende Festlegung ergibt sich aus 

§ 54 Abs. 1, 1. HS EnWG, die der Beschlusskammer aus § 5~ Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

3. Rechtsgrundlagen 

22. Die Ziffer 1 des Beschlusstenors beruht auf§ 13c Abs. 5 EnWG i.V.m. §§ 10, 6 Abs. 2 

Satz 2 NetzResV i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 4, 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 

EnWG. 

23. Die Vorgaben zur Anpassung der Erlösobergrenze und zum lstkosten-Abgleich nach der 

Ziffer 2 des Beschlusstenors beruhen auf § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV und auf § 5 Abs. 1 

Satz 1 ARegV. 
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24. Die Befristung der Festlegung in der Ziffer 3 des Beschlusstenors beruht auf §§ 3, 32 

Abs. 1 Nr. 4 ARegV. 

4. Formelle Rechtmäßigkeit 

25. Die Festlegung ist formell rechtmäßig. 

26. Von einer Anhörung konnte im konkreten Fall abgesehen werden. 

27. Aus verfahrensökonomischen Gründen hat die Beschlusskammer für die Einzelfestlegun­

gen der systemrelevanten Anlagen der inländischen Netzreserve eine vereinheitlichte Be­

schlussvorlage erstellt und am 16.02.2024 allen Übertragungsnetzbetreibern zur Stellung­

nahme nach § 67 Abs. 1 EnWG übersandt. Die Übertragungsnetzbetreiber haben hierzu 

jeweils mit Schreiben vom 07.03. bzw. 08.03.2024 Stellung genommen und mitgeteilt, 

dass auf eine Anhörung im Einzelfall verzichtet wird, sofern die regulatorischen Mecha­

nismen der Einzelfestlegungen denen der Musterfestlegungen entsprechen. 

28. Der zustäf)digen Landesregulierungsbehörde des Landes Baden-Württemberg wurde am 

16.02.2024 die vereinheitlichte Beschlussvorlage zur Stellungnahme nach § 58 Abs. 1 

Satz 2 EnWG übersandt. 

29. Dem Bundeskartellamt wurde die vereinheitlichte Beschlussvorlage mit der Gelegenheit 

zur Stellungnahme nach § 58 Abs. 1 Satz 2 EnWG am 16.02.2024 übermittelt. 

5. Wirksame Verfahrensregulierung durch freiwillige Selbstverpflichtung 

30. Die Bundesnetzagentur erkennt die dem Übertragungsnetzbetreiber aufgrund seiner 

Pflicht zur Vergütung der EnBW AG entstehenden Kosten für die Vorhaltung und den 

Einsatz der Anlagen Walheim 1 und 2 im Rahmen der Netzreserve als verfahrensregu­

lierte Kosten an. 

31. Die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür liegen vor: Die nach § 13c Abs. 5 EnWG und 

nach §§ 10, 6 Abs. 2 Satz 2 NetzResV erforderliche freiwillige Selbstverpflichtung wurde 

seitens des Übertragungsnetzbetreibers am 18./19.08.2025 unterzeichnet. Mittels dieser 

in Anlage 1 zu diesem Beschluss enthaltenen freiwilligen Selbstverpflichtung versichert 

der Übertragungsnetzbetreiber, die kontrahierte Anlagen gemäß den Vorgaben des in 

Anlage 2 zu diesem Beschluss enthaltenen Netzreservevertrages zu vergüten. Bei Ein­

haltung der freiwilligen SelbstverpflichtL:Jng gelten die dem Übertragungsnetzbetreiber 
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durch die Vorhaltung und den Einsatz der Anlagen Walheim 1 und 2 im Rahmen der Netz­

reserve, im Geltungszeitraum der Festlegung, entstandenen und entstehenden Kosten 

als wirksam verfahrensregulierte und damit dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

i.S.d. § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV. 

32. Auch die weiteren gesetzlichen Anforderungen an die Anerkennung der vertraglich be­

wirkten Netzreservekosten für die Anlagen Walheim 1 und 2 als verfahrensregulierte Kos­

ten liegen vor: Die Anlagen Walheim 1 und 2 befinden sich in der Regelzone d_es Über­

tragungsnetzbetreibers, siehe § 5 Abs. 1 Satz 1 NetzResV. Die nach §§ 1 Abs. 2 Satz 1, 

5 Abs. 1 Sa~ 1, 6 Abs. 2 Satz 1 NetzResV erforderliche Abstimmung des Vertrages r:nit 

der Bundesnetzagentur erfolgte maßgeblich in den Jahren 2024 und 2025. Hierbei ist 

auch die vertraglich vereinbarte Vergütung im Rahmen der Netzreserve abgestimmt wor­

den. De·r Vertrag und die vertraglich festgelegte Vergütung für" die auf Grund § 1"3c Abs. 3 

EnWG entstehenden Netzreservekosten stehen nach Überzeugurig der Beschlusskam­

mer im Ein~lang mit den Vorgaben der§§ 13b bis 13d EnWG sowie der NetzResV. Hierzu 

haben umfangreicher Datenaustausch und Prüfungshandlungen der Beschlusskammer 

gegenüber dem Anlagenbetreiber stattgefunden. Der Beschlusskammer sind keine ab­

weichenden Einschätzungen des Übertragungsnetzbetreibers zur Angemessenheit der 

Vergütung bekannt. Insbesondere sieht der Vertrag· alleine solche Kostenerstattungen 

vor, die der EnBW AG gerade aufgrund der Vorhaltung bzw. dem Einsatz ihr~r Anlagen 

Walheim 1 und 2 in der Netzreserve entstanden sind oder noch entstehen (siehe insoweit 

insbesondere § 6 Abs. 1 Satz 2 NetzResV). 

33. Der Netzreservevertrag vom 18./19.08.2025 sieht eine Vertragsdauer von nicht mehr als 

24 Monaten vor, § 5 Abs. 1 Satz 3 NetzResV. Die Anlagen Walheim 1 und 2 sind gemäß 

der Genehmigung der Ausweisung der Systemrelevanz vom 13.01.2023 systemrelevant 

im Sinne von § 13b Abs. 2 Satz 2 EnWG, siehe § 5 Abs_. 2 Nr. 1 NetzResV. 

34. Die EnBW AG hat sich gemäß Ziffer 4.21 des Netzreservevertrages verpflichtet, die für 

die N·etzreserve genutzte Anlagen nach Ablauf de~ Vertrages bis zur endgültigen Stillle­

gung nicht mehr an den Strommärkten einzusetzen, siehe § 5 Abs. 2 Nr. 2 NetzResV. 

35. Die Bedingung des§ 5 Abs. 2 Nr. 3 NetzResV ist durch die vorherige Systemrelevanzaus­

weisung erfüllt. 
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36. Nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 NetzResV müssen auch alle gesetzlichen und genehmigungsrecht­

lichen Anforderungen an den Betrieb der Anlagen für die Vertragsdauer erfüllt werden. In 

Ziffer 4.21 des Netzreservevertrages (Anlage·2) ist dies vertraglich festgehalten. 

6. Anpassung der Erlösobergrenze und lstkosten-Abgleich 

37. Die Vorgaben zum lstkosten-Abgleich in Ziffer 2 des Beschlusstenors beruhen auf§ 32 

Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.Jnd auf§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV. Danach kann die Bundesnetza­

gentur zwecks Verwirklichung eines in § 1 A~s. 1 EnWG genannten Zwecks durch Fest­

legung nach § 29 Abs. 1 EnWG Entscheidungen zu den Erlösobergrenzen nach 

§ 4 ARegV treffen. 

38. Von dieser Ermächtigung macht die Beschlusskammer hiermit Gebrauch. Eine gesetzli­

che Regelung zur Anpassung der Erlösobergrenze bei Verfahrensregulierungen mittels 

freiwilliger Selbstverpflichtungen behandelt§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV nicht ausdrück­

lich. Dort ist normiert, dass der Übertragungsnetzbetreiber jeweils eine Anpassung der 

Erlösobergrenze zum 1. Januar eines Kalenderjahres vornehmen kann, sofern eine Än­

derung von nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs._ 2 Satz 1 bis Satz 3 

ARegV erfolgt ist. Vorliegend steht aber eine Änderung von nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteilen nach § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV in Rede. 

39. In Anlehnung an die in § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV zum Ausdruck kommende gesetz­

geberische Wertung, hat die Beschlusskammer entschieden, dem Übertragungsnetzbe­

treiber zu ermöglichen, die ihm entstehenden Netzreservekosten jeweils ohne Zeitverzug 

zu refinanzieren. Der Sachverhalt entspricht wirtschaftlich und materiell den Ausnahmen 

bei Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 Satz 1 N~. 4 bis 6a, 8, 13, 16 und 18 ARegV; in die­

sen Fällen darf der Übertragungsnetzbetrei_ber auf das Kalenderjahr abstellen, auf das die · 

Erlösobergrenze anzuwenden sein soll (sog. t-0-Versatz). Bei den vorliegenden dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Netzreservekosten handelt es sich ebenfalls um Kosten, die aus 

Versorgungsaufgaben, nämlich sofchen zur Gewährleistung der Systemsicherheit resul­

tieren. Die Netzreserve ist aufgrund der Vergütungsvolumina mit einer ganz erheblichen 

Kostenbelastung für die Übertragungsnetzbetreiber verbunden. Hinzu kommt, dass die 

Erzeugungsauslagen und Wiederherstellungskosten mangels Vorhersehbarkeit sehr 

volatil sind. Die hohe Bedeutung der Netzreserve für die Gewährleistung der Systemsi­

cherheit zeigt sich auch darin, dass diese sowohl im Gesetz als auch in der Verordnung 

detailliert in eigenen speziellen Vorschriften normiert wurde (§ 13b bis § 13d EnWG und 
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Netzreserveordnung). Zudem hat der Gesetzgeber mit dem Ersatzkraftwerkebereithal­

tungsgesetz die Bedeutung der Netzr~serve erneut betont. Vor diesem Hintergrund ist es 

sachgerecht, dem Übertragungsnetzbetreiber auch die ihm aufgrund der Kontrahierung 

von inländischen Netzreservekraftwerken entstehenden Kosten ohne Zeitverzug jeweils 

zum 1. Januar des Kalenderjahres über die Netzentgelte refinanzieren zu lassen, in wel­

chem die Netzreserveanlagen jeweils vorzuhalten sind. Damit wird gewährleistet, dass 

die Systemsicherheit nicht durch etwaige Verzögerungen der Refinanzierung und damit 

etwaig einhergehenden Liquiditätsengpässen beim Übertragungsnetzbetreiber gefährdet 

wird. Um dies zu ermöglichen, hat der Übertragungsnetzbetreiber die voraussichtlichen 

~etzreservekosten und -erlöse (Plankosten und -erlöse) auf Grundlage realistischer Prog­

nosen im Rahmen der Datenmeldung zur Erlösobergrenze spätestens zwei Werktage-vor 

dem 01. Oktober des Folgejahres mitzuteilen (vgl. Festlegung der Berichtspflichten der 

Übertragungsnetzbetreiber hinsichtlich der Bildung der vorläufigen und endgültigen Netz­

entgelte; BKB-19/0001-A). 

40. Satz 4 der Beschlusstenorziffer 2 greift die von Gesetzes wegen bestehende Rechtspflicht 

des Übertragungsnetzbetre!bers nach § 5 Abs. 1 ARegV auf, was bei der Netzreserve 

bedeutet, dass die Differenz zwischen den voraussichtlich aus den Netzreserveverträgen 

entstehenden Kosten (Plankosten) und den vom Übertragüngsnetzbetreiber erzielbaren 

Erlöse jährlich vom Übertragungsnetzbetreiber zu ermitteln und auf seinem Regulierungs­

konto zu verbuchen ist. 

41. Um der Beschlusskammer die Wahrnehmung ihrer Aufsicht zu ermöglichen und um zu 

gewährleisten, dass die Netznutzer im Wege der Wälzung der Netzreservekosten in die 

Ne.tzentgelte nur mit solchen Kosten belastet werden, die sich auf den tatsächlichen Leis­

tungszeitraum Ueweils 1. Januar bis 31. Dezember des Jahres t) beziehen, hat der Über­

tragungsnetzbetreiber die aus den Netzreserveverträgen resultierenden lstkosten (Kosten 

und Erlöse) gesondert zu erfassen und gegenüber der Bundesnetzagentur substantiiert 

und nachvollziehbar darzulegen (Satz 5 der Beschlusstenorziffer 2). Die Kosten sind da­

bei im Rahmen des von der Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellten Erhebungsbo­

gens darzulegen und mit entsprechenden Belegen (insbesondere Rechnungen der Kraft­

werksbetreiber, Systemauszüge z.B. SAP-Auszüge) nachzuweisen. Die Buchung erfolgt 

nach einheitlichen mit der Beschlusskamrner abgestimmten Maßstäben. Entsprechend 

der Beschlusstenorziffer 2 Satz 6 sind dabei die tatsächlichen, periodengerechten Kosten 

im Erhebungsbogen einzutragen, wie sie der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen 

Geschäftsjahres zu Grunde gelegt werden. 
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7. Befristung der Festlegung 

42. Gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 4, HS. 2 ARegV erfolgt die Festlegung einer wirksamen Verfah­

rensregulierung für die Dauer der gesamten Regulierungsperiode. 

43. Die dritte Regulierungsperiode endete am 31.12.2023. Die vierte Regulierungsperiode 

endet gemäß§ 3 ARegV am 31.12.2028. Gemäß§ 32 Abs. 1 Nr. 4, HS. 2 ARegV bleibt 

es der Beschlusskammer unbenommen, eine Festlegung für einen Zeitraum zu erlassen, 

der mehrere Regulierungsperioden umspannt. Von dieser Möglichkeit macht die Be­

schlusskammer vorliegend Gebrauch. 

44. Eine Erfassung der abgelaufenen und der gegenwärtigen Regulierungsperiode ist vor­

liegend sachgerecht, da die Netzreservekosten des Übertragungsnetzbetreibers nicht 

notwendi-gerweise jahres- oder gar regulierungsperiodenscharf anfallen; Kosten .auf 

Grundlage von Verträgen, die sich über mehrere dieser Regulierungsperioden vertei­

len, unterfallen damit der vorliegenden Festlegung. 

8. ·Widerrufsvorbehalt 

45. Aufgrund der Dynamik der Sachverhalte, die der Ermittlung und Kontrahierung des inlän­

dischen Netzreservebedarfs zugrunde liegen und angesichts des langen Geltungszeit­

raums der Festlegung, behält sich die Beschlusskammer den Widerruf dieses Beschlus­

ses vor. Dies ist insbesondere im Hinblick auf etwaige künftige Änderungen der gesetzli­

chen Anforderungen an die Netzreserve oder eine Veränderung der netztopographischen 

Gegebenheiten oder der Lastflüsse durch das Netz und der damit zusammenhängenden 

Netzengpasssituationen geboten. 

9. Kosten 

46. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

III. 

47. Die beigefügten Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 Freiwillige Selbstverpflichtung vom 18./19.08.2025 

Anlage 2 Netzreservevertrag vom 18./19.08.2025 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde er­

hoben werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht 

Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf), einzureichen. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdeschrift und 

die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG) . 

. Vorsitzender Beisitzerin Beisitzer 

Bourwieg Dr. Heimann Wetzl 
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 Anlage 1 zur Festlegung 
BKS-23/4003-R 

Anhang 1 

TRANSNETBW GMBH ZUR 
WALHEIM 1 + 2 (BNA1005, 

EN NETZRESERVE (04/2023 -

FREIWILLIGE SELBSTVERPFLICHTUNG DER 
VORHALTUNG UND ZUM EINSATZ DES KW 
BNA1006) DER ENBW AG IN DER INLÄNDISCH
03/2025) 

Auf Grundlage des § 13b EnWG prüft der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) die Systemrele­

vanz von zur vorläufigen oder zur endgültigen Stilllegung angezeigten Anlagen. Anlagen, de­

ren vorläufige oder endgültige Stilllegung nach § 13b EnWG aufgrund einer ausgewiesenen 

Systemrelevanz verboten ist, gehen in die Netzreserve über. Die in die Netzreserve überführ­

ten Anlagen werden entsprechend § 13c Abs. 2 S. 1 bzw. Abs. 4 S. 1 EnWG • ausschließlich 

nach Maßgabe der von den ÜNB angeforderten Systemsicherheitsmaßnahmen betrieben, mit 

dem Ziel, die Sicherheit und die Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems zu ge­

währleisten. Das vom ÜNB zur Vorhaltung inländischer Netzreserve angewandte Verfahren 

wird nachfolgend für zur vorläufigen Stilllegung angezeigte Anlagen mit einer Nennleistung ab 

10 MW und für zur endgültigen Stilllegung a"ngezeigte Anlagen mit eir:ier Nennleistung ab 

50 MW detailliert beschrieben. 

Nach Eingang einer Stilllegungsanzeige prüft der ÜNB unverzüglich die Systemrelevanz der 

Anlage und teilt das Ergebnis seiner Prüfung dem Betreiber der Anlage und der Bundesnetz­

agentur_ mit. Die Begründung der Notwendigkeit der Ausweisung einer systemrelevanten An­

lage im Fall einer geplanten vorläufigen oder endgültigen Stilllegung soll sich aus der System­

analyse der ÜNB oder dem Bericht der Bundesnetzagentur nach § 3 NetzResV ergeben. Die 

Begründung kann sich auf die Liste systemrelevanter Gaskraftwerke nach § 13f Abs. 1 EnWG 

stützen. 

Weist der ÜNB eine Anlage mit angezeigter vorläufiger Stilllegung als systemrelevant aus, ist 

die Stilllegung der Anlage gemäß § 13b Abs. 4 EnWG verboten. 

Weist der ÜNB eine Anlage mit angezeigter endgültiger Stilllegung als systemrelevant aus, so 
. . 

hat er bei der Bundesnetzagentur die Genehmigung der Ausweisung der Systemrelevanz zu 

beantragen.·solange und soweit dem Antrag auf Genehmigung der Ausweisung der System­

relevanz durch die Bundesnetzagentur stattgegeben wurde oder die Genehmigung entspre­

chend § 13b Abs. 5 S. 6 EnWG auf Grund einer Genehmigungsfiktion als erteilt gilt und ein 

Weiterbetrieb der Anlage technisch und rechtlich möglich ist, ist dem Anlagenbetreiber die 

Stilllegung der Anlage gern. § 13b Abs. 5 EnWG verboten. 

Des Weiteren werden Anlagen nach Maßgabe von § 50a Abs. 4 E_nWG in die Netzreserve 

überführt. Hiernach sind Anlagen, die in den Ausschreibungen gemäß KVBG bezuschlagt wor­

den sind- und deren Verbot der Kohleverfeuerung in den Jahren 2022 und 2023 wirksam ge­

worden wäre, bis zum 31.03.2024 weiter betriebsbereit zu halten und ab dem Zeitpunkt des 
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Kohleverfeuerungsverbots unabhängig von deren tatsächlicher Systemrelevanz in die Netzre­

serve zu überführen, soweit dies technisch und rechtlich möglich ist. 

Unbeschadet der gesetzlichen Verpflichtungen erfolgen die Bildung der Netzreserve und der 

Einsatz der Anlagen der Netzreserve auf Grundlage des Abschlusses von Verträgen zwischen 

den ÜNB und Anlagenbetreibern in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur nach Maßgabe 

der Bestimmungen der Netzreserveverordnung. 

Wesentliche Bestandteile der Vergütung können dabei die Betriebsbereitschaftsauslagen für 

die Herstellung und Vorhaltung de~ Betriebsbereitschaft, die Erzeugungsauslagen und der an­

teilige Werteverbrauch sowie bei endgültigen Stilllegungen darüber hinaus auch die Erhal­

tungsauslagen und die Opportunitätskosten in Form einer angemessenen Verzinsung für be­

stehende Anlagen durch verlängerte Kapitalbindung in Form von Grundstücken und weiter­

verwertbaren technischen Anlagen oder Anlagent~ilen sein. 

Gemäß§ 6 Abs. 2 S. 1 NetzResV wird der Umfang der Kostenerstattung des ÜNB gegenüber 

dem Anlagenbetreiber in den jeweiligen Verträgen nach Abstimmung mit der Bundesnetza­

gentur bestimmt. 

Mit dieser freiwilligen Selbstverpflichtung erklärt die TransnetBW GmbH, den beigefüg-
ten Vertrag bzgl. des vorläufig stillgelegten KW Wal heim 1 + 2 zu erfüllen, insbesondere 

die darin geregelte Vergütung an den Anlagenbetreiber zu leisten, unter der Vorausset-

zung, dass das oben beschriebene Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wurde. 

Eine Anpassung dieser freiwilligen Selbstverpflichtung erfolgt, falls sich die zugrundeliegenden 

Umstände - insbesondere die hier in Rede stehenden gesetzlichen und/oder verordnungs­

rechtlichen Vorgaben-ändern. In diesem Falle gelten die Maßgaben dieser freiwilligen Selbst­

verpflichtung jedoch fort, bis zur Änderung oder (ggf. auch rückwirkenden) Aufhebung und 

Neubescheidung der entsprechenden nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. §§ 11 Abs. 2 S. 4, 32 

Abs. 1 Nr. 4 ARegV erlassenen Festlegung durch die Bundesnetzagentur. 
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Vertrag über die Bereitstellung und den Einsatz  
der Steinkohleblöcke WAL 1 und WAL 2 in Walheim als Reservekraftwerke  

- Netzreservevertrag WAL 1 + WAL 2 -  
 
 
 

zwischen 
 

TransnetBW GmbH 
 

Pariser Platz  
Osloer Str. 15-17 

 70173 Stuttgart  
 

– nachstehend „TransnetBW“ genannt – 
 
 

und 
 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
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76131 Karlsruhe 

 
– nachstehend „EnBW“ genannt – 

 
 

einzeln „Vertragspartner“ genannt – 
 

gemeinsam „Vertragsparteien“ genannt – 
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Präambel 

1. § 13b des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in der zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses geltenden Fassung verpflichtet den Übertragungsnetzbetreiber hinsicht-
lich systemrelevanter (d.h. zur Gewährleistung der Systemsicherheit erforderli-
cher) Anlagen, deren Stilllegung der Anlagenbetreiber beabsichtigt, die Genehmi-
gung der Ausweisung als systemrelevante Anlage bei der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) zu beantragen. Im Falle einer Genehmigung des Antrags durch die 
BNetzA sowie der Erfüllung der weiteren rechtlichen Voraussetzungen des § 13b 
EnWG ist eine Stilllegung der Anlage verboten und die entsprechende Anlage ist 
ausschließlich nach Maßgabe seitens des Übertragungsnetzbetreibers angeforder-
ter Systemsicherheitsmaßnahmen zu betreiben. 

2. Der Betreiber einer Anlage, deren endgültige Stilllegung verboten ist, muss die An-
lage zumindest in einem Zustand erhalten, der eine Anforderung zur weiteren Vor-
haltung oder Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der Anlage für Anpas-
sungen der Einspeisung nach § 13a EnWG ermöglicht. Er hat gegenüber dem sys-
temverantwortlichen Betreiber des Übertragungsnetzes Anspruch auf eine ange-
messene Vergütung. Insbesondere die Ansprüche des Anlagenbetreibers sind in § 
13c EnWG sowie der am 27. Juni 2013 in Kraft getretenen Verordnung zur Rege-
lung der Beschaffung und Vorhaltung von Anlagen in der Netzreserve (Netzreser-
veverordnung - NetzResV) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2023(BGBl. 
2023 I NR. 405) näher ausgestaltet.  

3. Am 05. Juli 2013 wurde durch die EnBW die endgültige Stilllegung der Steinkohle-
blöcke WAL 1 (BNA1005) und WAL 2 (BNA1006) – nachfolgend zusammen auch 
„Anlagen“ genannt – am Kraftwerksstandort Walheim (WAL) zum 05. Juli 2014 
gegenüber der BNetzA sowie der TransnetBW angezeigt. TransnetBW hat unver-
züglich die Systemrelevanz der Anlagen geprüft und am 25. Oktober 2013 die Ge-
nehmigung der Ausweisung der Anlagen als systemrelevant für einen Zeitraum 
von 24 Monaten bei der BNetzA beantragt. Am 19. Dezember 2013 wurde dieser 
Antrag positiv beschieden (Az.: 608-12-003) und die Systemrelevanz für den Zeit-
raum von 24 Monaten (vom 06. Juli 2014 um 00:00 Uhr bis zum 05. Juli 2016 um 
24:00 Uhr) bestätigt. Am 16. Juni 2015 wurde durch TransnetBW ein weiterer An-
trag auf Genehmigung der Ausweisung der Anlagen als systemrelevant bis zum 
31. März 2018 gestellt, welcher von Seiten der BNetzA am 15. September 2015 po-
sitiv beschieden wurde und die Systemrelevanzausweisung für den Zeitraum bis 
zum 31. März 2018 genehmigt (Az.: 608-15-011). Mit Bescheid (Az.: 608-16-012) 
vom 29.03.2017 hat die BNetzA gegenüber der TransnetBW deren erneute Aus-
weisung der Systemrelevanz der hier vertragsgegenständlichen Kraftwerksblöcke 
vom 01. April 2018 bis zum Ablauf von 12 Monaten ab dem Tag der Inbetrieb-
nahme des Engpassbewirtschaftungsverfahrens zwischen Deutschland und Öster-
reich, längstens jedoch bis zum beantragten Endzeitpunkt, mithin bis Ablauf des 
31.03.2020, genehmigt. Mit Schreiben vom 13.08.2018 zeigte TransnetBW an, die 
genannten Anlagen erneut für den Zeitraum von 24 Monaten als systemrelevant 
ausgewiesen zu haben und beantragte die Genehmigung dieser wiederholten Aus-
weisung bis mindestens 31.03.2021. Hierauf erging am 06.11.2018 ein Bescheid 
der BNetzA (Az.: 608-18-022) mit dem eine Ausweisung zwischen dem 01.10.2019 
bis Ablauf 30.06.2020 unbedingt und im anschließenden Zeitraum von 01.07.2020 
bis Ablauf 31.03.2021 unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung einer 
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EU-beihilferechtlichen Notifikation bis Ablauf 30.06.2020 genehmigt und darüber 
hinaus abgelehnt wurde.  Mit Bescheid der BNetzA vom 15.01.2020 erfolgte ein 
Teilwiderruf und teilweise Neubescheidungen (betroffenes Az. u.a. auch 608-18-
022) wobei in erster Linie unter Bezugnahme auf die Entscheidung des EuGH vom 
28.03.2019 die beihilferechtlich motivierten Einschränkungen des Ursprungsbe-
scheids aufgehoben wurden. Mit Schreiben vom 27.01.2020 zeigte TransnetBW an, 
die genannten Anlagen erneut für den Zeitraum von 24 Monaten vom 01.04.21 bis 
zum 31.03.2023 als systemrelevant ausgewiesen zu haben und beantragte, die Ge-
nehmigung dieser wiederholten Ausweisung. Hierauf erging am 23.04.2020 ein 
Bescheid der BNetzA (Az.: 608-20-004), in dem die Ausweisung für den Zeitraum 
vom 01.04.2021 bis 31.03.2023 genehmigt wurde. 
Mit Schreiben vom 19.09.2022 zeigte TransnetBW an, die genannte Anlage erneut 
für den Zeitraum von mindestens 24 Monaten als systemrelevant ausgewiesen zu 
haben und beantragte die Genehmigung dieser wiederholten Ausweisung bis min-
destens zum 31.03.2025. Hierauf erging am 13.01.2023 ein Bescheid der BNetzA, 
diesem Vertrag beigefügt als Anhang 1a, mit dem die Ausweisung zwischen dem 
01.04.2023 bis Ablauf 31.03.2025 genehmigt wurde (sechste Systemrelevanzaus-
weisungsperiode). 

4. Durch die Genehmigungen der Ausweisung der Systemrelevanz der Anlagen und 
deren Mitteilung gegenüber der EnBW ist der EnBW die endgültige Stilllegung die-
ser Anlagen bis zu vorbezeichnetem Termin, längstens bis zum 31. März 2025 um 
24:00 Uhr verboten. Die Genehmigungen der Ausweisung der Systemrelevanz so-
wie die damit einhergehenden Stilllegungsverbote der Anlagen wurden der EnBW 
mit Schreiben vom 10. Januar 2014, vom 16. September 2015, vom 29. März 2017, 
vom 06.11.2018, vom 15.01.2020, vom 23.04.2020, sowie vom 13.01.2023 jeweils 
durch die BNetzA mitgeteilt.  

5. Dieser Vertrag konkretisiert die gesetzlichen Pflichten der Vertragsparteien aus 
dem EnWG und der NetzResV i. V. m. der an die EnBW gerichteten Anforderung 
der TransnetBW betreffend die vertragsgegenständliche Systemrelevanzauswei-
sungsperiode (01.04.2023 – 31.03.2025). Die BNetzA ist nicht Vertragspartei. 

Die Parteien vereinbaren vor diesem Hintergrund das Folgende:  

1. Vertragsgegenstand 

Gegenstand des vorliegenden Vertrags sind Regelungen zu vorbereitenden Maß-
nahmen, zum Betrieb und zum Einsatz der Anlagen in der Netzreserve. Hierbei 
wird insbesondere: 

1. die ggf. erforderliche (Wieder-)Herstellung der Betriebsbereitschaft 
der Anlagen 

2. die betriebsbereite Vorhaltung der Anlagen und 

3. die Einsätze der Anlagen in der Netzreserve 

durch die EnBW sowie die dafür zu zahlende angemessene Vergütung von Trans-

netBW auf Basis des EnWG und der NetzResV festgelegt. 
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2. (Wieder-)Herstellung der Betriebsbereitschaft 

2.1 Gemäß EnWG und NetzResV besteht unter anderem die Pflicht der EnBW, im Rah-
men des technisch und rechtlich Möglichen die Betriebsbereitschaft der Anlagen 
herzustellen bzw. zu erhalten.  

Mit Schreiben der TransnetBW vom 17.02.2023 forderte diese die EnBW erneut 
zur Herstellung bzw. Beibehaltung der Betriebsbereitschaft ab dem 01.04.2023 so-
wie dazu auf, die dafür erforderlichen Maßnahmen zu benennen und über entspre-
chend zu übernehmende Kosten zu informieren. Mit Schreiben vom 14.06.2023 
kam EnBW dieser Aufforderung nach. Dieser Schriftverkehr ist ebenfalls im An-
hang 1 beigefügt. 

2.2 In dem Fall, dass nach erstmaliger Herstellung der Betriebsbereitschaft während 
der Vertragslaufzeit durch anstehende Revisionen oder nach Schadensfällen oder 
aufgrund rechtlicher oder behördlicher Auflagen, die, sofern nicht umgesetzt, den 
Weiterbetrieb einer oder mehrerer der Anlagen gefährden oder ausschließen, die 
Betriebsbereitschaft der Anlagen wegfällt, wird EnBW die TransnetBW über Art 
und Umfang sowie die Kosten, die Dringlichkeit und die voraussichtliche Zeitdauer 
der erforderlichen Maßnahmen zur erneuten Herstellung der Betriebsbereitschaft 
(Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft) unverzüglich nach Kenntniserlan-
gung in Textform (Schreiben oder E-Mail) informieren.  

Das Vorgehen bzgl. Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft 
erfolgt gemäß dem von der Beschlusskammer 8 der BNetzA verfassten „Hinweis 
für die Übertragungsnetzbetreiber bezüglich dem Umgang mit den Kosten der 
Herstellung der Betriebsbereitschaft nach § 13c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 lit. a EnWG“, die-
sem Vertrag beigefügt als Anhang 1b).  

Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft bis zu einem Betrag 
von jeweils 10.000 € je Einzelfall exklusive Umsatzsteuer werden schnellstmög-
lich von der EnBW ausgeführt, was als von dem unter Ziff. 6.4 i.V.m. Anhängen 5 
und 9 geregelten Leistungspreis mit abgegolten gilt (Bagatellgrenze). Sollten die 
zu erwartenden Kosten der Maßnahme zur Wiederherstellung der Betriebsbereit-
schaft im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € exklusive Umsatzsteuer überschrei-
ten, wird EnBW von der TransnetBW die Freigabe zur Durchführung der Maß-
nahme einholen. Ergibt sich die Notwendigkeit einer Maßnahme aus den Herstel-
lervorgaben oder aus öffentlich-rechtlichen Pflichten (z.B. aufgrund Immissions-
schutzrecht), stellt EnBW TransnetBW die notwendigen Informationen bereit. 
Sollten die zu erwartenden Kosten der Maßnahme zur Wiederherstellung der Be-
triebsbereitschaft im Einzelfall einen Betrag von 100.000 € exklusive Umsatz-
steuer überschreiten, räumt EnBW der TransnetBW außerdem das Recht ein, die 
geplante Maßnahme vor deren Veranlassung auf Ihre Kosten durch einen externen 
Sachverständigen beurteilen zu lassen. Die EnBW stellt dem Sachverständigen die 
erforderlichen Informationen zur Verfügung, gewährt ihm Zutritt zu den erforder-
lichen Räumlichkeiten und unterstützt auch im Übrigen bei der Begutachtung.  

EnBW hat freizugebende Maßnahmen unverzüglich zu veranlassen, soweit und so-
bald TransnetBW die Übernahme deren Kosten dem Grunde nach in Textform, un-
bedingt und unwiderruflich bestätigt. EnBW wird unverzüglich nach Durchfüh-
rung der Maßnahmen die tatsächlich angefallenen Kosten bestimmen und der 
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TransnetBW in Rechnung stellen. Diese Kosten werden von TransnetBW jeweils 
gesondert erstattet. Der Durchführung von Maßnahmen, die der Sicherheit von 
Leib und Leben oder der Erfüllung gesetzlicher, gerichtlicher oder behördlicher 
Verpflichtungen dienen, stimmt TransnetBW bereits mit Abschluss dieses Vertra-
ges zu. 

EnBW wird erst nach Eingang der Freigabe der TransnetBW die Wiederherstel-
lung der Betriebsbereitschaft nach Maßgabe der Anforderung der TransnetBW 
vornehmen, außer wenn die Freigabe nach dem Vorstehenden nicht erforderlich 
ist. Vorstehendes gilt auch für evtl. erforderliche – nicht absehbare oder durch 
Schäden bedingte – Nachrüstungen oder Erneuerungen.  

Die Vertragsparteien stellen klar, dass, wenn EnBW nach dem Vorstehenden die 
Freigabe zur Durchführung von Maßnahmen einholen muss, von der Verpflichtung 
zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der Anlagen solange befreit ist, bis 
TransnetBW der EnBW die Freigabe zur Vornahme der für die Wiederherstellung 
der Betriebsbereitschaft erforderlichen Maßnahme erteilt hat. Gleiches gilt hin-
sichtlich der Pflicht der EnBW zur Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anla-
gen bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Maßnahme zur Wiederherstellung der Be-
triebsbereitschaft abgeschlossen ist.  

2.3 Bei Gefahr im Verzug kann die EnBW erforderliche Sicherungs- und Sofortmaß-
nahmen für eine eventuelle Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft ohne vor-
herige Freigabe der TransnetBW vornehmen. Gefahr im Verzug liegt vor, wenn 
ohne die unmittelbare Durchführung von Sicherungs- und Sofortmaßnahmen der 
Eintritt von Gefahren für Leib, Leben oder die Gesundheit, der Eintritt von erheb-
lichen Schäden an den Anlagen, Umweltschäden oder Verstößen gegen Genehmi-
gungen, Gesetze und sonstige allgemeingültige Vorschriften (einschließlich Um-
welt- oder Arbeitsschutzrecht) droht und der EnBW ein Abwarten der Freigabe 
zur Durchführung der Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereit-
schaft nicht zugemutet werden kann. In diesem Fall sind die Informationen über 
Art und Umfang sowie die Kosten der erforderlichen Maßnahmen schnellstmög-
lich mitzuteilen. Die Entscheidung über Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
Betriebsbereitschaft, welche über die zunächst vorgenommenen Sicherungs- und 
Sofortmaßnahmen hinausgehen, liegt gemäß Ziffer 2.2 bei TransnetBW. 

2.4 Wenn und soweit eine Maßnahme zur Herstellung der Betriebsbereitschaft geeig-
net und erforderlich ist, um ein Abweichen von einer konkreten und vorliegenden 
Einsatzanforderung gemäß Ziffer 4.3 abzuwenden, kann die EnBW erforderliche 
Sofortmaßnahmen ohne vorherige Freigabe der TransnetBW vornehmen (Sofort-
maßnahme bei Einsatzanforderung). Zur Klarstellung sind hiervon nur Maßnah-
men umfasst, deren Notwendigkeit zur rechtzeitigen Durchführung und Umset-
zung sich für die Erfüllung einer bereits vorliegenden Einsatzanforderung aus 
sorgfältiger ex-ante-Sicht zum Zeitpunkt der Entscheidung ergeben. In einem sol-
chen Fall hat die EnBW der TransnetBW alle relevanten Informationen über An-
lass, Art und Umfang sowie die sich hieraus ergebenden Kosten der geeigneten und 
erforderlichen Maßnahmen unverzüglich nachzureichen. Für Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft, welche über die zunächst veranlass-
ten und (ggf. bereits) vorgenommenen Sofortmaßnahmen bei Einsatzanforderung 
hinausgehen, gilt das Freigabeerfordernis der TransnetBW gemäß Ziffer 2.2.  
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3. Vorhaltung der Betriebsbereitschaft 

Servicelevel / Personal  

3.1 EnBW verpflichtet sich zur Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen ge-
mäß dem zwischen den Vertragsparteien abgestimmten Servicelevel (Anhang 2). 
Hierzu gehört auch die Bereithaltung und Qualifikation des für den Kraftwerksbe-
trieb erforderlichen Personals. EnBW ist berechtigt, das zur Vorhaltung der Be-
triebsbereitschaft der Anlagen im Regelfall eingesetzte Personal auch in anderen 
Anlagen der EnBW am Kraftwerksstandort Walheim einzusetzen, sofern der zwi-
schen den Vertragsparteien gem. Anhang 2 abgestimmte Servicelevel sicherge-
stellt wird. Außer bei bestehenden Leistungseinschränkungen gemäß Ziffer 5 kön-
nen die Anlagen während des in Anhang 2 genannten Einsatzzeitfensters unter Be-
achtung der dort genannten technischen Restriktionen durch TransnetBW zu ei-
ner Einspeisung gemäß den Regelungen des Anhang 6 angefordert werden.  

3.2 EnBW ist berechtigt, das für die Betriebsführung notwendige Personal ggf. auch 
durch den Abschluss eines Betriebsführungsvertrages mit einem dritten Unter-
nehmen zu beschaffen. 

Wartung und Instandhaltung / Revisionen / Prüfungen 

3.3 EnBW wird die zur Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen anfallenden 
üblichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie Ersatz-, Erneuerungs-
, und Umbaumaßnahmen einschließlich Maßnahmen aufgrund behördlicher An-
ordnung im Rahmen eines gewöhnlichen Kraftwerksbetriebes nach pflichtgemä-
ßem Ermessen planen und durchführen. 

3.4 Revisionen werden von EnBW jeweils für das jeweilige Sommerhalbjahr (16. April 
– 30. September) geplant und die Zeiträume mit TransnetBW bis 31. Oktober des 
Vorjahres abgestimmt. Unterjährige planbare Kurzstillstände werden mit der 
TransnetBW ebenfalls mit ausreichend zeitlichem Vorlauf abgesprochen. 

3.5 Rechtlich vorgeschriebene oder durch Behörden angeordnete Prüfungen und Auf-
lagen sind durch die EnBW zu erbringen. 

Versicherungen 

3.6 Die EnBW sorgt für einen Versicherungsschutz nach den für die Anlage im letzten 
Jahr deren Einsatzes am Markt praktizierten Grundsätzen. Hierzu gehören die in 
Anlage 5a genannten Versicherungen wie insbesondere die Maschinenversiche-
rung sowie die Haftpflichtversicherung. Sollten Anpassungen beim Versicherungs-
schutz erforderlich werden, wird die EnBW für den Abschluss eines entsprechen-
den Versicherungsvertrages sorgen. Wesentliche Änderungen in Bezug auf den 
Umfang des Versicherungsschutzes sind TransnetBW umgehend mitzuteilen. 
EnBW hat der TransnetBW den Versicherungsschutz auf Aufforderung nachzuwei-
sen.  

3.7 Hat TransnetBW nach einem auftretenden Schadensfall während der Vertragslauf-
zeit gemäß Ziffer 6.2 die Kosten für die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft 
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gemäß Ziffern 2.2 bis 2.4 getragen und EnBW Zahlungen aus einer der vorstehen-
den Versicherungen erhalten, so hat TransnetBW bis zur Höhe dieser Zahlung ei-
nen Erstattungsanspruch gegen EnBW, soweit sich die Leistungen der Versiche-
rung auf Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft beziehen. 
Gleiches gilt für den Fall, wenn und soweit eine Zahlung aus einer der vorstehen-
den Versicherungen aufgrund einer Herbeiführung des Versicherungsfalles oder 
aufgrund eines Verstoßes gegen versicherungsvertragliche, gesetzliche Verpflich-
tungen oder Obliegenheiten unterblieben ist, es sei denn, EnBW hat dies nicht zu 
vertreten. Erhöhen sich in der Folge die von EnBW zu zahlenden Prämien, so wird 
die Differenz zur bisherigen Höhe der Versicherungsprämie über die gesamte 
Dauer ihrer Wirksamkeit durch TransnetBW getragen.  

Innerbetriebliche Leistungen 

3.8 Ferner führt EnBW die Bearbeitung technischer, betriebs- und finanzwirtschaftli-
cher, steuerlicher, organisatorischer und rechtlicher Angelegenheiten durch. 
Hierzu zählt insbesondere die IT-Anbindung und Wartung, der Kraftwerkseinsatz, 
das Bilanzkreismanagement sowie das Beschaffungs- und Vertragsmanagement 
(z.B. für Brennstoff, CO2, Entsorgung usw.). Außerdem stellt EnBW die Betriebslei-
tung. 

4. Einsätze der Anlagen  

Einsatzanforderung 

4.1 EnBW ist verpflichtet, Anforderungen der TransnetBW zum Einsatz der Anlagen 
zur Durchführung von Systemsicherheitsmaßnahmen (Einsatzanforderung) ge-
mäß dem zwischen den Vertragsparteien abgestimmten Servicelevel (siehe An-
hang 2) zu erfüllen. Dies gilt nicht insoweit, als die Leistungseinschränkungen nach 
Ziffer 5 bestehen. 

Eine Einsatzanforderung darf die Mindestbetriebszeit einer Anlage nur in gegen-
seitigem Einvernehmen unterschreiten. 

4.2 EnBW unterliegt ausschließlich hinsichtlich des Aspekts, ob eine Einspeisung er-
folgen soll, sowie hinsichtlich der Höhe der einzuspeisenden Wirk- und Blindleis-
tung und des Einspeisungszeitraums nach Maßgabe von Anhang 6 den Einsatzan-
forderungen der TransnetBW. Das Einsatzanforderungsrecht der TransnetBW be-
zieht sich insbesondere nicht auf interne betriebliche Belange der EnBW. 

Zur Einsatzanforderung sendet die TransnetBW nach telefonischer Abstimmung 
mit der EnBW einen Einsatzfahrplan, der die Höhe und Dauer der zu liefernden 
Leistung unter Berücksichtigung des Servicelevels und der Randbedingungen ge-
mäß Anhang 2 regelt. Der detaillierte Anforderungsprozess wird in Anhang 6 ge-
regelt.  

4.3 EnBW ist berechtigt, von Einsatzanforderungen abzuweichen, sofern und soweit 
EnBW auf Grundlage einer Prognose auf Basis der ex-ante Erkenntnismöglichkei-
ten zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Abweichung von der Einsatzanfor-
derung annimmt, dass eine Umsetzung dieser Einsatzanforderung  
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a) gegen Gesetze und sonstige allgemeingültige Vorschriften (einschließlich 
Umwelt- oder Arbeitsschutzrecht) verstoßen würde oder  

b) gegen Verpflichtungen oder Auflagen aus Genehmigungen oder Erlaubnis-
sen verstoßen würde oder  

c) Leib und Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährden würde oder  

d) gegen anerkannte Regeln der Technik verstoßen würde; dabei gelten für 
das Reservekraftwerk dieselben Regeln wie für regulär im Markt einge-
setzte Kraftwerke oder 

e) zu einem erheblichen Schaden an der Anlage führen könnte. 

EnBW ist zudem berechtigt, von einer Einsatzanforderung abzuweichen, soweit 
der Abtransport der Energie im Anschlussnetz nicht möglich oder begrenzt ist und 
der Betreiber des Anschlussnetzes die EnBW hierauf ausdrücklich hingewiesen 
und eine Anpassung der Einspeisung verlangt hat (vgl. Ziffer 5.4). 

Hinsichtlich der Ausübung ihrer Berechtigung zum Abweichen von Einsatzanfor-
derungen gemäß dieser Ziffer 4.3 ist EnBW nicht in der Lage und daher nicht ver-
pflichtet, etwaige Auswirkungen einer solchen Abweichung auf das Elektrizitäts-
versorgungssystem zu überprüfen; der sichere und zuverlässige Betrieb des Elekt-
rizitätsversorgungssystems obliegt der TransnetBW, welche daher ihr Netz unter 
anderem nach Maßgabe des n-1-Kriteriums betreiben wird. Sofern und soweit 
während des nach der originären Einsatzanforderung angeforderten Zeitraumes 
ein zur Abweichung berechtigender Umstand nach Ziffer 4.3 ganz oder teilweise 
wegfällt, ist die EnBW verpflichtet, die TransnetBW schnellstmöglich hierüber in 
Kenntnis zu setzen.  

4.4 Falls EnBW den zur Abweichung von einer Einsatzanforderung berechtigenden 
Umstand nach Ziffer 4.3 zu vertreten hat, bleibt es der TransnetBW unbenommen, 
EnBW auf Ersatz eines durch die Abweichung von der Einsatzanforderung entstan-
denen Schadens in Anspruch zu nehmen. Hat die EnBW die Wartung und Instand-
haltung der Anlage nach den anerkannten Regeln der Technik durchgeführt, hat 
sie einen zur Abweichung von einer Einsatzanforderung berechtigenden Umstand, 
sofern und soweit dieser die Wartung und Instandhaltung betrifft, nicht zu vertre-
ten. 

4.5 EnBW wird die Anlagen gemäß § 13c Abs. 4 Satz 1 EnWG i.V.m. §7 NetzResV aus-
schließlich auf Einsatzanforderung der TransnetBW gemäß den in diesem Vertrag 
vereinbarten Regelungen einsetzen. Probestarts gemäß Ziffer 4.9 und 4.10 sowie 
die etwaige Verfeuerung von Restbrennstoffmengen gemäß Ziffer 4.18 erfolgen 
nach vorheriger einvernehmlicher Abstimmung mit der TransnetBW. 

4.6 EnBW wird die Anlagen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, behördli-
chen und vertraglichen Auflagen und Bedingungen, den anerkannten Regeln der 
Technik und nach Maßgabe dieses Vertrages betreiben. 

4.7 Die Übergabestelle von Stromlieferungen ist jeweils die Eigentumsgrenze (Ober-
spannungsseite des Maschinenumspanners) zwischen Kraftwerk und Netzbetrei-
ber. Der Weitertransport im jeweiligen Netz liegt nicht im Verantwortungsbereich 
der EnBW. 
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Vorwärmung und Beheizung 

4.8 EnBW wird die Anlagen im erforderlichen Maße vorwärmen und beheizen, sodass 
der in Anhang 2 definierte Servicelevel erfüllt werden kann. 

Probestarts 

4.9 Zur Bereithaltung und Sicherung der Betriebsbereitschaft, zur Minimierung des Ri-
sikos eines Startversagens sowie zur Mitarbeiterqualifikation führt die EnBW Pro-
bestarts durch. Das Probestartkonzept für die Anlagen ist in Anhang 3 festgelegt. 

4.10 Rechtlich und behördlich vorgeschriebene Prüfungen (z.B. Kalibrierung) und Maß-
nahmen zur Mitarbeiterqualifikation sollen soweit möglich im Rahmen der Probe-
starts durchgeführt werden. In Ausnahmefällen können diese nach Zustimmung 
der TransnetBW auch bei separat durchgeführten Probestarts und -fahrten erfol-
gen. 

4.11 EnBW überträgt TransnetBW die im Rahmen der Probestarts und -fahrten nach 
Maßgabe der Ziffern 4.9 und 4.10 erzeugte elektrische Energie in den Redispatch-
bilanzkreis der TransnetBW als Fahrplanlieferung entsprechend Ziffer 4.14. Die 
Abwicklung ist in den Anhängen 3 und 6 geregelt.  

4.12 Die EnBW versucht Probestarts zu vermeiden, wenn absehbar ist, dass die Durch-
führung eines Probestarts dazu führen würde, dass eigene Standorte in ihrem Re-
dispatchpotential bzw. ihrer Betriebsfähigkeit eingeschränkt werden (z.B. Absage 
eines Probestarts auf Basis des Wasserwärmemodells). 

Bilanzkreis- und Zählwertmanagement 

4.13 EnBW führt das für den Betrieb der Anlagen notwendige Bilanzkreis- und Zähl-
wertmanagement durch. 

4.14 EnBW stellt TransnetBW die im Rahmen des vorliegenden Vertrages erzeugte 
elektrische Arbeit im Bilanzkreis 11XREDISPATCH--T (Redispatchbilanzkreis der 
TransnetBW) als Fahrplanlieferung aus dem Bilanzkreis 11XENBW-NETZR--T 
(Netzreservebilanzkreis der EnBW) zur Verfügung. Die Differenzmenge zwischen 
Fahrplanlieferung und real erzeugter Energie inklusive An- und Abfahrrampen 
verbleibt im Netzreservebilanzkreis der EnBW. 

Beschaffung von Einsatzstoffen, CO2-Zertifikaten und Entsorgung von Rest-
stoffen 

4.15 EnBW wird die im Rahmen der Einsätze verbrauchten Brenn-, Hilfs- und Zusatz-
stoffe gemäß Anhang 4 im Rahmen des technisch und rechtlich Möglichen wieder-
beschaffen („Wiederbeschaffung“). 

4.16 EnBW wird jeweils bis zum Ablauf des 30. April eines Jahres die im Rahmen des 
Netzreservevertrages erforderlichen CO2-Zertifikate des Vorjahres beschaffen. 
EnBW und TransnetBW stimmen hierzu einen Handelstag im April eines Jahres ab, 
an dem EnBW die Zertifikate beschafft. Die hierbei anfallenden Kosten werden 
TransnetBW von EnBW in Rechnung gestellt. 
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4.17 Die beim Einsatz anfallenden Entsorgungsprodukte wie Flugasche, Schlacke, SAV-
Produkt, Abfälle, Abwasser und Sonstige werden von der EnBW gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen entsorgt. 

Verstromung/Verwertung von Restbrennstoffmengen sowie Hilfs- und Zu-
satzstoffen 

4.18 Ist die Beendigung des Vertragsverhältnisses absehbar und der Vertrag soll nicht 
nach den Bestimmungen in Ziffer 12.1 verlängert werden, trägt die EnBW mit aus-
reichendem Vorlauf dafür Sorge, dass die verbleibenden Restbrennstoffmengen 
sowie Hilfs- und Zusatzstoffe bis Vertragsende auf ein Mindestmaß reduziert wer-
den. Die EnBW informiert die TransnetBW darüber frühestmöglich in Textform 
und stimmt mit der TransnetBW ein zum vorliegenden Zeitpunkt, entsprechend 
den vorliegenden Restbrennstoffmengen sowie Hilfs- und Zusatzstoffen, angemes-
senes Vorgehen zur Reduktion dieser Restmengen ab. Die EnBW kann für diesen 
Fall in Abstimmung mit der TransnetBW von der in Ziffer 4.15 geregelten Vorge-
hensweise abweichen, wenn und soweit es die Umstände erfordern.  

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass nach dem im voranstehenden Absatz be-
schriebenen Vorgehen verbleibende Restmengen oder bei einer notwendigen Ver-
wertung (z. B. wg. drohender Unbrauchbarkeit) gelagerter Brennstoffmengen eine 
Verfeuerung analog des Vorgehens bei Durchführung von Probestarts gemäß Zif-
fer 4.9 und 4.10 gemäß der dann in Ansehung der in den nachfolgenden Sätzen 2 
bis 5 angeführten Verwertungsgrundsätze vorzunehmenden gemeinsamen Ab-
stimmung durchgeführt werden soll. EnBW wird die TransnetBW über die Not-
wendigkeit der Verwertung der Brennstoffmengen (z.B. im Falle der drohenden 
Unbrauchbarkeit) in Textform informieren, TransnetBW prüft umgehend in Ab-
stimmung mit der Bundesnetzagentur, ob das vereinbarte Vorgehen zulässig ist. 
Spricht sich die Bundesnetzagentur zu gegebener Zeit gegen das vereinbarte Vor-
gehen aus, sind Gespräche mit der Behörde zu führen, um eine möglichst effiziente 
Möglichkeit zur Verwertung dieser Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe zu entwickeln.  

Sollte weder eine Verfeuerung noch eine andere Möglichkeit zur Verwertung die-
ser Stoffe vereinbart werden können, wird EnBW sich bemühen, die erforderlichen 
Genehmigungen zu einem Abtransport und Weiterverkauf der Brenn-, Hilfs- und 
Zusatzstoffe zu erwirken. In dem Fall, dass diese Bemühungen keinen Erfolg haben, 
sorgt EnBW für die fachgerechte Entsorgung der gelagerten Stoffe.  

Die Vertragsparteien stimmen überein, dass die vorstehenden Verpflichtungen ge-
mäß Ziffer 4.17 auch nach Ablauf des Vertrages gemäß Ziffer 12.1 zu erfüllen sind 
und dabei als Bestandteil dieses Vertrages gelten. 

Stromeigenbedarf 

4.19 EnBW verpflichtet sich, den zum Betrieb und zur betriebsbereiten Vorhaltung der 
Anlagen erforderlichen Elektrizitätsbedarf (Stromeigenbedarf) zu decken. Die 
technischen und kommerziellen Randbedingungen hierzu sind in Anhang 4 und 
Anhang 5 beschrieben. 
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Umlagerelevante Sachverhalte  

4.20 EnBW wird TransnetBW unverzüglich nach Kenntniserlangung über sämtliche 
Sachverhalte in Zusammenhang mit diesem Vertrag informieren, die Umlagen be-
treffen.  

Einsatz der Anlage nach Ablauf des Vertrages 

4.21 EnBW verpflichtet sich, alle gesetzlichen Anforderungen, die sich aus §13c Abs. 4 
S. 1 EnWG sowie aus §5 Abs. 2 Nr. 2 und 4 NetzResV ergeben, einzuhalten. 

Behördliche Auflagen  

4.22 Bei hoher Flusstemperatur oder zu geringem Sauerstoffgehalt des Neckars hat das 
Kraftwerk im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung die Auflage, Neckar-
wasser im Kühlturm zu kühlen und anschließend wieder in den Fluss einzuleiten.  

5. Leistungseinschränkung / Befreiung von der Leistungspflicht 

5.1 Insbesondere durch rechtlich vorgeschriebene Prüfungen (Kalibrierung) sowie 
Probestarts und -fahrten, durch Wartung, Instandsetzung sowie Revisionen, durch 
unterjährige planbare Kurzstillstände, durch Reinigungsarbeiten im Innern von 
z.B. rauchgas- oder wasserführenden Anlagenteilen, durch nicht absehbare oder 
außergewöhnliche Schäden, Nachrüstungen oder Erneuerungen der Anlagen, 
durch gesetzliche Auflagen und Verbote, durch Verzögerungen bei der Be- oder 
Wiederbeschaffung der Brenn-/Hilfs- und Zusatzstoffe etc. kann es zur vorüberge-
henden Betriebseinschränkung der Anlagen kommen. In diesen Fällen ist die 
EnBW von der Pflicht zur Durchführung der Einsatzanforderung gemäß Ziffer 4.1 
entsprechend dem Umfang der Betriebseinschränkung befreit. Zur Klarstellung ist 
festgehalten, dass die EnBW verpflichtet ist, solche Betriebseinschränkungen auf 
das geringstmögliche Maß zu beschränken. 

5.2 Die Parteien sind sich bewusst, dass der Servicelevel für die Anlagen durch von der 
EnBW nicht zu vertretende Personalengpässe (z.B. Krankheit, eigenverantwortli-
che Kündigung der Mitarbeiter) weiter eingeschränkt oder nicht mehr möglich 
sein kann. Dieses Risiko kann, beispielsweise durch entsprechende Mitarbeiter-
qualifikation und Personalvorhaltung, durch EnBW nur minimiert, aber nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. Aufgrund der besonderen altersbedingten Spezi-
fikationen der Anlagen besteht ebenfalls die Gefahr, dass die Personalengpässe 
mangels adäquaten Ersatzes sowohl innerhalb der EnBW, als auch durch externe 
Betriebsführungsunternehmen nicht ausgeglichen werden können.  

EnBW wird die Entstehung von Personalengpässen möglichst vermeiden. Sollte 
der Servicelevel durch von EnBW nicht zu vertretende Personalengpässe in der 
vereinbarten Form jedoch nicht mehr möglich sein, werden die Vertragsparteien 
den Servicelevel entsprechend der noch vorhandenen Personalkapazitäten am 
Kraftwerksstandort anpassen. Sollte mit dem noch vorhandenen Personal kein 
oder für die Zwecke dieses Vertrages nur noch ein unzureichender Servicelevel 
möglich sein, wird die EnBW von der Pflicht zur Durchführung der Einsatzanfor-
derung gemäß Ziffer 4.1 für die Zeit des Personalengpasses befreit. 
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5.3 Einsätze der Anlagen unterliegen dem Risiko von Startversagern, von störungsbe-
dingten Teilverfügbarkeiten oder eines vollständigen Ausfalls und längerfristiger 
technischer Nichtverfügbarkeit. In diesen Fällen ist die EnBW bis zur Behebung 
der vorgenannten Störung von der Pflicht zur Durchführung der Einsatzanforde-
rung gemäß Ziffer 4.1 befreit. 

5.4 Für das Kraftwerk bestehen Einsatzeinschränkungen bei Niedrigwasser oder ho-
her Flusswassertemperatur. Im 110 kV-Netz der Netze BW GmbH können eben-
falls Transitbeschränkungen entstehen, die einen freien Einsatz der Anlagen nicht 
mehr zulassen. Soweit ein Betrieb der Anlagen in diesem Fall aufgrund entspre-
chender Vorschriften unzulässig oder tatsächlich unmöglich ist, ist die EnBW für 
den Zeitraum der Betriebseinschränkung von der Pflicht zur Durchführung der 
Einsatzanforderung nach Ziffer 4.1 befreit. Gleiches gilt für Anweisungen der Netze 
BW gemäß §10 Absatz 5 des Standard-Netznutzungsvertrags der Netze BW GmbH 
vom 04. März 2015. 

5.5 Ist ein Vertragspartner aufgrund höherer Gewalt daran gehindert, seine vertragli-
chen Verpflichtungen ganz oder teilweise zu erfüllen, ist er von diesen Verpflich-
tungen befreit, soweit und solange die Fehler und Störungen nicht behoben sind. 
Höhere Gewalt meint ein unbeeinflussbares nicht abwendbares Ereignis oder ein 
Umstand, infolgedessen ein Vertragspartner seine Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag nicht erfüllen kann, z. B. wegen Krieg, Streik, Aussperrung, Naturkatastro-
phen, Blitzschlag, etc.. Dem von der höheren Gewalt betroffenen Vertragspartner 
entsteht in diesem Fall im Hinblick auf die nicht erbrachten oder nicht abgenom-
menen Leistungen, Lieferungen oder Abnahmen keine Verpflichtung, Schadenser-
satz zu leisten. Die von höherer Gewalt betroffene Vertragspartei hat alle wirt-
schaftlich zumutbaren Maßnahmen zur Wiederherstellung der normalen Durch-
führung dieser Vereinbarung innerhalb der kürzesten möglichen Frist zu ergrei-
fen. 

5.6 Bei Verfügbarkeits- oder sonstigen Einschränkungen der Anlagen nach Maßgabe 
von Ziffer 5.1 – 5.5 wird EnBW die TransnetBW unmittelbar nach Bekanntwerden 
über deren Umfang und voraussichtlicher Dauer benachrichtigen und soweit ein-
schlägig nach Ziffer 2.2, 2.3 oder 3.3 weiter verfahren. 

5.7 Bei jeglichen Störungen, die zu einer kurzfristigen Änderung der technischen Ver-
fügbarkeit der Anlagen führen, stimmen sich EnBW und TransnetBW zeitnah über 
die Auswirkungen auf die Fahrweise der Anlagen ab. 

5.8 Sollte die EnBW einen Umstand zu vertreten haben, der die EnBW zur Verweige-
rung der Leistung berechtigt, bleibt es der TransnetBW unbenommen, EnBW auf 
Ersatz eines durch die Abweichung von der Einsatzanforderung entstandenen 
Schadens in Anspruch zu nehmen. 

6. Kostenerstattung und Rechnungslegung 

(Wieder-)Herstellung der Betriebsbereitschaft 

6.1 TransnetBW erstattet EnBW die nachgewiesenen Kosten zur erstmaligen Herstel-
lung der Betriebsbereitschaft und bezüglich etwaiger erneuter Herstellungen der 
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Betriebsbereitschaft im Rahmen der jeweiligen Systemrelevanzausweisungen 
ggfs. ab Inrechnungstellung gemäß Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3. Die Höhe der zu erstat-
tenden Kosten sowie weitere Einzelheiten sind dem Anhang 5 zu entnehmen. 

6.2 Die nachgewiesenen Kosten zur ggf. später erforderlichen weiteren Wiederher-
stellung bzw. Beibehaltung der Betriebsbereitschaft der Betriebsbereitschaft ge-
mäß Ziffern 2.2 bis 2.4 werden durch TransnetBW erstattet. Weiteres dazu ist in 
Anhang 5 geregelt. 

6.3 Die Kosten gemäß Ziffer 6.1 und 6.2 werden jeweils nach Abschluss einzelner Maß-
nahmen und Vorliegen sämtlicher Rechnungen bis zum Ablauf des 10. Werktages 
des Folgemonats in Rechnung gestellt. Teilabrechnungen sind quartalsweise mög-
lich. Im Einvernehmen zwischen den Vertragspartnern kann davon abgewichen 
werden. 

TransnetBW behält sich vor, stichprobenhaft gutachterlich prüfen zu lassen, ob die 
betreffenden Maßnahmen tatsächlich durchgeführt wurden. Die EnBW stellt dem 
Gutachter die erforderlichen Informationen zur Verfügung, gewährt ihm Zutritt zu 
den erforderlichen Räumlichkeiten und unterstützt auch im Übrigen bei der Be-
gutachtung. TransnetBW übernimmt alle in diesem Zusammenhang bei EnBW ent-
stehenden zusätzlichen Kosten. TransnetBW stellt zudem sicher, dass eine ent-
sprechende gutachterliche Prüfung zeitnah nach der jeweiligen durchgeführten 
Maßnahme erfolgt. 

Vorhaltung der Betriebsbereitschaft 

6.4 Für die Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen gemäß Ziffer 3 zahlt 
TransnetBW an die EnBW abgestimmt mit der BNetzA einen pauschalen Leis-
tungspreis („Leistungsvorhaltekosten/ operative Fixkosten“) basierend auf dem 
zwischen EnBW und BNetzA abgestimmten Jahresabschluss 2021 der EnBW. Vom 
Leistungspreis nicht umfasst sind dabei die in Anhang 9 Ziffer 2 aufgezählten Kos-
tenpositionen. Die jeweils aktuelle Höhe des Leistungspreises sowie weitere Ein-
zelheiten diesbezüglich sind in Anhang 5 festgelegt. Im Falle einer Leistungspreis-
anpassung gemäß Ziffer 6.11 oder 6.12 wird Anhang 5 und Anhang 9 entsprechend 
angepasst. 

6.5 Der Leistungspreis wird jeweils bis zum Ablauf des 10. Werktages des Folgemo-
nats für den vorangegangenen Monat in Rechnung gestellt. 

Einsätze der Anlagen 

6.6 Kosten für Einsätze der Anlagen gemäß Ziffer 4.1 – 4.12 werden von der Trans-
netBW erstattet. Weitere Einzelheiten dazu werden in Anhang 5 geregelt. 

6.7 Etwaige Kosten, die im Zusammenhang mit der Verstromung/Verwertung von 
Restbrennstoffmengen sowie Hilfs- und Zusatzstoffen gemäß Ziffer 4.18 anfallen, 
werden der EnBW von der TransnetBW erstattet. Etwaige Erlöse, die ebenfalls ge-
mäß Ziffer 4.18 entstehen, werden an die TransnetBW weitergereicht. Die Kosten-
erstattungspflicht der TransnetBW sowie die Pflicht der EnBW zur Weitergabe der 
Erlöse gelten auch, soweit die Restbrennstoffmengen sowie Hilfs- und Zusatzstof-
fen erst nach Ende der vertraglich vereinbarten Vertragslaufzeit gemäß Ziffer 12.1 
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entsorgt oder anderweitig verwertet werden. Weitere Einzelheiten dazu werden 
in Anhang 5 geregelt. 

6.8 Die Ausgleichsenergiekosten, die im Netzreservebilanzkreis der EnBW anfallen, 
werden der EnBW von der TransnetBW auf Istkostenbasis erstattet. Erlöse aus 
Ausgleichsenergie werden an die TransnetBW weitergereicht. Weitere Einzelhei-
ten dazu werden in Anhang 5 geregelt. 

6.9 Kosten, die der EnBW in Erfüllung behördlicher Auflagen gemäß Ziffer 4.22 entste-
hen, werden der EnBW von der TransnetBW erstattet. Weitere Einzelheiten dazu 
werden in Anhang 5 geregelt.  

6.10 Die anfallenden Kosten werden jeweils zum Ablauf des 10. Werktages des Folge-
monats für den vorangegangenen Monat in Rechnung gestellt. 

Leistungspreisanpassung 

6.11 Entsprechend der Ergebnisdokumentation der BNetzA (BK8-23/4003-R; beige-
fügt als Anhang 5a) werden von dem gem. 6.4 von TransnetBW an EnBW zu zah-
lenden pauschalen Leistungspreis abweichend sämtliche Tarifanpassungen beim 
Personalaufwand, die nach dem 01.05.2024 erfolgt sind sowie die tatsächlichen 
anfallenden Prämienerhöhungen bei der Maschinenversicherung ab dem 
01.01.2024 bis zum Ende der Vertragslaufzeit bei der festzulegenden Höhe der 
Kostenerstattung im Ausweisungszeitraum stichtagsgenau berücksichtigt. Einzel-
heiten dazu sind in Anhang 5 und Anhang 9 geregelt.  

Mit Ausnahme von Ziffer 6.11 und 6.12 werden die Vertragsparteien eine Anpas-
sung des Leistungspreises gemäß Ziffer 6.4 nur im Rahmen eines Anschlussvertra-
ges und nur dann vornehmen, wenn sich die Systemrelevanz aufgrund einer durch 
die BNetzA genehmigten erneuten Systemrelevanzausweisung verlängert. Dabei 
wird der Leistungspreis einer Prüfung in Abstimmung mit der BNetzA unterzogen. 
Bei Vorliegen einer durch die BNetzA genehmigten erneuten Systemrelevanzaus-
weisung ab dem 01.04.2025 wird bis zur erfolgten Abstimmung des neuen Leis-
tungspreises mit der BNetzA sowie der Bestimmung des Umfangs der Kostener-
stattung im Übrigen weiterhin der bis dahin in Anhang 5 enthaltene Leistungspreis 
als Abschlagszahlung entrichtet; im Umfang einer damit einhergehenden Ände-
rung des Leistungspreises erfolgt nach erfolgter Abstimmung bezüglich der Ab-
schlagszahlungen ein Ausgleich über die Istkostenabrechnung. 

Weitere Kostenerstattung 

6.12 Sofern und soweit durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung festgestellt 
wird, dass zusätzliche Kosten als von dem Übertragungsnetzbetreiber nach den 
gesetzlichen Bestimmungen oder Verordnungen dem Kraftwerksbetreiber zu er-
stattende Kosten anzusehen sind, stimmen die Vertragsparteien überein, dass 
diese Kosten Vertragsbestandteil sind. TransnetBW hat der EnBW die entspre-
chenden und plausibilisierten Kosten zu erstatten.  

Den Vertragsparteien ist bewusst, dass eine vorstehende rechtskräftige gerichtli-
che Entscheidung und damit eine Klarstellung zu erstattender Kosten erst nach 
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Beendigung dieses Vertrages erfolgen könnte. Daher stimmen die Vertragspar-
teien überein, dass die vorstehenden Kostenerstattungspflichten der TransnetBW 
als Vertragsbestandteil gelten und ggf. nach Ablauf des Vertrages gemäß Ziffer 12.1 
zu erfüllen sind. 

Opportunitätskosten  

6.13 Zur Abgeltung der gesetzlichen Ansprüche nach § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG zahlt 
TransnetBW an die EnBW die entsprechenden gesetzlichen Kapitalbindungskos-
ten. Die Höhe der Kapitalbindungskosten sowie weitere Einzelheiten diesbezüg-
lich sind in Anhang 5 festgelegt.  

6.14 Die Kapitalbindungskosten werden jeweils bis zum Ablauf des 10. Werktages des 
Folgemonats für den vorausgegangenen Monat in Rechnung gestellt.  

Beginn der Kostenerstattung 

6.15 Zwischen der EnBW einerseits und der TransnetBW andererseits besteht Einig-
keit, dass die Erstattung aller Kostenpositionen nach § 13c Abs. 3 Nr. 1 bis 4 EnWG 
auf gesetzlicher Basis und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang erfolgen soll. 
Abweichungen von den gesetzlichen Vorgaben, gleich in welche Richtung, sollen 
daher nach dem Willen der Vertragsparteien ausgeschlossen sein. 

Rückerstattung investiver Vorteile 

6.16 Zur Abgeltung des gesetzlichen Anspruchs nach § 13c Abs. 4 S. 2 und 3 EnWG er-
stattet EnBW der TransnetBW nach endgültiger Stilllegung der Anlage etwaige 
Restwerte investiver Vorteile aus Erhaltungs- und/oder Betriebsbereitschaftsaus-
lagen. Die diesbezüglichen Einzelheiten sind in Anhang 5 sowie Anhang 5b festge-
legt. 

Rechnungsstellung und Fälligkeit 

6.17 Rechnungen an die TransnetBW sind unter den Anforderungen eines entsprechen-
den Nachweises i.S.d. Ziffer 6.22 an den zentralen Rechnungseingang der Trans-
netBW zu stellen: 

TransnetBW GmbH 
Zentraler Rechnungseingang 
Postfach 10 13 62 
70012 Stuttgart 

6.18 Als Nachweis genügt die Vorlage einer durch einen Dritten an die EnBW gestellten 
Rechnung bzw. der anderweitige Nachweis entsprechender Kosten. Für eigens von 
der EnBW erbrachte Leistungen genügen als Nachweis interne Verrechnungsbe-
lege. Sofern die TransnetBW ein berechtigtes Interesse an Nachweisen in einer an-
deren Form oder einem anderen Umfang hat, wird die EnBW sich bemühen, solche 
Nachweise zur Verfügung stellen, soweit dies für die EnBW nicht unzumutbar ist. 

6.19 Rechnungen sind binnen 30 Tagen nach Rechnungseingang fällig. 
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6.20 Für die Rechtzeitigkeit von Zahlungen der TransnetBW ist der Zahlungseingang 
bei EnBW maßgeblich. Bei verspätetem Zahlungseingang gelten die gesetzlichen 
Regelungen. 

6.21 Rechnungen sind ordnungsgemäß entsprechend der jeweils geltenden  gesetzli-
chen Regeln des UStG auszustellen (§§14 UstG ff.). Alle abzurechnenden Beträge 
sind Netto-Beträge. Hinzu kommt die Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe. 

6.22 EnBW verpflichtet sich die Rechnungen inkl. Nachweise der Kosten der Erhaltung 
und Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft umgehend TransnetBW zur Ver-
fügung zu stellen. Die Rechnungsbeträge müssen zweifelsfrei identifizier- und 
nachvollziehbar sein. Insbesondere muss eine nachvollziehbare Zuordnung zur je-
weiligen Fremdleistungsrechnung bereitgestellt werden.Im Rechnungsanhang be-
findet sich eine leistungsmonatsscharfe Aufteilung der angefallenen Aufwendun-
gen. Idealerweise geschieht dies über die Rechnungsnummer der Fremdleistung 
sowie der EnBW-Rechnungsnummer. Bei innerbetrieblichen Leistungen (IBLs) 
wird EnBW entsprechend bestätigen, dass es sich um zusätzliche Personalressour-
cen handelt, die nicht im Rahmen der Leistungspreisvergütung abgegolten wer-
den. Des Weiteren wird eine zweifelsfreie Identifizierung des jeweiligen netzreser-
verelevanten Standorts seitens EnBW auf der Rechnung ermöglicht. TransnetBW 
und EnBW einigen sich je anstehendem Abschluss auf eine „Netzreserve-Quartals-
abfrage“. Diese wird je Abschluss von TNG an EnBW versendet und von EnBW aus-
gefüllt. Hierbei werden für alle offenen Positionen so weit wie möglich  leistungs-
zeitraumscharfe Schätzkosten inkl. Obligo seitens EnBW zur Verfügung gestellt. 

Stromsteuer und Energiesteuer 

6.23 Die Vertragspartner sind sich einig, dass TransnetBW in seiner Eigenschaft als 
stromsteuerlicher Erlaubnisinhaber nach § 4 Stromsteuergesetz (StromStG) die 
von EnBW erzeugte elektrische Energie unversteuert übernimmt. Hierfür stellt 
TransnetBW der EnBW den Versorgererlaubnisschein nach § 4 Abs. 2 StromStG 
zur Verfügung. EnBW ist für die stromsteuerliche und energiesteuerliche Eigen-
verbrauchsbesteuerung des Kraftwerksbetriebs verantwortlich. Energiesteuerli-
cher und stromsteuerlicher Verwender für beim Kraftwerkseinsatz verbrauchte 
Energieerzeugnisse und Strom  ist die EnBW. EnBW ist damit der Entlastungsbe-
rechtigte gegenüber dem Hauptzollamt für beim Kraftwerksbetrieb eingesetzte 
Energieträger. Kostenerstattungen des Kraftwerksbetriebs für von EnBW einge-
setzte Brennstoffe und der Stromeigenbedarf stellen keine strom- und energie-
steuerliche Lieferungen von Energieträgern und Strom von EnBW an TransnetBW 
dar. 

7. Bereitstellung von Informationen 

Die Vertragsparteien benennen in den Anhängen 7 und 8 Kontaktstellen, die an 
der Umsetzung des vorliegenden Vertrags beteiligt sind. 
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8. Beachtung rechtlicher Vorschriften 

Die Vertragsparteien sind verpflichtet die geltenden rechtlichen Vorschriften zu 
beachten. Dies gilt insbesondere für die Beachtung des Vergaberechts sowie des 
sonstigen Wettbewerbsrechts. EnBW behandelt bei Beschaffungsvorgängen die 
vertragsgegenständlichen Kraftwerksblöcke prozessablauftechnisch und organi-
satorisch nach denselben Maßstäben wie ihre im Markt befindlichen Kraftwerks-
anlagen. Insbesondere wird, wie auch bei im Markt befindlichen Kraftwerksanla-
gen, der zentrale Einkauf der EnBW in Anspruch genommen.  

9. Haftung 

Die Vertragsparteien haften einander nach den gesetzlichen Bestimmungen soweit 
in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.  

10. Änderung der Verhältnisse 

Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass sie bei wesentlichen Änderungen 
der wirtschaftlichen, technischen oder rechtlichen Verhältnisse (inkl. regulatori-
scher Vorgaben) in Gespräche darüber eintreten werden, ob und gegebenenfalls 
auf welche Weise diese Änderungen eine Modifikation dieses Vertrages verlangen. 

11. Gerichtsstand 

Für Rechtsstreitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag vereinba-
ren die Vertragsparteien als ausschließlichen Gerichtsstand Stuttgart. 

12. Vertragsdauer und –beendigung 

12.1 Der Vertrag tritt zum 01.04.2023, 00:00 Uhr in Kraft. Der Vertrag hat eine Laufzeit 
bis zum Ablauf des 31.03.2025,. Wenn die Anlage nach Ablauf der aktuellen Geneh-
migung der Ausweisung der Anlagen als systemrelevant Gegenstand einer erneu-
ten genehmigten Systemrelevanzausweisung ist, werden die Parteien den Vertrag 
im bisherigen Sinne bis zum Ende des von der erneuten genehmigten Systemrele-
vanzausweisung umfassten Zeitraums insbesondere unter Berücksichtigung der 
Ziffern 6.1 und 6.11 neu abschließen und ggf. eine Anpassung an geänderte Rah-
menbedingungen vornehmen. Eine Anpassung von Vertragsregelungen erfolgt mit 
Ausnahme der Ziffern 6.1 und 6.12 grundsätzlich nur bei Änderung der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen. 

12.2 Unter der Voraussetzung, dass eine Prüfung durch die TransnetBW in Abstimmung 
mit der BNetzA ergibt, dass die Anlagen auch nach Ablauf der diesem Vertrag zu-
grundeliegenden Genehmigungen der Ausweisung als systemrelevant weiterhin 
systemrelevant im Sinne des §13b Abs. 2 Satz 2, Abs. 5 EnWG sind, wird die Trans-
netBW schnellstmöglich nach Inkrafttreten dieses Vertrages in Abstimmung mit 
der BNetzA, spätestens jedoch 13 Monate vor Ablauf der vorstehenden derzeitigen 
Ausweisung als systemrelevantes Kraftwerk, eine erneute Genehmigung der Aus-
weisung der Anlagen als systemrelevant beantragen.  
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Diese Ziffer 12.2 gilt für den Fall, dass nur einzelne der vertragsgegenständlichen 
Anlagen zukünftig als systemrelevant ausgewiesen werden, nur für diese Anlagen 
entsprechend. 

12.3 Sollte TransnetBW in Erwägung ziehen, die Systemrelevanz erneut auszuweisen, 
wird sie der EnBW frühestmöglich, wenn möglich spätestens 13 Monate vor Ablauf 
des aktuellen Systemrelevanzzeitraums, diese Absicht in Textform (Schreiben 
oder E-Mail) mitteilen. Die Vertragsparteien werden in diesem Fall in Gespräche 
darüber eintreten, welche Voraussetzungen für eine erneute Betriebsbereitschaft 
zu erfüllen wären.  

13. Teilunwirksamkeit, Vertragslücken, Vertragsauslegung 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar 
sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt 
davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der un-
wirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten 
kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entspre-
chend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

14. Schriftform 

Willenserklärungen, die diesen Vertrag ändern oder beenden, bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit einer handschriftlichen Unterzeichnung oder einer qualifizierten 
elektronischen Signatur. 

15. Vertragsausfertigung 

Der Netzreservevertrag wird bei handschriftlicher Unterzeichnung doppelt ausge-
fertigt; jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung. Bei Unterzeichnung mittels 
qualifizierter elektronischer Signatur wird der Netzreservevertrag digital ausge-
fertigt. Jeder Vertragspartner erhält uneingeschränkten Zugriff auf ein entspre-
chendes Dokument. Die Vertragsparteien stellen der BNetzA eine Kopie des Ver-
trages und eine weitere, untereinander abgestimmte Fassung des Vertrages zur 
Verfügung, welche um die Ihrer Ansicht nach bestehenden Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse von sich und Geschäftspartnern geschwärzt ist.  
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Die folgenden Anhänge sind integraler Bestandteil dieses Vertrags und können in 
Abstimmung mit der BNetzA bei Bedarf angepasst werden: 

• Anhang 1: Herstellung der Betriebsbereitschaft 

• Anhang 1a): Bescheid der BNetzA betreffend die Genehmigung der 
Ausweisung der Systemrelevanz 2023-2025 

• Anhang lb): Schreiben der BNetzA vom 07.02.2018 „Hinweis für die Übertra-
gungsnetzbetreiber bezüglich dem Umgang mit den Kosten der 
Herstellung der Betriebsbereitschaft nach §13c Abs. 1 S. 1 
Nr. llit. a EnWG" 

• Anhang lc): Schreiben der BNetzA vom 16.07.2021 „Hinweis bezüglich dem 
Umgang mit den Opportunitätskosten nach §13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 
EnWG" und der zuletzt am 04.07.2022 aktualisierten Anlage 1 

• Anhang 2: Servicelevel 

• Anhang 3: Probestartkonzept 

• Anhang 4: Beschaffungskonzept 

• Anhang 5: Festlegung der Vergütung 

• Anhang Sa: Ergebnisdokumentation WAL 1/2 BKS-23/4003-R 

• Anhang Sb: Schreiben der BNetzA vom 27.03.2025 „Hinweis zur Rückerstattung 
des Restwerts investiver Vorteile(§ 13c Abs. 2 Satz 2 und Satz 3, Abs. 
4 Satz 2 und Satz 3 EnWG)" 

• Anhang 6: Einsatzanforderung 

• Anhang 7: Kontaktstellen EnBW 

• Anhang 8: Kontaktstellen TransnetBW 

• Anhang 9: Übersicht der EnBW zu Kostenbestandteilen 

17. Unterschriften 

Stuttgart, den .................................... . Karlsruhe, den .......................................... . 

Netzreserve TransnetBW /EnBW 
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Anhang 1: Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft 

Seite 1 von 7 

Zeitraum 01.04.2023- 31.03.2025 (6. Systemrelevanzausweisungsperiode) 

TAANSNET 8\11 / OSLOER snw;se 1 ~ • 17 170113 STIJT'TGAA'T 

EnBW„ ner ie Baden-Wurttemberg AG 
Herrn 
Schelmenwasenstr., e 1S 
70567 S1uttgart 

TR 

Aufforderung zur Herstellung der Betr iebsbereitschaft der Netzreserve­
kraf twerksblöcke Marbach II GT, III GT III DT, WAL 1, WAL 2, HLB 5 und 
HLB 6 der EnBW AG 

Sehrgeehrter -

gemäß § 13b EnWG hat die TransnetBW am 19.09.2022 die Genehmigung der 
Ausweisung der Systemrelevani fiir die in Tabelle 1 aufgeführten Kraftwerbblö­
cke, auf Basis der Ergebnisse der Sy~emanalysen 2020 und 2022. bis n,m Ablauf 
des 31.03.2025 bei der Bundesnetza9en1ur erneut beantragt. 

Tabelle 1: N<uro~okttf..,..,,. EnSW AG 

o .... pllaaftw.r1< t.latbo<tll ,.. .. ,.16Ipro, 
n.4 "lwl>td\ ""' N.cQr GT wlno 

Domplkral\wtr1< M•rb~,h 111 Mlne,..6Ipro- as,o Matb1di ern Necbr GT(l<>lo> wirte 
D""'pß.taftweri< Marba<h III fltlnoraj6Ipro, 

262,0 
1'1wl>,d,.,,, Ne<ur DT clulno 

ICr~Walhoim WAl.1 Sttildcohlo 9..0 

Kr~Walhftm WAL2 Slolnkohlo 148.0 

Kroftworlt Hoilb<om HL.115 Sttlnkohlo 11$ 

Kr.,,_erl< Heilbrc<w, HU16 Sttlnkohlo 12$ 

Mit Schreiben vom 13.01.2023 wurden jeweils die Anträge für vorstehende Kraft­
we,k.sblöcke beginnend ab dem 01.04.2023 bi~ zum Ablauf des 31.03.2025 ga· 
nehmigt. 

Da nach heutigem Rechtsrahmen für die Kraftwerk.sblocke Marbach II GT und 
M.trbach III DT die immissionsschutzrechtlichen Voraussetzungen für einen Wei­
terbetrieb nach Ablauf des 3 1.12.2023 nicht mehr gegeben sind, steht die Sys• 
temrelevanzgenehmigung für diese Anlagen unteor der Bedingung, dass die 
rechtlichen Vorausse1zungen für einen Weiterbettrieb bis zum Ablauf des 
31.03.2025 vorliegen. Ist das nicht der Fall, kundigt die BNetzA Im Genehml• 
gungsschreiben an, die Genehmigung für die betroffonen Kraftwerksblöcke zu 
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widemJfen. Der Widerruf soll erst vier Monate nach Wegfall der lmmisslons­
schutzrechtl ichen Voraussetzungen für einen Weiterbetrieb wirksam werden, um 
Ihnen Zelt zurVorbereiti.mg der etwaigen Betriebseinstellung einzuraumen. 

Für die von Ihnen benannten inschränkungen für den Kraftwerksbetrieb der 
Kraftweticsblocke Wal eim 1 und Walheim 2 sowie Heilbronn 5 und Heilbronn 6, 
welche wir in unseren Antragen bervcksichtigt haben, sieht d ie Bundesnetzagen­
tur in ihren Genehmigungsschreib n keine besonderen Regelungen vor. 

Wir mochten Sie darauf hinweisen, d ss ihnen gemäß§ 13b Absatz S EnWG d i 
endgültige S ·111 gung Ihrer Anlagen bis zum Ablauf des 31 .03-2025 verboten 1st, 
sofern der Weiterbe ·eh technisch und rechtlich möglich ist. Zudem sind Siege• 
mä~ § 13b Absatz 5 nWG verpflichtet, die Anlagen in einem Zustand zu erhal­
ten, der eine Anforderung lur weiteren Vorha ung oder Wiederherstellung d&r 
Betriebsb@reitschaft nach § 13b Absatz 4 EnWG erm glicht , soweit dies nicht 
technisch und rechtlich ausgeschlossen ist. 

Vor diesem Hintergrund fordern wir Sie hiermit gemäß § 13b Absatz 5 Sati: 11 
EnWG auf, die Betriebsbereitschaft der in vorstehender T belle 1 aufgeführten 
Anlagen im Rahmen dos technisch und rech ich Möglichen weiter vorzuhalten 
respektive w 1ede rhe r;:ustell en. 

Insbesondere im Hinblick auf die potenziell bevorstehende, personalbed111gte 
Nichtverlugbarlceit von Walheim 1 und 2 m<lchten wir Sie darum anhalten, lle 
Möglichkeiten für einen Weiteroe rieb mit qua lifiziertem Personal zu prüfen und 
zu veranlc,ssen. In Ihrem Schreiben von\ 06.02.2023 ! ul'l'I StAtu~ d11r di!~MiblM 
Erteugungsanlagen der EnBW AG in Baden-Württemberg informierten Sie uns 
über den voraussichtlich mehrmonatigen Ausfall von Heilbronn Block 7. In Ge­
sprächen teiken Sie uns z:udem mit, dass möglicherweise Personal von d iesem 
Block temporär für die Blöcke Walheim 1 und 2 eingesetzt werden könnte. Im 
Rahmen Ihrer Prüfung der Optionen bitten wi r Sie diesbezüglich um schnellst­
mögliche Rückmeldung. Zudem möchten wir Sie daz:u anhatten, die im Sehr iben 
erlautertcn Fachgespräche mit Behörden und Politik für einen Weiterbetrieb von 
Marbach II GT und III DT uber den 31 .12.2023 hin&us foctzuführen. Wir unterstüt• 
zen Sie dabei ausdrücklich und b" en darum, im weiteren Verlauf aktrv eingebun­
den zu werden. 

Dießel riebsbereitschaft der An lagen ist für die TransnetBW gegeben, wenn die 
folgenden Möglichkeiten bestehen: 

/ Die Möglichkeit ur Einsatzanforderung rund um d ie Uhr, d.h. 24 Stun­
d n ,m 7T.i9 n diaWocha. 

/ Die Möglichkeit tum durchgängigen Dauerbetrieb über jeweils 240 
Stunden bei Maximalla . Sofern der 240 Sunden-Dauer e ieb bei Ma­
ximallast technisch oder r chtlich unmögtich ist, die Möglichkeit zum 
ma imal umsettbaren Dauerbetrieb. 

Die geforderte Betriebsbereitschaft bedingt folgendes: 

/ Technischer Zustand der Anlagen, der einen durchgängigen Dauerbe­
trieb wie oben angegeben ermöglicht. 
Vorhandensein samtlicher für den ob n angegobonen Ein& tz erforder­
licher Brenn •, Hilfs• und Betriebsstoffe im für den unmittelbaren Einsatz 
erforderlichen Zustand. 

NSNET BW 
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Nach Maßgabe der entsprechenden Vorschriften des EnWG sowie der NetzResV 
werden die Kosten für die Herstellung der Betrieb:sbereiuchaft durch die TraM• 
netßW erstattet. 

Bitte informieren Sie uns über d,e Dauer, Zeitpunkt und Kosten erforderlicher 
Maßnahmen, welche zur Herstellung der Betriebsooreitschaft unabdingbar sind. 
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenh,mg die Einordnung der Maßnahmen 
!;lemäB dem .4 Stufen-Modell" auf Basis des Hirnveispapiers .Hinweis für die 
Übertragungsnetzbetreiber be7Üglich dem Umgang mit den Kosten der Herstel­
lung der Betriebsbereitschaft nach§ 13c Absatz 1 Satz t Nummer. t lit. a EnWG" 
der Bundosnetzagentur vom 07.02.2018. 

Für Rückfragen stehen w,r Ihnen geme zur Verfügung. 

Freundliche Gruße 

Netzreserve TransnetBW/EnBW 
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Tr.a r1sne tBW Gm bl-:I 
Her.-
Herr 
Os loer Sir_ 15- 17 
70173 Stuttgart 

-"•- ;,., n 1_02.2023 

) 
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En5W 
Energi~ ea,,;,n-wumemb<nJ All 

ilurlacOh ..-Al.ltt ·t3 
7013 1 l\ar l:..Nhe 
'\lrNfN~nbw.oo.m. 

Er fordgr liche Maflm1tnmen zu r H!erst,gllungI und Var lnallL1n gI der E11n r iebsb1m!il - 14. J1.mi 20:23 
:sc;haft dsr Netznservi!!k raltwsrk.sb!öclce IMAR GT 11, GT 11 11 und DT 1111, WAL '1/2 so-
wie HLB 5/ 1> id:er EnEIW AG 

Se:llr 91..ehr te r 

w ir neh m e r, Bezug .auf U.r Schre iben vom 17.02 2023, ir, eiern S ie un s 9e m _ § 13b 
Absat2 5 f nWG .au fgelord e rfi haben, clie Be t r iebs be r-e its ch.affi der Anla gen MAR GT 
II, 6 T IIU u r,cl [l l II I, WAL 1/2 s.owie HLB 5/6 de r EriBW AG für den Zeit raum 
01.04.2023 bis. :31.03.2026 im Rah me n des tech nisch ,m d r-e cht lid , Mögl ichen we i-
t.,r var:zuhalt,e n bzw. wisolerhe;rz W1s teUen. 

Da b ei s,chrä n ken S ie zurnahl ein, das.s nach he utig em Rec hlsrahmen für die l'(raft-
werhblöcke MAR GT II und DT III di-e immissionss chutn echtlid-,er, Voreus ts-e:tzun-
g•n Fü r e inen Weite rbet rieb na ch Ablauf des 31_ 12 _2023 niGht m ehr 9 eg elie r1 sind _ 
Die Ge:11ehmig1Jng der P..uswe,isimg ce,r '5yste:mrelevar.~ fü r die:se Anlagen s ieh! da-
h• r unter der ßedingung , dass die re ahl lich en Vorau sS-e lzungien für e inen We ite r -
be,tr ie b bis n Jm Alll . ut d ;,,~ 31.0'.l .2025110r lieg1e n. Is t ds,,s nk h!de r Fa ll, hat die 
BIN et:zA a n9ek ündigi, die Genehm i9un91 fü r die bet ro ffenen Kral iwerksblöcke ,u 

widerr1Jlen. 

Wir v;;1V,•e i,;en ,an dieser St ;; ll ;; ,;,OJI c,ns;;r Sd ,r-e ib e n vom '.31 .03..20 23, in w ,;k hem 
wir· ber eits a uts-führt ich :n 1 den Aspellt„n Personel11erfüglbar·lleit iri,a.besDna1erF. bei 
WAL 1/2, techni,sd , .. Ra,st r iktion;;n be i 1-lLB 5/ 1> urid WAL 1/2 sowie G;;n„ hm i-
gu11gss il'l.l a1ion MAR 11/ 111 Win d die daraus res1Jltie:re nde:n K,ants-equeri:.e:n , 11J i c!en 
Anl~g,a,nliet r ioli a u<9efoh ~t h~b i!n_ Wio dort "'"9," kü nd igi, woll,;,n wir lhr,,an im Ral-, •. 
me n dieses :Schre ibens d ie ~on lh ne r, erbet,en e r, 1,..,1□ rmali o rien ü ber Da ue r , Ze it -
punkt un d Kos l,e,n ,arior oierlich e r Maflnahm,en zu r Wied erher stellung d er Bekiebs-
b•re itscnaft u riter den n.achfol9en de r1, bekannte n Re.strikt ionen da rfe9en : 

l !7 
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~ " der Gae o,'l!,,t h.fl. K., r'.:aruho 
;OJ-n~r;ericha M;;mnt, e:'un 
Hfül Nr_ l0il5il 
~~i.~r-Nr. S.500 1/01075 

Vor-:.il::a::,~nC:=r <Oe:i Auf::.ict-d~•b:.. 
LI.Jh: Febfm;;in n 
Vo,-d aml . 
Andre; ~ 's.c 1-.eU (\'~..2enC:cer-] 
Clirk l'ür.,,w,,U 
i hc.m;a,- ~ t~r~r-
Ctl~::l:e ~ückeii·- H~nn.en 
Or . GeQ'."'g >l;m~t el,::p::uk!:. 
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Eiroll.W 
Eiroergie Ballen -Wltrtlemll€f1l A!iJ 

--En!!3W1 

• Betrieb W i be riebneh m e 
i r e sbedingten Nicht-
,- ag eiteg 

• F e i • 023 
• B etri e.b d nten Service levels 

Bei Ber zur • or a lt n g 
b,zw. Wi . stens n Anhä gen 
1 bis 3 a gel is ,eten Ma lf a hme n ein.z: lei ,e _ F- r d ie ms.etz ieself Maß a -

e pla nen wi AnLege r-e ...is io e i 3. 0 ua rte l 202'1 d lf l'C z:u ü hre . i) i e gena ue n 
Zeitpunkte sowie die jewe ilige Oa e r delf Mall a men msetz:unge werd e wir 
1 h en z:u ei e m s äte re Zei p unkt mitteilen. O,i e mit e r D rc ü hru g d er vor,-
stehe n d elf"Wä h te n Maßnahme z erwarte nden Kosten naben einem Gesa tum -
fe g vo ca . 16, Mio. € . Wir we isen vors or,glic d.ara f h in , dass. die der Darstel-
lun g z grnn de gelegten Daten e n Cha ra kters bstantiierter Sc ätzwerte haben 
und dem e ntspreche d ei e gewisse Prog oseu s icherhe i ein al e _ 

lnsbeson der-e mögliche Schäde o er zusätzl ich erforsderliche Akti,,.itäten, die e rst 
ac der Er stellu ng ies.es Sch r-eibens bzw. im Rehmen der e ing1eleite en Ma ß-
ahmen b ef n d et o e r erke n t w,e rde n kön t e , sind da rin n icht e tha l te n. Sofern 

also we i er-e, ak ueU noch n icht abs.e bar e und zu r Vorhaltu g bzw. zur erstel-
lun g der Betrieb s!b e r-eitsc heft e rforsd e rlic he Tätigke ite n notwe ndig sind, wersd en 
wir iese nach "'orher iger Absp rac he mi I rem aus ebe nfalls ein leiten. 

Wir weisen Sie in d iese m Zusa mm e he ng d arauf in, ess wir gegenwä r ig b is auf 
die Kr aftweirks.b löc ke eilbronn Block 5 und 6 kei e u nterze ic hn ete n Netzrese rve -
ve rir-äg e vorliegen ha e n und somit u ab hä ng ig von der we iter en Entwicklung des 
künftigen Albs c l sses "'on Netu-ese Neverträgen pra ktisch gez:wunge sind , für 
die P la u g und urc Ü hrung etwaig e r Ma ßna hmen a de Kra ftwe rksbläc ken 
a ll.e kostenrele ,,.a nten Anna me berse its. "'or \le ra lass g dieser Ma ßna hm e zu 
tr effe n un d dies sp äter grundsätzlich ich! mehr rückho lba r is t. 

Wir v,;,rsteh e Ihre A ffo rde rnn g zur Aufrechterh.a lt g1 der Betr iebs bere its ch af 
da her a ls u n.a b hä ngig von etwaigen sp ä e ren "'e rtra gliche n Rege lun g e b e rseits 
j elzt als r ec sver b i lic i .S.d . gese z: li ehe Regel nge n des § 1'1b Abs. [5) im Zu-
semme ns pi el mit § 13c Alb s.13) EnWG. Eine i s owe it abweic e e spä tere ver-
tr aglic e Regelung komm da mit nac h un serem Verstä dnis. icht mehr i Be-
tr ac bz:w. würsde e ine selbs ä ige ve rtrag li ch e Ka s!enrsegelun g erfo rd er lic ma-

he , über die e ile ber-ei s a usgelös te Kosten a ufzufange wärsen . 

Unbenomm en da,,.on e rücks ichtige wir d ie Aus. • rungen in de m inweispa pi er 
der BNetzA vom 07. 2.2018 .H inwe is „ r ie Übertr.ag ung snetz e trseiber bezüglich 
dem Umg ang mit en Ko sten er 1-l ersteUun g der Betriebsbelfe i ,sc a nac h §13c 
Abs.11 bzw. 3) EnWG~ (4 Stufen- ModeUI un d gehe n dabe i auf Gru nd lage der e k u-
e ll gele ten Pra~is. zu diesem P nkt da,,.on a s, ess die i e m 1-l i weispepie r ge -
fo derte Verfa hre nsw eise a lle Beteiligte n auch be re its ohn e netarese.-.,evertr.ag li-

he Fixier g binde t. 
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En8W 
El>O<"giO Bad<,n •Wltrttsnllierg tu; 

--En9W 
Wir ha lle r> ir,s;oweit Fes,! , dass Wie de rhe rst e llur191smalfoa hm ,e,n , für d ie ,e,ir"' Über-
prüiung durd , Sie ode r ,ein e n du rcli Sie, be a uftra 91te n Dritte n festge legt wu roen, 
m ith in alle, Maßnah me n, der-en Ke>!>ten 10 T Eure jjber,s.chre ite n, d'-Jrc h uns e rs t 
na ch Ihre r hinweispapie rkonforme n ve rbindliche r, fflestä l igun9 a usgelös t werde n . 
Wir versteh e n dies als von der BNe tz.A vera nlasste, a uch von Ihne n a k2epti0crle 
Konkre tis ie n.m9 c!e r g esetz:Liche n Ve rpflichlung .~u r Bere ilsch aflsvorha lhmg nad, 
§· 13a Abs. [5] i.V.m . § 13c Abs . [31 l!:nWG und b iHen um e ntsp rec hende Berück-
s ic hti9un9. 

Wir e,inn er r, c0ull:er<Iem dar an, das.s wir die a uf9efü krt,en Maßnahme n a uf9NJr1cl 
unserer a us.gewiesen en, umia ssen den Erfahru m,e n im Bet rie b ""n Knaftwe rke n 
rnr 'Sid i.e rs le llu r191 de r Verli.i 91barke-itfür not 'Ni!n di 9 i.S.cl. § 13c Abs . [1 b:,w_ 31 
EnWG e rachten s owie de re n Da uer, Ze itpunkt u ndl Kos te:n grölllen leils nic rit ode r 
nur s.eh r be din gt ,an u ns. beeinflu ssbar s ind un d qua lifizie r te Schä tzungen da r -
s te llen , s ioh pr-aklisc ke Abwe ichun9en ab.er er9eb er, kiinn l1'n . Di,e gena nnte n 
Msßn.a h.me r, habenwir ber;e its mil dem TÜV-Süd d is kut ie rt. De r entspneche n de 
Fre i9abepr'O~ess wurde ber<ai!s initiier l. 

Fü r dlie Du r-<: hlührur19 der besdtriei>e n e n Maßna h men im Zusam me r1han 9 m it der 
Her-st eUun9 und '\/orha lt1m g de,r Beeriebsbe.r.eitsc haft ford ern wir Sie; riie rmit 9 0:m. 
§ 11c: Abs. [.!.] E=: r,WG rnr Zahlu r.9 dl er E=:rhaltun9s- ur.d d Er Betr iÜ,§b Er e!ils dh.alls.-
a us lag1e n nach§ 13e Abs . 131 Ss tz I Num mer 1 un d 2 s.owi.e Satz 2 EnWG auf. 

Br enn -, Hilfs- und Betn ebsslcfle s owie Ps,r s on a l: 

Di" zur Vorha lhin9 der Bet r iebsllere itsc:harl e,rford ertiche,r, Min de,stm e-n9en an 
Br enn -, Hilfs- und Betin ebs s loffen s te llen wir b ere it. Das zur Vorh.altun9 der Be­

trie bsb er s,its che öt e r for,de r( ich e Person a l ste lle n w ir n ach Können und Vs,rmö9e r, 
im Ra hm en de r bekannte n Resttriktionen ber eit. 

Z" m Ende des- Ne!zr-eservebet r iebs vc,n WAL "1/2 i11 2tl24 (d.h. vor Beginr> der Wie -
d erin c:etr ieb nah me „ c,r, HLB 71 s in d d ie Vor r i;te a r, B,r,enn-, Hil"s - und Bet ri,;,bs -
!;tof:fe n a uf da~ ~e:r::h nii ; i:'.:hre M l rid e!~~l'"li1Jeau ~u r ~ du2ie-;r-.e! n _ W.r ,v.;..r,:fa'!in un:; d a~u 
ne>ch m it [h r,em Haus a bs t im m e r.. 

Fre und lich e Grüße 

EnBW Ene rgie Baden-Wurttemberg AG 
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B>RW 
Erlergie - ~-Wll:rttemJJer-g M 

--Ent3W 
Arihan9 2 

Erforderlk r.e Ma@na.hm en und dere· ~oraus;.ic ttich,e, Kos,,en ~ur Vor haltung l>z-.,.., Wi~d~r ­
h~rstoall•ung dar B•et!fäebsb<!reit schafl vi>n WAL 1/2 im Zeit rav m lll.04.2023..!31.03.2025: 

Ggf. w eil e, e• erlordertiche Tatigkerten zur Vorhaltung bzw. Wie:derherstellung d,;;r 8'etriebs­

brere,it;i:h..;ih .. die- lieuti? n0:rh n'ii=::h t at ;.~l"l ba r ·; in.d. w eirdea n in Ah;;timmung m it T'ran; .mie;:BW 
ebenfalls du,ch ; naw ei ngeleit et. 
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Anhang 1 a: Bescheid der BNetzA betreffend der Genehmigung und Teilaufhebung 
der Ausweisung der Systemrelevanz der Kraftwerksblöcke Walheim 1 
und 2 

Zeitraum 01.04.2023 - 31 .03.2025 (6. Systemrelevanzausweisungsperiode) 

.• Bundesnetugentur 

B'-'lii'51le~ 1 P'05,,_,.,,. 80DI I SJI05BCM 

Zustellt1ng gegen Empfongsbekelilntnis 

T r.msne!BW GmbH 
Herrn 
He.ilbr . . 
701 73 Stultgart 

Nur per E-Mail: sz.eltner@transne1bw.de 

Ihr Z@ich@n, Ihn, Nachricht vcm Mein Zeichen, mein@N:Jchricht vc:m 'II' 0228 Bonn 

4.114/.03.02/22-0·15 14-5789 1301.2023 
,od<,r 14-0 

Genehmigungsbesclheid deJr B~mdesnetzagentur gemäß § 13b Abs. 5 EnWG z.ur Systemre­

levanzaL1Swei su1i1g der Kro1ftwer!<.s!blöcke Walheim 1 (BNIA 1005) Ulild W,ctlheim .2 (BNA1006) 

In dem Verwaltungsverfahren 

gegenüber der 

Tr:msnelBW GmbH, Heilb100ner Str. 5·11-55, 70191 Stultgart, vertreten durch die 

Geschäftsführung 

-Antragstellerin -

unler Bet,eilcgung 

der En'B\11!' Energie Baden-Württemberg AG, Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart, vertreten 

du_rch die Ge$chäftsführung 

wegen 

B-11fld~ l'Or 
EIE!tlmlta:!, Gas, TE a01ß11JUnlll:JIIon. 
Po51. UnJJ~efl 

BoeMrtleri!IIZ: Bonn 
Tupen;eld 4 
53 11-31:!cnr\ 
• = t H l 

Dn!n"'.L(~ 

e·-Mall 
poo1<1Ell~ b~"'1Z.lde 
lrtt~men 
1111;,-11.1•1w.11Unaeon~~ur.oe 

- Beigeladene -

&JICn •uo 611o'lkWllb{1Mt.mg !Mlachf&nl 
BU1~ w«am 
Ot Bu~ t-Fll~e ~~ 
BIC: IAARKDEF1750 
IIIAll::OEDB noo 0000 0075 01)!0 07 

Ciei-Mas:l::r: lhfcr °'11:m bl oo:s,wtcitfl~ ~ha!: l:ttlrrn.!f:otl!fll ZUl'l l.to:u,::, ~ iJ:C!'XJa:iik.:.D::,t.iiö'll Olil:t:n SI ~ BN-t:fzil. klrwiea Se:~ O::ttflrlttz!rkl-M"ll:Q1 i:)U!"hla:t~N..b~ 
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des Antrags auf Genehmigung der Systemre evanzal!Sv,-eisung der Kraftwerksblöcke Wal­

heim 1(BNAUJCl5), und Walheim 2 (BNA10116) 

hat die Bundesnetzagenh.Jr für Elek1rizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, 

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, gesetzlich verlreten durch ihren Präsidenten Klaus Müller, am 

13.01.2023 entoohieden: 

Der Antrag der Antragstellerin auf Genehmigung der Ausw-eisung der Kraftwerksblöcke Walheim 1 

und Walheim 2 als systemrelevant im Sinne von § 13b Abs. 2 EnWG wird vom 01 .04.2023 bis 

zum 31.03.2025 genehmigt 

Gründe: 

II. 

Die Kraflwerksblödlm W a!herm 1 und 2 sind seit dem Jahr 2(H 4 Teil der Netzreserve. Der akluel e 

Genehmig w1gszeitraum der Systemre evanzal!Sweisung für beide Anlagen endet am 31.03.2023. 

Mit Schreiben vom 19.09.2022, eingegangen bei der Bundesnetzagentur am selben Tag, erklärte 

die Antragstellerin, die Systemrelevanz der beiden Anlagen bestehe auch nach Ablauf des 

31.03.2023 fort und beanlragte bei der Bundesnetzagentur, die Systemrelevanzausweisung b.is 

zum Ablauf des 31.03.2025 zu genehmigen .. Die Antragstellerin begründete he Systemrete­

vanzausweisung damit, dass sie hinsichtlich der Systemanalysen 2020 und 2022 jevvecls eine 

Sensiti.-itätsberechnw,g durchgeführt habe, aus denen hervorgehe, dass die Anlagen in der be­

darfsdimensionierenden Gret1ZSiluation des Betrachtungszeitraums vom Cl l.04.2-4 bis zum 

31 .03.2025 sowie der Grenzsituation des Betrachtungszeitraums vom 01 .. 0-4.2023 bis 31.03.2024 

eingesetzt werden. Diese Sensitiwätsberechnungen seien erforderlich gev.-esen, da in den Sys­

temanalysen der Übertragungsnetzbetreiber der Jahre 20:20 und 2022 von der Prämisse ausge­

gang:en 'ill"Orden sei, dass die die beiden Kraftwerksblöcke nur noch bis zum 31.03.2023zur Ver­

fügung stünden. 

Die Bundesnetzag,enrur leitete auf diesen Antrag hin das vorliegende Vef\11/altungsverfallren nach 

§ 66 Abs. 1 EnWG ein. 

Mit Schreiben vom 12 .. 10.21122 gab die Bundesnetzagentur der Beigeladenen Gelegenheit zur 

Stellungnahme. Mlf: Antwortschreiben vom 04.11 .2022 erklärte diese, dass mit Ablauf des 

31.03.2023 der Weiterbetrieb der Anlag,en aus tatsächkhen Gründen nicht mehr möglich sei, da 

das für den ordr.ungsg:emäßen Betri eb der Anlagen erforderliche, fachkundige Personal nicht 

mehr in ausreichendem Umfang zur Verfüg,ung stehe. Zum Monitoring des Personalstandes und 
zur Hrnausmgerung bzw. Abwehr einer hieraus bedingten Stilllegung der Anlagen habe die Bei­

geladene in den vergangenen Jahren v,erschiedene Maßnahmen untersucht bzw. umgesetzt. 
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Hief2jU zählen die regelmälßig:e Überplii fu:ng der Personalsituation der beiden NetzreserveanJa­

gen, insbesomfere im Hinblick auf die hochspezialisierten Blockmeister_ Die Versuche zur Rekru­

tierung oder Arbeitnehmerüberlassung von qualifiziertem Personal sind 1TI011gels geeigneter Be­

werber erfuf,glos geblieben .. In der Vergangenheit konnten noch erfolgireich Maßnahmen ergriffen 

werden, um den bereits für das Jahr 2020 erwarteten Personaleng pass auf Anfang 2023 hinaus­

zuschieben. Ab Februar 21123 seien jedoch nur noch ein oder ZV11ei der bislang noch fünf verfüg­

baren Blockmeister übrig, mit der Folg:e, dass ab diesem Zeitpunkt ern simw'Oller Betrieb der auf 

Dauerbetrieb ausgelegten Schmelzkammerkessel nicht mehr möglich sei. Die aussche·denden 

Arbeib1ehmer seien über 60 Jahre alt und möchten nunmehr ihre tarifvertragliche Ruhestands­

möglichkeit nutzen. Die Möglichk.eiten , durch im,emetriebliche Maßnahmen die Personalsituation 

zu entschärfen, seien erschöpft Ern Weiterbetrieb der Anlagen ohne das erfcw-der1 iohe Personal 

sei nicht zu verantworten und zudem technisch und rechdich unmöglich im Sim,e des§ 13b Abs. 5 

S. 1 Nr.. 3 EnWG. Vor diesem Hinterg:rund kommt die Beigeladene zu der Schlussfolgerung , dass 

der Genehmigu119santrag der AntragsM lelin abzulletmen sei. 

Wegen weiterer Ernzelheiten INird auf die Verfuhrensakte verwiesen. 

II . 

Dem Antrag auf Ge ,ehmigung der Systemrelelfanz.ausvreisung der Kraftwerksblöcke 1 und 2 am 

Standort Wa[heim, beginnend ab dem 01.04.2023 bis zum Ablauf des 31 .032025, ist stattzuge­

ben. Der zulässige Antrag ist auch begründet, da die Genehmigungsvoraussetzungen der§§ 13b 

Abs. 5 S. 4, 13b Abs. 2 S. 2 EnWG 'vDrliegen. 

1. 
Die Kraftwerksblöcke sind systemrelevant im Sinne von § 13b Abs. 2 S. 2 EnWG, da der Wegfall 

der fueugungsleistung beider Anlagen infolge der am 31 .1:)3.2023 ablaufenden aktuellen Geneh­

migung mit hrnr,eiohender Wahrscheinlichkeit zu erner nicht unerheblichen Gefährdung oder Stö­

rung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Bektrizitätsversorgungssystems führt und diese Ge­

fährdung nicht durch andere angemessene Ma'ßnahmen besemgt werden kann. 

a) 
Die Vorau;ssetzung einer nicht unerheblichen Gefährdung für die Sicherheit oder Zuverlässigkeit 

des Bekitrizitätsversorgungssysterns infolge des Wegfalls des Stilllegungsverbots ist gegeben, da 

ohne die Verfüg:barkeitder Anlagen in besonderen NJetzsituationen zu besorgen ist, dass die Netz­

stabilität duroh die ÜNB nicht im erforderl ichen Maße ge\l\i"ährleistet werden kann .. o·es stellt eine 

Gefährdung der Systemsicherheit gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 NetzResV dar. 

In den Systemanalysen der ÜNB für das Jahr 2022 w rden die beiden Kraftwerksblöcke am 
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Stanclort Wa!heim als nicht verfügbar unterstellt. Vorf egend hat die Antragstellerin zur Begrün­

dung der Systemrelevanz der Anlagen eine Sensitivitätsrechnung auf Basis der Systemanalysen 

2022 für einen sehr kritischen Netznutzungsfall im Betrachtungszeitraum 202312024 eingereicht, 

die zu dem Ergeb , is kommt, dass duroh den Wegfall von Wal heim 1 und 2 der Bedaif nach zu­

sätzlichen Kraftwerks-Reserven aus dem Ausland ansteigt, etwa in der Größenordnung der Leis­

tung der beiden Blöcke. Vor dem Hintergrund, dass die Übertragungsnetzbetreiber keine rechtli­

che Zugriffsmöglichk.eit auf Krafl:werksbetreiber im AU1Sland haben, um diese zur Aufrechterhal­

tung des sicheren Netzbetriebs herar10.uziehen , wird in der Verringen.mg des Redlispatchpotentials 

eine Gefährdung der Sicherheit und ZLl\/erlässigkeit des E!ektrizitätsversorgungssystems gese­

hen. 

Uri:abhäng ig von den obigen Berechnungen ~önnre die Nichtverfügbarkeit von Block 1 und 2 im 

Hinblick auf eine im Winter 2023/2024 mögliche Unsicherheit hinsichtlich der Erdgasversorgung 

in Deutschland und Europa eine Gefahr für die Sioherheit und ZLl\/eriässigkeit des Energieversor -

gungssystems darstellen. Aus Vorsorgegesichtspunkten ist es gernchtferligrt, die Stilllegung von 

Steinkohlekrafl'werken der Netzreserve noch so lange hinauszuzögern, bis sich ein deutlicher,es 

Bild ergibt, db und inwieweit auoh noch im Winter 2023/2024 mit möglichen Nichtverfügoork.eiten 

von Erdgaskraflwerken gerechnet v.<erden muss. 

b) 
Zutreffend geht die Antragstellerin davon aus, dass die Stilllegung der beiden Blöcke in Walheim 

mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer nicht unerheblichen Gefährdung oder Störung der 

Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems führen würde. § 13b Abs. 2 

S. 2 EnWG verlangt nicht, dass ein als ,,sioher" feststehender Kausalzusammenhang Z"Mschen 

der stilllegw,gsbedingten INichtverfügbarkeit der beiden Anlagen und der Beeinträchtigung des 

sicheren und zuver1ässigen Betriebs des Übertragungsnetzes vorliegen muss .. Es reioht vielmehr 

aus, dass die Nichtverfügbankeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer Beeinträchtigung 

des sicheren und ZLl\/ertässigen Netzbetriebs führt. An die Wa!,rschernlichkeit des Schadensein­

tritts sind dabei umso geringere .Anforderungen zu stellen, je größer der zu erwartende Schaden 

und je ranghöher das vom Gesetz geschützte Schutzgut sind .. Im Fall eines unkontrollierten weit­

räumigen iNetzzusammenbruchs und aufgrund des benötigrten Zeitraums zur Wiederherstellung 

der Elektrizitätsversorgung ist zu ffill/arten, dass Leben und Gesundheit einer Vielzahl an !Men­

schen beeinträchtigt wird. 

c) 
Der von der Beigela.denen vorgetragene Personalmangel am Standort Walheim, welcher den Wei-

terbetrieb der beiden Kraftwerfksblöcke vereitele, stellt k.einen Umstand dar, der im Rahmen des 

Genehmigungsverfal,rens zu berücksichtigen ist, das inhaltlich gemä'ß §§ 13b Abs. 5 S. 1 Nr. 2, 

Abs. 2 S. 2 EnWG al ein die Prüfw1g der System:re evanz zum Gegenstand hat. 
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2. 
Ein Ermessen kommt der BundesnetzagentLJJ hinsieht! ich der Genehmigungsentscheidung nicht 

zu, da gemäß § 13b Abs. 5 S .. 4 EnWG der Antrag auf Genehmigung der Sysremreleva:nzauswei­

sung zu genehmigen ist, wenn die betreffende Anlage systemrelevant ist 

-6 -

Rechtsbehelfslbele,hru ng 

Gegen diese Entsche·dung ist die Besohwerde zulässig. s ·e ist binnen einer mit der Zustellung 

der IEntsche • dung beginnenden Frist von einem Monat bei der IBLmdesnetzagentur für Elektrizität, 

Gas, Telel!mmmunilkaoon, Post und Eisenbahnen (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) 

einzLJJeiohen .. Zur Fristw.rhrung genügt jedoch, \i\lell ll die Beschwerde innerhalb dieser Frist bei 

dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht Düsseldorf (HalliSanschrifl: Ceoilienallee 3, 

4047 4 Düsseldorf) eingeht. 

Die Besoh'Nefde ist zu begründe 1. Dte Frist für die Beschwerdebegründung betragt einen Monat 

Sie beginnt ma: der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der 

Vorsitzenden des Besohwerdegerichts vertängert ¼a-den. Die Beschwerdebegründung muss die 

Erklärung enthalten, inwieweil: diese Entscheidung angefochten und ihre Abänderung oder 

Aufhebung beantragt wird. Ferner muss sie die Tatsachen und Beweismittel ang,eben, auf die sieh 

die Bescmverde stützt Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen 

Rechtsan-walt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat k.eine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 13.0L2Cl23 

Dr. Franziska Adamek 

(Leiterin Referat Versorg;ungssiche 
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Beschlusskammer 8 
Bundesnew,genux I Poslfach 80 01 1 53105 Bonn 

Per Email (c.metzler@transnet.de) 

- -55 
70191 Stuttgart 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 
21.06.2024 

Mein Zeichen. meine Nachricht vom V 0228 
BKS-23/4003-R 14-5689 

oder 14--0 

Netzreservekosten Walhelm 1 

Sehr geehrte 

Seite 6 von 7 

Bonn 
02.07.2024 

der Kraftwerksblock Walheim 1 ist bis zum 31.03.2025 als systemrelevant ausgewiesen. Eine 
Vergütung setzt u.a. voraus, dass sich die Anlage weiterhin in der Netzreserve befindet. Dafür 
müsste ein Betrieb innerhalb des ausgewiesenen Systemrelevanzzeitraums möglich sein. 

Mit E-Mail vom 21.06.2024 haben Sie uns einen Auszug der Dokumentation des TÜV SÜD 
übermittelt. Danach kam es zu Grenzwertüberschreitungen bei den NH3-Emissionsmessungen. 
Die Wiederinbetriebnahme des Blocks Walheim 1 unter Einhaltung der behördlich festgelegten 
Grenzwerte· bedürfe des Austauschs eines Katalysators. Unter den dargelegten Annahmen sei 
dieser Austausch aufgrund der Vergabe-, Fertigungs-, Liefer- und Einbauzeiten vor Ablauf der 
Systemrelevanz nicht möglich. 
Sie kommen zu dem Ergebnis, dass eine Wiederinbetriebnahme des Blocks Walheim 1 auf Basis 
der Darlegung des TÜV Süd bis zum 31.03.2025 nicht möglich sei. 

Wir folgen dieser Darlegung. Da aufgrund des vorgetragenen zeitlichen Umfangs der hierzu 
erforderlichen Maßnahmen eine Wiederinbetriebnahme bis zum Ablauf der ausgewiesenen 
Systemrelevanzperiode ausgeschlossen ist, besteht das Stilllegungsverbot für den Block 
Walheim 1 nicht mehr fort(§ 13b Abs. 5 EnWG). Der Betrieb ist nicht möglich, also entfällt das 
Stilllegungsverbot und damit auch der Vergütungsanspruch nach§ 13c Abs. 3 Sa'tz 1 EnWG. 

Uns ist bewusst, dass eine Betriebseinstellung des Kraftwerksblocks mit organisatorischen 
Maßnahmen einhergeht. Angelehnt an den Grundgedanken anderer rechtlicher Vorgaben sehen 
wir einen Übergangszeitraum von vier Wochen für den Anlagenbetreiber und den 
Übertragungsnetzbetreiber als sachgerecht an (vgl. z.B. § 50c Abs. 2 Satz 1 EnWG a.F. zur 
vorzeitigen Beendigung einer befristeten Markteilnahme nach dem Ersatzkraftwerke­
bereithaltungsgesetz). 

Bundoonetzagenl\.O fOr 
Elektnzltä~ Gas, Te!ekornmunlka!lon, 
F'ost und Eisenbahnen 

Beh6rdensitz: Bam 
Tulpenfeld 4 . 
53113 Bonn 
V 0228 14-0 

Dltentchuu:ti~: 

Telefax Bonn 
0228 14-a872 

E-Mai 
poal8te1Je@bnetza.de 
Internet 
h11P:IMWW.bundoonelngentur.cle 

Bitte neue Bankvelt>tndung beachten! 
Bundeskllll Weiden 
Dt. Bundosbank - FUiale Regensburg 
BIC: MARKDEF1750 
IBAN: DE08 7SOO 0000 0075 0010 07 

Cer Sc:nutz. hw O.ten itt un, 'M~. Nitl«• lnlorm,tionen ZlJffl Umgang rr.it penonenbuogenen 0aaw'I In <ler BNeaA kbnnen Sie der Da~ lul ,.,,....,,_....,._,_go,,u.dl,Oo,__,_ __ t-,,.,elnN>tlldotDr.~-~--....,..._-_,,lnT..-,.,ube<miltell-

Netzreserve TransnetBW/EnBW 
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Der Vergütungsanspruch besteht nur, soweit es zu Kosten kommt und längstens bis zum Ablauf 
des 31.07.2024. Ab dem 01 .08.2024 ist keine Vergütung mehr für den Block Walheim 1 zu zahlen. 
Gemeinsam genutzte Anlagen, die sowohl für den Block 1 als auch für de'n Block 2 für die 
Netzreserve benötigt wurden; sind hinsichtlich einer weiteren Vergütung für den Block 2 gesondert 
zu betrachten. Hierfür werden wir - entsprechend dem bisherigen Vorgehen - die Kosten mit der 
EnBW AG abstimmen. 

Dieses Schreiben geht in Kopie auch an Herrn Ebert und Herrn Kräuter von der EnBW AG. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Anhang 1b:  Schreiben BNetzA „ 4-Stufenmodell“  

 

Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Ve"""'"'~ 
fürNeJt~! T 

Hinweis für Übertragungsnetzbetreiber bezüglich dem Umgang mit den Kosten der 
Herstellung der Betriebsbereitschaft nach § 13c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 lit. a EnWG 

Die Bildung der Netzreserve und der Einsatz von Energieerzeugungsanlagen erfolgt gemäß 

§ 13d Abs. 3 S. 1 EnWG auf Grundlage von Verträgen , die in Abstimmung mit der Bundes­

netzagentur nach Maßgabe der Bestimmungen der Netzreserveverordnung (NetzResV) zwi­

schen dem Anlagenbetreiber und dem Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) abzuschließen sind 

(siehe auch §§ 1 Abs. 2, 5 Abs. 1 NetzResV). In diesen Verträgen ist gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 

NetzResV insbesondere der Umfang der Kostenerstattung für die Nutzung der Anlage im 

Rahmen der Netzreserve festzulegen . 

Im Rahmen der Abstimmung von Netzreserveverträgen beabsichtigt die Bundesnetzagentur 

sich bei der Prüfung der Nachweisführung hinsichtlich der Kosten der Herstellung der Be­

triebsbereitschaft, auf Grund der teilweise komplexen technischen und zeitlich drängenden 

Fragestellungen, entsprechend den nachfolgenden Hinweisen zu verhalten: 

Betriebsbereitschaftsauslagen 

Bei den Betriebsbereitschaftsauslagen handelt es sich um die für die Herstellung und die 

Vorhaltung der Betriebsbereitschaft notwendigen Auslagen. Zu diesen zählen zum einen die 

einmaligen Kosten für die Herstellung der Betriebsbereitschaft (Herstellungskosten) und zum 

anderen die Kosten für die fortlaufende Bereithaltung der Anlagen in der Netzreserve (Leis­

tungsvorhaltekosten, abzugelten über einen Leistungspreis). Dies wird auch in der Begrün­

dung zur Reservekraftwerksverordnung deutlich. 

- 1 -
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Kosten der Herstellung der Betriebsbereitschaft 

Zu den Kosten der Herstellung der Betriebsbereitschaft nach § 13c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 lit. a 

(bei einer angezeigten endgültigen Stilllegung i.V.m. Abs. 3 S. 1 Nr. 21) EnWG zählen alle 

Kosten, die einmalig ab dem Zeitpunkt der Systemrelevanzausweisung durch den ÜNB2 an­

fallen und dazu dienen, die Anlage in einen Zustand der Betriebsbereitschaft zu versetzen. 

Dazu zählen beispielsweise die Kosten erforderlicher immissionsschutzrechtlicher Prüfungen 

sowie die Kosten der Reparatur außergewöhnlicher Schäden (§ 13c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 lit. a 

Hs. 2 EnWG). Herstellungskosten im Sinne der Norm sind auch die Kosten, welche für not­

wendige Revisionen und zur Bildung eines erforderlichen Vorrates an Roh-, Hilfs- und Be­

triebsstoffen anfallen. 

Der Anlagenbetreiber kann nur die Erstattung solcher Kosten verlangen, die ihm gerade 
aufgrund der Vorhaltung in der Netzreserve entstehen (§ 13c Abs.1 S. 2, Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

EnWG und §§ 6 Abs. 1 S. 2, 9 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 NetzResV). Auf Grund dieses Umstandes ist 

er gehalten , eine kostenoptimierte Beschaffung der erforderlichen Leistungen durchzuführen. 

Nur effiziente Beschaffungskosten können durch Festlegung der Bundesnetzagentur zu ei­

ner freiwilligen Selbstverpflichtung der ÜNB als verfahrensregulierte, dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 13c Abs. 5 EnWG i.V.m § 11 Abs. 2 S. 4 und § 32 Abs.1 Nr. 

4 ARegV anerkannt werden. 

Dementsprechend obliegt es dem Anlagenbetreiber, etwaig anfallende lnstandhaltungsmaß­

nahmen, soweit wie möglich und zumutbar, mit dem in den Leistungsvorhaltekosten berück­

sichtigten Personal zu bewerkstelligen. 

Wann eine Maßnahme mittels Dritter und dementsprechend die Kosten für die Fremdbeauf­

tragung vom ÜNB zu erstatten sind , hängt von den Umständen der im Einzelfall vorgenom­

menen bzw. vorzunehmenden Maßnahme ab. Sofern Maßnahmen bisher mit eigenem Per­

sonal durchgeführt worden sind und es sich um typische Arbeiten des Anlagenteilaustauschs 

oder der Verschleißbehebung handelt, wird regelmäßig keine Drittbeauftragung erforderlich 

sein. Hingegen werden Revisionen regelmäßig vom Hersteller durchzuführen sein, sodass 

die entsprechenden Kosten auch separat zu erstatten und sodann auch refinanzierbar sind . 

Dies gilt auch im Weiteren, ohne das es erneut aufgezeigt wird . 
§ 13c Abs. 1 S. 2 (bei einer angezeigten endgültigen Stilllegung i.V.m § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 2) EnWG. 

- 2 -
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Diese aus dem Grundsatz der Auslagenerstattung (§§ 6 Abs. 1 S. 2, 9 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

NetzResV) folgende Kostenminimierungsobliegenheit des Anlagenbetreibers hat auch Kon­

sequenzen für etwaige Ersatzbeschaffungen des Anlagenbetreibers. Ersatzanlagenteile sind 

stets effizient und soweit wie möglich nicht mit Neuwerten wiederzubeschaffen. Angesichts 

der schwierigen Abgrenzungs- und Bewertungsfragen für den ÜNB ist der Nachweis der 

Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen zur Herstellung der Betriebsbereit­

schaft nach folgendem Prüfungsraster zu erbringen (sog. 4-Stufen-Modell): 

Stufe 1: Erforderliche Maßnahmen im Zuge regelmäßiger Wartung und Instandhaltung zur 

Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft sind bis zu einem Betrag 

von je 10.000 € mit den Leistungsvorhaltekosten abgegolten (Bagatellgrenze). 

Stufe 2: Bei Maßnahmen ab einer Höhe von mehr als 10.000 €, deren Notwendigkeit sich 

aus den Herstellervorgaben oder aus öffentlich-rechtlichen Pflichten (z.B. aufgrund Immissi­

onsschutzrechts) ergibt, muss der Anlagenbetreiber dem ÜNB lediglich die Notwendigkeit 

der Maßnahmen aufgrund der Herstellervorgaben bzw. der öffentlich-rechtlichen Rechtsquel­

len (z.B. Bescheid der Immissionsschutzbehörde) nachgewiesen haben . 

Stufe 3: Bei einer Maßnahme, deren Notwendigkeit nicht durch Herstellervorgaben oder 

öffentlich-rechtliche Pflichten vorgegeben ist, und die mit voraussichtlichen Kosten von mehr 

als 10.000 € und bis zu 100.000 € verbunden ist, holt der Anlagenbetreiber vom ÜNB die 

Freigabe zur Durchführung der Maßnahme ein. In diesem Fall muss der ÜNB die Notwen­

digkeit der Maßnahme dem Grunde und dem Umfang nach selbst beurteilen und diese Prü­

fung in geeigneter Weise dokumentieren . 

Stufe 4: Bei einer Maßnahme, deren Notwendigkeit nicht durch Herstellervorgaben oder 

öffentlich-rechtliche Pflichten vorgegeben ist, und deren voraussichtliche Kosten über 

100.000 € liegen , holt der Anlagenbetreiber vom ÜNB die Freigabe zur Durchführung der 

Maßnahme ein . In diesem Fall kann der ÜNB die Notwendigkeit der Maßnahme dem Grunde 

und dem Umfang nach selbst beurteilen oder durch einen Sachverständigen beurteilen las­

sen. Sofern der ÜNB sich dazu entscheidet, die Notwendigkeit der Maßnahme selbst zu be­

urteilen, ergibt sich eine im Vergleich zur Stufe 3 erhöhte Darlegungs- und Nachweispflicht; 

dabei hat er die Maßnahme so eingehend zu beschreiben und zu beurteilen, dass ein sach­

verständiger Dritter in die Lage versetzt wird die Notwendigkeit der Maßnahme zu beurteilen. 

Die Sachverständigenkosten werden für den ÜNB zu über die Festlegung wälzbaren Netzre­

servekosten. 
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Für alle Stufen gilt: 

Die vorgenannten Schwellenwerte dürfen nicht künstlich durch Stückelungen herbeigeführt 

werden. Eine solche Stückelung führt dazu , dass die entsprechenden Teilbeträge zusam­

mengerechnet und die Schwellenwerte ggf. überschritten werden, sodass die jeweils ver­

meintlich einschlägige Darlegungs- und Nachweiserleichterung nicht zum Tragen kommt. 

Damit die Einhaltung dieses Umgehungsverbots überprüft werden kann, sind der Beschluss­

kammer auf Anforderung sämtliche Rechnungen vom ÜNB bzw. vom Anlagenbetreiber vor­

zulegen. Andererseits können Gesamthaft vorgeschlagene Maßnahmen, jedenfalls solche, 

deren Notwendigkeit sich aus den Herstellervorgaben oder aus öffentlich-rechtlichen Pflich­

ten ergibt, gesondert bewertet werden. Die vom ÜNB bzw. vom Anlagenbetreiber angefor­

derten Unterlagen, Rechnungen und sonstige Einzelnachweise sind jeweils bis zum 31 .08. 

des jeweiligen Vorjahres t-1 für das Kalenderjahr t mit dem Ist-Kosten-Abgleich der Be­

schlusskammer vorzulegen. 

Die Einholung einer bloßen Zusage des Anlagenbetreibers, wonach er den Restwert der 

investiven Vorteile der entsprechenden Maßnahme zur Herstellung der Betriebsbereitschaft 

nach dem Ende der Systemrelevanz zurückerstatten wird , vermag die vorgenannten abge­

stuften Mindestdarlegungs- und Nachweisobliegenheiten nicht zu ersetzen. Ein solches Vor­

gehen würde eine gänzlich ungeprüfte Vorauszahlung bedeuten , die im bloßen Vertrauen 

auf eine spätere Rückzahlung überschüssiger Beträge erfolgen würde. Aus regulatorischer 

Sicht wäre dies mit einer nicht hinnehmbaren Verlagerung des Prozess- und Insolvenzrisikos 

zu Lasten des Netznutzers verbunden. Im Übrigen ist der Anlagenbetreiber ohnehin gesetz­

lich zur Erstattung des Restwerts der investiven Vorteile verpflichtet. 

Das Stufenmodell muss in allen Netzreserveverträgen verankert werden, soweit es das Ver­

hältnis des Anlagenbetreibers zum ÜNB betrifft. Der Netzreservevertrag muss demnach 

mindestens Regelungen zur Stufe 1 enthalten und dem ÜNB gestatten, die notwendigen 

Informationen zur Nachweisführung in der 4. Stufe einem sachverständigen Dritten , unter 

Wahrung der notwendigen Vertraulichkeit, zur Bewertung zu überlassen. 

[Stand 7. Februar 2018] 
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Anhang 1c:  Hinweispapier der BNetzA „Opportunitätskosten“  

 

- Bunc!esnetzagerntur 

Beschlusskammer 8 

Hinweis bezügl ich dem Umgang mit den Opportumifätslkosten nach 
§ 13c Abs . 3 S. 1 Nr .. 4 EnWG 

Die Bildung der Netzreserve und der Einsatz von Energ ieerzeugungs,mlagen erfolgt gemäß § 
13d Abs. 3 S. 1 EnWG auf Grundlage von Verträgen, die rn Abstimmung mit der Bundesnetz­
agentur nach Maßgabe der Bestimmungen der Netzreserveverordnung (NetzResV) Z'Mschen 
dem An lagenbetreiber und dem Überlragungsnetzbetreiber (ÜNB) abzuschließen sind (siehe 
auoh §§ 1 Abs. 2, 5 Abs. 1 NetzResV). In diesen Verträgen ist gemäß§ 6 Abs. 2 S 1 NetzResV 
insbesondere der Umfang der Kostenerstattung fü r die Nutzung der Anlage im Rahmen der 
Netzreserve fesrnulegen. Die nachfolgenden Hinweise dienen der Beschlusskammer in Bezug 
auf die prak.tische Anwend ung und Aus legung der !Regelungen zu den Opportunitätskosten 
(nach heutigem Erkenntnisstand) zur Vereinfa.chung der Verwalrungs.tätigkeit im Rahmen der 
Abstimmung der Netzreserveverträge und gegenüber dem jev.reiligen ÜNB bei der Prüfung der 
Naohweisführung im Hinblick auf die Refinanzierbarkeit der INletzreservekosten über die Netz­
entgelte: 

Betreiber von Netzreservean.lagen, deren endgü ltige Stilllegung nach§ HbAbs .. 5 S. 1 EnWG 
verboten ist, kbn.nen nach § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 6nWG rm Rahmen ihres Vergürungsan­
spruchs geltend machen: ~Opportun itätsk.osten in Form einer angemessenen Ve12insung für 
bestehende Anlagen, wenn und soweit eine verlängerte Kapitalbindung in Fom1 von Grund­
stücken und weiterveJWertbaren teohn isohen Anlagen oder Anlagenteilen auf Grund der Ver-
pf liohru ng für die Netzreserve besteht~ 

Vor dem Inkrafttreten des Strommarktgesetzes (BGBI Teil 1 2016 Nr. 37 v. 29.07.2016, Seite 
1786) sah weder das En WG noch die Reservekraftwerksverord nung (ResKV) eine Kompen­
sation der An lagenbetreiber für entgangene Opportunitäten vor. Im Gegenteil hatte der Ver­
ordnungsgeber in§:§ 6 Abs. 1 S. 2, 11 Abs. 2 S. 2 INr. 2, 12 Abs. 2 IResKV ausdrücklioh klar­
gestellt, dass die Netzreserveanlagenbetreiber keine Opportunitätskosten geltend maohen 
können. Das S1rommarktgesetz hat diese kategorische Ablehnung teilv.reise revidiert_ Nun­
mehr können Anlagenbetreiber, denen die endgCiltige Stilllegung ihrer Anlagen seitens der 
Bundesnetzagentur verboten wurde, gegenüber dem jeweiligen Betreiber des Übertragungs~ 
netzes einen Anspruoh auf orstattung etwaiger Opportunitätskosten geltend machen, v.renn 
erne berücksiohtigungiSfähige veriängerte Kapitalbindung besteht (Dazu 1.). Soweit eine solche 
berü cksichtigungsfü hige verfängerte Kapitalbindung gegeben ist, besteht fü r die damit ,ernher­
g;ehenden Opportunitätskosten ein Vergütungsanspruch des .An lagenbetreibers in Form einer 
angemessenen Ve12insun,g im Ve1Zinsu ngszeitraum {Dazu 11. ). 

1. Vor11iegen, einer be.rücksichtigungsf.ih igen, ve.rlängell1e11 Kapitalbindung 

Der Anspruch ist von vomeherein darauf beschränkt, dass und smweit eine verlängerte Kap i­
talbindung in Fonm von Grundstücken und we iterveMertbaren technischen Anlagen oder An­
lagenteilen auf Grund der Verpflichrung für die INetzreserve besteht, § 13c Abs. 3 S. 1 Nr.4 
EnWG. Darüber hir1ausgehende Opportunitätskompensationsansprüohe bestehen nicht und 
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sind dementspreohend auch nicht über die etzentgelte refinanzierbar (siehe auch Begrün­
dung zum Strommarktgesetz, BT-Drs. 817317, S. 93),. Abschreibungen etwa sind dahern icht 
beru cksichti,gungsfü hig. 

- Die gegensfänd ichen tedhnischen A!nhigen, At lagenteile und Grundstücke müssen 
weiterve11Wertbar s,ei n „ 

Dies folgt auoh für Grundstück.e bereits aus dem Worllaut in § 13c Abs. 3 S. 1 Nr.. 4 EnWG 
und zwar aus der Fom1ulierung ~wenn und soweit", denn wenn ein Grundsruck am Mlarkt nicht 
verwertbar ist, besteht auch keine ver1ängerte Kapitalbindung. Zweck der Norm ist es für das 
in den teohnischen Anlagen, Anlagenteilen und Grundstück.en gebundene Kapital ,eine markt­
angemessene Ven:insung als Ausgleich für die insowe·t entgangenen Verwendungsmöglich­
keiten zu gewähren (vgl .. BT-Drs. 18!7317, S. 93). Wenn in Bezug auf ein Grundstü:ck keine 
Veiwendu ngsmög I iohkeit entgangen ist, gibt es keinen Ausg leichsgrund. Zudem ist die weitere 
Veiwendungsmög liohkeit entsoheidend dafür, in welcher Höhe der Wert ernes Grundstücks 
fü r den Zinsanspruoh in Ansatz. gebracht werden kann, denn nur in-~soweil:" kann eine ver1än­
gerte Kapitalbildung beriicksiohtigt werden. 

Technische Anlagen und An lagenteile, die im Falle einer endgültigen Stilllegung einer Weiter­
verwertung überhaupt nicht zugänglich sind, können nicht berucksichtigt werden, da diese 
auoh im Falle der sofortigen Stilllegung keinen Wert mehr hätten (vgl. BT-Drs. 18!7317, S. 93),. 
Weiterverv-.rer1bar sind jedenfalls alle teohnischen AJ, lagentetle, die nach der ,endgültigen Stil 1-
legung der Anlage ausgebaut und in einer anderen Energieerzeugungsanlage verwendet v.rer­
den können (vgl. BT-Drs. 1817317, S. 9'3). Alternativ kann auch die Verschrottung berü:cksich­
tigt werden, soweit dies,e eine werthaltige Weiterverwertung darstellt 

- De1r Wert der Kapitalbindung ist der AAsatz fü1r die Verzinsung. 

Das gebundene !Kapital rn den Grundstücken und weiterverwertbaren technischen .An lagen(­
teilen) besteht in dem nioht frei verfügbaren Geldbetrag auf Grund der Verpflichtung fü r die 
Netzreserve. Da der Verkaufswert am Markt das theoretisch generierbare Eigenkapital dar -
stellt, v.relches aufgrund der Bindung in der Netzreserve nicht anderweitig angelegt werden 
kann, 11,t dieser fü r alle 3 in der Norm genrannten Positionen der maßgebliche Wert als Ansatz 
fü r die Verzinsung und ziwar zu lßeginn der Ven:insung. Als zu ersetzende Opportunität sind 
die entgangenen Ertrage aus einem etwa igen 6 insatz. dieses Kapitals zu sehen. Diese werden 
pauschal über den durch d·e Beschlusskammer ermittelten angemessenen Zins (s.u.) erreoh­
net. 

- N!aclhweis der Weite,rverwetrtba rkeit Ullild des Wertes de.r Gmndstüake und Anl,agen(-
teile) 

Die Anlagenbetreiber haben d·e anspruchsbegrundenden Voraussetzungen, hier die Weiter­
verwertbarkeit (nicht eine tatsächliche Weiterverwertung) so\llile den für die Verzinsung anzu­
setzenden Wert der betroffenen technischen Anlagen, Anlagenteile und Grundsfü1cke der 
Höhe nach gegenüber dem jewecligen Betreiber des Übertragungsnetzes darzulegen und zu 
naohzuweisen .. Dies folgt bereits aus den allgemeinen Beweisgrundsätzen, wonaoh der AJ,-
spruchsteller die anspruchsbegrundenden Tatsachen darzulegen und zu beweisen hat (BGH, 
Urteil vom 04 .. Dezember 2012 - VI ZR 37811 1 - . Rn .. 13, juris; Ahrens in: AhrertiS , Der Beweis 
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im Zivilprozess, 1. A. 2ms. Kapitel 9,. § 32, Rn. 32 ff_). Die Ausführung in der Gesetzesbegri.iri­
dung (BT-Drs. 1.1317317, S. 93): ~Der Anlag,enbetreiber hat die Weiterverwertbarkeit der teclh­
nisohen An lagenteile nachzuweisen~ tlat demnach nur klarste[lenden Charakiter. 

Das Verhältnis zwischen den Ü NB und den Anlagenbetreibern ist dhne INJetzreservevertrag ein 
gesetzliohes Sohulldverhältn:is (vgl. § 13c Abs. 1 - Abs. 4, 13d Abs. 3 EnWG} und wird mit 
Absoh luss des Netzreservevertrages durch ein vertragliohes Schuldverhältnis flankiert (vgl .. § 
13d Abs. 3 6nWG i .. V. m. § 1 Abs. 2 S. 1 INJetzResV),. 

Davon zu trennen ist das Verwaltungsve1fahren der ÜNB mit der Bundesnetzagentur naoh 
§ t3c Albs. 5 IEnWG. 1 n diesem trägt der jeweilige Ü NB die Darlegu ngi5- und Beweislast für die 
Tatsache, dass die g;eltend ,gemaohten Aufwendungen tatsädrl ich entstanden und der Netz­
reserve zuzuordnen sind. Dem steht au eh niciht der Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der 
!Pflicht der Behörde, den Saohverhalt in eigener Verantwortung aufzulkläre 1 (§ 68 EnWG 
und § 24 VwVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers geg,en;□ ber (§ 69 EinWG 
und§ 26 VwVfG),;. die Mitwirkungslast des 1. etzbetreibers begrenzt die Amtsermitltungspflicht 
der Verwaltungsbehörde .. Dies•e braucht entscheidungserhebliche Tatsachen nicht zu ennit­
teln, d·e der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.20091, EJ1VR 79/07, 
j uris. Rn .. 21; vg l. BVerwG, Urt .. v .. 07.1 1.1986, 8 C 2:7185,. NVwZ 1'987, 404, 405),_ Nicht naoh­
ge"rMesene Kosten sind folglich nicht berüclksichtigungsfähig (so auch OlG Düsseldorf, Vl-3 
Karrt. 472106 [V]; BGH,. EnVR 6/08, 88110, 25112 und 26/1 4). 

Fiü r die betroffenen Grundsüicke kann als Naclhweis der Weiterverv.•erlba rkeit und des Wertes 
ein individ u:elles, vollstä ndigJes Verkehrswertgutachten (§ 1 '94 BauGB) eines unabhäng ig,en 
Gutachters anerkannt werden. Vollständig bedeutet, dass au:ch die aufstehende Bebauung, 
mögkhe Rü:ckbauk.osten und Altlasten zu berücksicihtigen sind. Wertem1ittlungsstichtag (§ 3 
lmmobi[ierrn.rertermittlungsverordnung) ist der Beginn des Systemrelevanzausweisungszeit­
raums der Anlage, fru hestens jedoch der 30.07.20116 (!Inkrafttreten des Strommarktgesetz-es}. 

Fiü r die betreffenden technis,ohen An lagen(-teile) kann als Nachweis der Weiterverv.renbarkeit 
und des Mmklwertes ein u11abhängig,es Sachversfändig,engutacihte,1 oder ern tatsächlicher 
VerkaJUf von vergleichbaren Anlagen{-teilen) anerkannt werden, v.renn die Vergleichbalk.eit fü r 
Dritte nachvollziehbar dargelegt wird .. Wertermittlungsstichtag ist auch hier der Beginn des 
Systemrelevanzausweisungszeitraums der Anlage, frühestens jedoch der 30.07.20116, (lnlkraft­
treten des Strommark.tg,esetzes), .. Es reicht nioht, auf Verkaufsang,ebote, etwa auf M!a1klp latt­
formen zu verweisen, da deren tatsäohlicher Wertgehalt und Echtheit nioht naohweisbar sind. 

Die ÜNB müssen die Unabhängigkeit des Saohverständigen, z. 1B. durch Selbst- oder M'itbe­
auflragung, sicih,ers,tellen. Etwaige dem ÜNB hierdurch ,entstehende Kos,ten werden zu über 
d·e Festlegung v,rälzbaren INJetzres,erveJmsten. 

Zl!llls.uffiilmenhmng der Kap·talbind' 11119 mit der V,erpflidMung für d i:e Hetzreserve 

Die bezüglioh der betreffenden technischen An.lagen, Anlag1enteile und Gn.mds,tüoke geltend 
gemachte verfäng,erte Kapitalb-ndung (entgangene Verwendungsmögliclhkeit) muss auch auf 
Grund der Verpffi chtung für die Neitzreserve bes,tehen _ Hiemi r müssen die An lagenbetreiber 
glaubhaft darlegen, das und welclhe Verv.rendun:g Ihnen auf Grund der Verpfliohtung fü r die 
Netzreserve n.icht möglioh -war, z. 1B. das bei frie·er Verfügungsmög liohkeit ein Verkauf s,tattge­
fimden hätte. 
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III. A11g;emessene Verzinsu11g im Veuinsung~eitraum 

1. AJ11gemesse111e Verninsung 

Der An lagenbetreiber erhält vom jeweillig,en ÜNB bemessen an der Höhe der nach Ziffer 1 
nachgewiesenem verlängertem Kapira lbi111dung,, also dem Wert des weiterverwenbaren Grund­
stücks und der teclhnischen Anklge--(teile) eine rnarkitangemessene Verzinsung (vgl_ BT-Drs. 
18173111, s_ 93)_ 

Zweck der Regelung ist es für das in den tedrnischen An lagen, Anlagenteilen und Grundstü­
cken gebundene Kapital eine mark.tangemessene Verzinsung als Ausg !eich für die insov.reit 
entgangenen Verwendungsmöglichkeiten zu g,ewähr,en (vgl_ BT-Drs_ 11817317, S_ 93)_ ffe Mit-
tel aus dem Verkauf der Anlage(-teil,e) und Grunds1!ü.ck.e würden dem Anlagenbetreiber als 
Eigen.kap ital zu Verfügung stehen. Deshalb ist zur Ermittlung des angemessenen Zinssatzes 
auf di,e Ken nzahl "Eigenlkapitalrend ite" abzuste llen_ Der Verord niungsg:eber verdeudicht mit der 
(in der Begrundu11g , s_o_ ) aufgestellten Forderung einer ,,marktangemessenen" Verzinsuri:g in­
des, dass der Zins grundsätzffich n.icht ai1hand untemehmens:spezifischer Parameter, sondern 
unter Heranziehung von Branrnendurchschnittsv.rerte 1 zu ermitteln ist. 

ffe Besohlusskammer erkennt daher jedenfa lls d'ie naohfolgenid dargestellte aranchendurch­
sohnittliche Eigenk.apiralrendlil:e (EKRd) als Zins an: 

ffe El<IRa wird hierbei auf Grund lage der duroh die Bt.mdesbartk jährlich ver,öffentlichten „Ver­
hältn iszah len aus Jahresabscihliissen deutsclher Unternehmen" g,ebildet1, namentlich aLlf den 
dort separat aufgegliederten W irtschaftszweig der "Energieversorgung"_ Darin sind die Daten 
von über 1 .. 900 Unternehmen en'1alten, wodur,ch eine L1mfa111greicihe Datenbasis ,gewähr1eistet 
ist_ Die Tätigkeitsfe cfer der berücksiohtigten Unternehmen dürfen dabei heterogen sein, v.ras 
fü r den \/Orliegenden Zweck sachgereoht ist, da das Kap ital aus der (at.1sgebliebenen), An la­
genverwertung potenziell in jedweden Bereiclh der Energieversorgung hätte investiert werden 
können_ 

Die Veröffentlichungen der Bundesbank entha lten insbesondere die Gesamtbilanzsumme der 

berücksichtigten Unternehmen, den sich insgesamt ergebenden prozentualen Al1teil des Jah-­
resrübersrnusses (nach Steuern), an dieser Bilanzsumme sov.ie den sich ir1Sgesamt ergeben­
den prozentualen Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme_ Dies erlaulbt folgende Berecih­
nung der jährlichen EKRa: 

Ante a Jah.resiibersckuss an B acmzsumme . . . 
. xUlO = EKR.d 

A.n teil Ei,getzkap.ttcd an fü lanzswnme-

Der Berechnung sind die jeweils aktuellsten Verhält11iszahlen zu Grunde zu legen, d. h. etwa 
fü r d.1s J!ahr 2008 die Werte der Verhältniszahlen aus JahresabschtOcssen deutscher Unter­
nehmen von 2008 b-s 2009_ Von d,erdeutsclhen Bundesbank als voriäufig ausg,ewies,ene Ver­
hälb1iszah len flieißen voriäufig in die Berechnung mit ein, d .. h_ wenn sich bei Vorliegen der 
endgUltigen Statistiken eine Ab\\reirn un:g herausstellt, erfolgt ein Ausg leich über di,e lstil.oste 1-

abrechnuri:g_ Die Besohlusskammer ist bereit, aurn einen durchsdmittffichen EKRa der letzten 

•1 Ym~v_bu nclesbanlu:fe ; Pfad: Statistiken - Unte;meihmen und private Haushalte - Untem eihmens:abschtüsse -
Tabel le11 der Sta,t iSliischen Fa chreih.en, 
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10 Jahre vor dem jeweiligen Berechnungsjahr anzuerkennen, sodass die Effekte von DAusrei­
ßer"-Jahren g,eglättet werden können. Dieser 'illl'ird f lir die Dauer der Systemrelevanz jährlich 
rull"erend angepasst, um Veränderung,en der Eigenkapitalrendite über den Zieilraum der ver­
längerten !Kapital b'indung widerzusp iegIeln. 

Auf Grundlag,e der beschriebenen Berechnungsgrundlage hält die Beschlusskammer dern­
naclh ansetzend an dem Umfang der benJcksichtigungsfähigen Kapitalbindung nach Ziffer 1. 
fü r die Zeiträume ,gemäß Anlage 1 „Ermitffung der Opportunitätskosten nach§ 13c Abs. 3 S. 
1 Nr. 4 EnWG~ fü r anerke 1nungsfähig. Die Anlage 1 wird fortlaLJJfe11d aktualisiert. Es is,t jeweils 
der für das jev.reilig1e J,ahr a nzuselzende aktuellste auf der Website der B undesnetzagenh.Jr 
abrufu.are 10-.Jahres-Du rchsch nitt bei der Berechnung zu verwe 11den. 

Beispiel: Wenn der Anlagenbetreiber nach Ziffer I eine ver1ängerte Kapira lbind ung, also insge­
samt einen Wert des weiterverwenbaren Grundstücks und der techn ischen Anlage-(teile) in 
Höhe von 1 Mio.€ zum Beginn des Verzinsungszeilraums nachweist, kann er auf Grund desr 
sen für das J!ahr 2013 ,eine Verzinsung in Hohe van bis zu 11 ,68%, milh in 166.160 € als Op­
portunitätskosten nach § 13c Abs .. J S. 11 Nr.. 4 EnWG im Rahmen der Vergütung geltend ma­
chen. 

Werden im Einzelfall koo krete Nachweise vorg,elegt, ist eine höhere individual le Verzi 11Sung 
vorstellbar. Dies ist jedoch cm Einzelfall mit der Beschlusskammer abzustimmen. Eine Doppel­
oder Mehrfachberücksichtigung kann jedoch nicht erfolgen, so schließt ef'!Na die Geltendma­
chtmg ,eines entgangenen Verkaufs i:re Beru:cksichtigung einer ander,en entgangenen Ver,ven­
dungsmög[I chkeit aus. 

2:. Verz·nsmigiSz.eiitraHm 

Grundvoraussetzung fü r die Berechtigung zum Erhalt der Vergütung is;t, dass der Anlagienbe-
1reiber 2t1 rn be1roffenen Adlressatenkireis gehört (persönlicher Anwendungsbereich ). Dies ist 
der Fall, wenn er Be1reiber einer Netzreserveanlag,e ist deren Betrieb g,egenwäl1ig na.oh § 13b 
Abs. 5 S. 1 E11WG verboten ist Lind/oder in der Vergang,enheit verboten war,, § 13c Abs. J S. 
1, Hs. 1 EnWG. 

Der Veirzinsungszeitraum begii1111 t, wenn kumulaUv folge:11de V'ornussetziungen vorlie­
gen: 

a., Das, Strnmmallililtgesetz. muss für den Zeitrnum dies geltend gema.chten Ai11sp1uclhs 
in Kraft sein (dem111acll iist der 30„07„2016 der i nüheste möglliohe AnspruchiSbeginn} 
und 

b. Der Ze i~ra:um der Systemrelevan!Zausw:eisHng der A!11hig:e muss begonnen h1aben. 

Begri.i1nd u ng: 
Zu a) 6 i11e Erstattung von Oppartuniratskos;ten kann erst seit Inkrafttreten des Strommarktge­
setzes zum 30.07.2016 und der damit einhergehenden Neuregelung in§ 13c Abs. 3 S. ·1 Nr. 
4 IEnWG und der§§ 6 Abs .. 1 S. J, 1 [I NetzResV anerkannt werden. Vor dem Inkrafttreten des 
Strommarktgesetzes wurden keine Opportunirat:skosten erstatt,et und e.i ne rüd'il\!irk:ende Er­
stattung is;t gesetzlich 11 icht vorgesehen. 
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Weder in § 118 E11iWG ooch an anderer Stelle im Gesetz ,gibt es ei t1e Übe rgangsreg,el u11g oder 
eine IRückwirk.ungsregelung .zu dem neu verfassten§ 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG oder den 
§§ 6 Abs. 1 S. 3, 10 NetzlResV. Es liegt auch keine (echte oder unechte) Rückwirkung des 
Gesetzes vor. Eine Rechtsnorm entfaltet dann Rückwirkung, wenn der Beginn ih:res zeitlichen 
Anwendungsbereichs normativ auf einen Zeitpunkt festg,e egt ist, der vor dem Zeilpunkt liegt, 
zu dem die Norm reohttich existent, das heißt güHig gev,,rorden ist (BVerfG,. Beschluss vam 22 .. 
März 1983 - 2: BvR 475178 - . BVerfGE 63, 343-380,. Rn. 42). Dies ist bei § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 
4 EnWG und den§§ 6 Abs. 1 S. 3, 10 NetzResV nicht der Fall, diese sind gü ltig und anzuwen­
den ab dem 30.07.2016. 

Der zeitliche Atw.•Emdu1ngsbereich ab lnk!fafflreten des Slrommarktgesetzes wird al!lch duroh 
die Gesetzesbegründl!lng deutlich. Dort heißt es ZU1r Neufassung des§ 6 Abs. 1 INletzResV: 
,,Die Str,eichung von Opportu nitätsk,os,ten in Satz 2 ist dadurch begründet, dass die Berück­
sichtigung von Opportu nität~os,ten und dem Werteverbrauch von endgü ltig stillgelegten An­
lagen in der Netzreserve nunmehr nach Ma.lßgabe der neu e.i ngefügten Sätze 3 b • s 5 mög lioh 
ist.~ (BT-Drs.: 11817311.,. S. 141 ),. 

In der BegJiUndung zur Vorgängerreg,elung zur .etzResV, der Re.servekmflwerksverardnung 
ist dementsprechet1d nooh festgehalten (S. 19}: ~Kosten, die dem Betreiher im Fal e einer Still­
legung ohnehin entstanden wären, sind nicht ersitattungsfähig. Demnaclh könne11 eventuelle 
Kap italk.osten nicht 1überoommen werden, da sie unahhängig von der Ühemah:me der An lage 
in die Ne1zreserve entstanden sind und auch im F al!e einer Stilllegung anfallen würden. Üj>-
portunitätskosten sind ebenfalls nioht 1erstattu11gsfähig, da die Anlage vom Betreiber stillgelegt 
worden wäre , wenn sie nicht in die Netzreserve übernommen würde.~ 

Zu b) Für den Beg;inn des Verzinsungszeitraums muss der Zeitraum der Systemrelevanzaus­
weisut1g der zur endgültig,en Stilllegung ang,ezeigten Anlage begonnen hahen. Für Erhaltungs­
und Betriebs hereitschafl:sauslagen hat der Geseizgeher in § 13c Abs. 3 S. 2 EnWG festgelegt, 
dass diese zu erstatten sit1d, v,renn und sov,reit sie ab dem Zeitpunkt der Ausweisung der Sysr 
temreleva111z durch den Betreiber eines Übertrag ungsne1zes nach § 13b Abs. 5 EnWG anfallen 
und der Vörhalb.mg und dem 6insa1z. als Netzreserve zu di,enen hestcmmt sind .. Der Gesetzge­
ber hat im Zu:ge des Strommarktgesetzes hewusst davan abg,esehen die Erst~ttung der Oi>­
portunitätskosten an denselben Zeitpunkt anzuknüpfen. Der Regelung zu§ 13c Abs. 3 S. 2 
E111WG ist jedoch der g,esetzgeberische Willen zu entneh:men, dass nicht allein ein Willensakt 
des betroffenen Anlag1enbetrei hers für den Beginn eines Erstattungszeitraums maßgeblioh 
sein kan.n, sondern daneben d·e Entsoheidung eines unabhängigen Dritten treten muss .. Da 
der Zeitpun.kt der Ausweisl!lng der Systemrelevanz durch den ÜINB hewusst nicht als An.knüp­
h.mgszeitpun.kt fü r die Erstattung der Opportunitäts~os;ten gewählt wurde, erg iht sich zu:guns­
ten des Anlagenhetreibers als nächster denkbarer malßg,eblicher Zeitpun.kt, der Beginn des 
A.m.v,reisungszeitraums der zur endgültigen Stilllegung angezeigten sysitemrelevanten Anlage .. 
In der Praxis ist der Beg inn des Ausweisungszeitraums zurze it jedenfa lls auch in dem auf 
Grundlage des§ 13h Abs. 5 EinWG erg,ehendem Genehmigungsbescheid der Bundesne,tza­
gentur angeführt. 
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Ende de.s Veuinsung~eitraums 

Der Ve:rzinsu rigszeitraum endet mit dem Ablauf des jev.reiligen auf Grundlage des§ '13b Abs. 5 
EnWG erg,ehenden Genehmigungi5bescheides der Bundesnetnigentu r zur Systemrele­
vanzausweisu ng, spätester,s jedloch mit der endgültigen Stilllegung der Anlag,e. Der Zeil!p unkit 
zu dem der Anlage nbelireiber den Anspru:ch geltend macht, ist nicht maßgeblich für die Dauer 
der Verzinsung. 

Beispiellkonstel llafliionen: 

• Kraftwerke, di,e bereits vor dem lnkraftlreren des Strommarktgesetzes als Reserve­
kraftv.rerke gem.1~ 'iM..I rden und ahne Unterbrechung in das jetziige Reg ime der Netzre­
serve überführt 'M..lrden: 

Ein Betreiber einer solchen Netzreserveanlage deren Betrieb gegenv.rärlig nach§ 13b 
Abs. 5 S. 1 IEinWG verboten ist unclloder in der Vergang1e11heit verboten war, hat einen 
Zinsanspruch naoh § 113c Abs .. 3 S. 1 INr. 4 EnWG beg innend ab dem 30.07.20116, in 
Höhe von bis zu H ,72% bis zum 31 .. 12.2016, und für das Jahr 2017 in Höhe von bis zu 
12,83% entsprechend dem Umfang der berii cksi chtigungsfü hig,en Kapitalbindung naoh 
Ziffer 1. 

• Kraftwerke, die nach dem J0.O7.2016 in die Netzr,eserve überführt 1NUrden: 

Ein Betreiber einer solchen Netzreserveanlage deren Betrieb gegenwärtig naoh § 13b 
Abs. 5 S. 1 EnWG verboten isit unclloder rn der Vergangenheit verboten war, hat einen 
Zinsanspruch nach§ 113c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG ab dem Beginn des Sysitemrele­
vanzausv.reisungszeitraums in Höhe von bis zu 13,72% bis zum 31 .. 12.2016 und für 
das Jlahr 2017 in Höhe von bis zu 12,83¾ ,entsprechend dem Umfang der berucksich­
t igungsJähigen IKapitalbin.dung nach Ziffer 1. 

[Stand: 16.07.2021 ; Der Hinweis vom 1 ·1.08.2020 mit derselben Überschrift wird durch den 
vorliegenden ersetzt.] 
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Anlage 1: Ermittlung der Opportunitätskosten nach§ 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG 

Opportunitätskosten nach 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 § 13c Abs. 3 S. 1 Nr4 EnWG 

Anteil Jahresüberschuss nach 
3,60% 0,50% 2,20% 1,70% 2,00% 0,90% 1,10% 1,40% 0,70% 0,90% 1,00% 0,60% Steuern an der Gesamtleistung 

Umsatz in Mrd. € 474,0 521 ,6 553,4 545,1 531 ,5 494,6 444,8 480,1 531 ,9 554,3 503,3 721 ,6 

Jahresüberschuss in Mrd. € 17,1 2,6 12,2 9,3 10,6 4,5 4,9 6,7 3,7 5,0 5,0 4,3 

Anteil Eigenkapital an 
28,80% 25,70% 26,70% 27,70% 26,60% 28,00% 31 ,90% 32,10% 31 ,60% 32,90% 34 ,30% 29,20% 

Bilanzsumme 

Bilanzsumme in Mrd. € 294,3 287,9 290,3 296,6 337,3 333,0 328,8 331 ,8 358,1 350,9 353,7 461 ,0 

Eigenkapital in Mrd. € 84,8 74,0 77,5 82,1 89,7 93,2 104,9 106,5 113, 1 115,4 121 ,3 134,6 

Eigenkapitalrendite 20,13% 3,52% 15,71 % 11 ,28% 11 ,85% 4,77% 4,67% 6,31 % 3,29% 4,32% 4,15% 3,22% 

10 Jahres-Durchschnitt 13,72% 12,83% 11 ,68% 10,21 % 8,59% 6,99% 

Datenquelle: Deutsche Bundesbank, Jahresabschlussstatistik (Verhältniszahlen - vorläufig) Mai 2024 (für die Berichtsjahre 2021 /2022) 
Abgerufen am 25.06.2024 

2022 

0,60% 

1.240,4 

7,4 

26,40% 

565,7 

149,4 

4,98% 

6,96% 

• Der Opportunitätszins für das Jahr 2023 beruht auf der von der Deutschen Bundesbank vorläufig veröffentlichten Jahresabschlussstatistik für die 
Berichtsjahre 2021 und 2022. 
Einzelheiten zu den anerkennungsfähigen Opportunitätskosten und der angemessenen Verzinsung sind dem "Hinweis bezüglich dem Umgang mit den 
Opportunitätskosten nach § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWGM zu entnehmen. 

Stand: 27.06.2024 

2023* 

5,88% 
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Anhang 2: Servicelevel der Anlagen WAL 1 *l und WAL 2 bis 31.07.2024 

Für die Anlagen gelten folgende, bei einer Anforderung durch TransnetBW zu beachtende, Randbedingungen (.,Servicelevel"): 

Anlage 
(max. Leis­

tung) 

Block 1 
(96 MW) 

Block 2 
(148 MW) 

Dauer­
hafte Min­
destleis­

tung 

Max. Lastgradi­
ent im Lastfol­

gebetrieb 

Einsatz­
tage 

Einsatz- zeit­
fenster 

Anforderungszeiten 

Stillstands­
stunden 

bis Netzsyn­
chronisation 

bis Volllast 

Mindest­
betriebs­

zeit 

Seite 1 von 2 

Anforderungs­
zeit bis zur 

Netztrennung 

Zur Anforderungszeit kommt die EnBW interne Vorlaufzeit von~ eim Dispatching hinzu, diese gilt unabhängig vom Einsatzzeitfenster der Anlage. 

Unabhängig von der tatsächlichen Einsatzdauer sollten die Blöcke bei Probestarts und bei Leistungsanforderungen mindestens - Zeit Volllast 
gefahren werden (in Abhängigkeit von Rückmeldungen durch das Betriebspersonal). 

Anfahrten: Durch die begrenzte Menge Dampf aus dem Hilfsdampferzeuger können die Blöcke 1 und 2 nicht gleichzeitig sondern nur mit einem Zeitversatz 
von - gefahren werden. 

Sommerbetrieb: Die Leistungen de~n verschlechtern sich im Sommer bei erhöhten Kühlwasser bzw. Umgebungstemperaturen. Die Leistung von 
Block 1 reduziert sich dabei auf rd. -bei Block 2 auf rd. -

*) Mit Ablauf des 31.07.2024 steht WAL 1 nicht mehr für die Netzreserve zur Verfügung. 
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Servicelevel der Anlagen WAL 2 ab 01.08.2024 

 

Für die Anlagen gelten folgende, bei einer Anforderung durch TransnetBW zu beachtende, Randbedingungen (.,Servicelevel"): 

Anlage 
(max. Leis­

tung) 

Block 2 
(148 MW) 

Dauer­
hafte Min­
destleis­

tung 

Max. Lastgradi­
ent im Lastfol­

gebetrieb 

Einsatz­
tage 

Einsatz- zeit­
fenster * 

Anforderungszeiten 

Stillstands­
stunden 

bis Netzsyn­
chronisation 

bis Volllast 

Mindest­
betriebs­

zeit 

Seite 2 von 2 

Anforderungs­
zeit bis zur 

Netztrennung 

Zur Anforderungszeit kommt die EnBW interne Vorlaufzeit von eim Dispatching hinzu, diese gilt unabhängig vom Einsatzzeitfenster der Anlage. 

Unabhängig von der tatsächlichen Einsatzdauer sollte WAL 2 bei Probestarts und bei Leistungsanforderungen mindestens- er Zeit Volllast gefahren 
werden (in Abhängigkeit von Rückmeldungen durch das Betriebspersonal). 

Sommerbetrieb: Die Leistung von WAL 2 verschlechtert sich im Sommer bei er höhten Kühlwasser bzw. Umgebungstemperaturen auf rd. -

Netzreserve TransnetBW /EnBW 
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Block 1 + 2 

 

Seite 1 von 1 

Jeweils nach dem letzten regulären Betrieb eines Blocks 
wird der jeweilige Block bis zum Erreichen der Ascheschmelze und Betrieb der Umwelt-
anlagen angefahren und über die Mindestbetriebszeit (Anhang 2) am Netz betrieben. Die 
Probestarts sollen so geplant werden, dass sämtliche Schichten des Kraftwerkspersonals 
an mindestens 2 Einsätzen des Kraftwerks im Jahr mitwirken. 

Abwicklung: 

EnBW informiert die Betriebsplanung der TransnetBW möglichst frühzeitig über erfor-
derliche Probestarts und das dabei abzufahrende Profil. Zum abgestimmten Zeitpunkt 
wird die Hauptschaltleitung der TransnetBW die Lieferung der daraus resultierenden 
Energiemengen anfordern. 

*l Mit Ablauf des 31.07.2024 steht WAL 1 nicht mehr für die Netzreserve zur Verfügung. 

Netzreserve TransnetBW /EnBW 



Netzreservevertrag WAL 1/2 -Anhang 4 
TransnetBW / EnBW 

Anhang 4: 

 

Beschaffungskonzept Brenn- Hilfs- und Zusatzstoffe und Stromeigenbedarf 

Wiederbeschaffung von Brenn- Hilfs- und Zusatzstoffen: 

Seite 1 von 2 

Führt der Betrieb der Anlagen im Rahmen des gern. Anhang 1 von der TransnetBW mit-
geteilten Einsatzszenarios und gern. Anhang 3 normierten Probestartkonzepts zum Un-
terschreiten einer „Mindestmenge" an Brenn- Hilfs- und Zusatzstoffen, so verpflichtet sich 
die EnBW, die verbrauchten Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe unter Berücksichtigung der 
sich aus der Logistik ergebenden Losgrößen mindestens bis zur Mindestmenge wieder zu 
beschaffen (,,Wiederbeschaffung"). Die Mindestmengen sind so gewählt, dass das von der 
TransnetBW gern. Anhang 1 mitgeteilte Anforderungsprofil jederzeit abrufbar ist, sofern 
die entsprechenden Mengen verfügbar sind und nicht gerade abrufbedingt wiederbe-
schafft werden müssen. Resultiert aus der Nichtverfügbarkeit entsprechender Mengen 
und gerade abrufbedingter Wiederbeschaffung eine Einschränkung der Verfügbarkeit ge-
mäß Ziffer 5.1, finden insbesondere die Regelungen der Ziffern 5.6 und 5.7 entsprechend 
Anwendung. EnBW strebt an, die Unterschreitung der Mindestmengen nach Möglichkeit 
zu vermeiden. Zu diesem Zweck kann die EnBW auch vor dem Unterschreiten der Min-
destmenge die erforderlichen Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe beschaffen. 

Nach erfolgtem Netzreserveabruf ist die erforderliche Wiederbeschaffungszeit für die 
Brenn-, Hilfs und Zusatzstoffe im Fall eines eventuellen Folgeabrufs durch TransnetBW 
zu berücksichtigen. Als Mindestmenge vereinbaren die Vertragsparteien folgende Werte 
/ Mindestmengen der Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe gern. Anforderungsprofil der Trans-
netBW (s. Anhang 1) ohne Berücksichtigung der Probestarts, wobei die Befüllung des Ta-
gestanks für HEL durch EnBW aus den HEL-Tanks der GTD erfolgt. 

Einsatzstoff 

Kohle 

Heizöl schwer (HS) 

Heizöl leicht (HEL) 

Kalk (CaO) 

Ammoniak (NH3) 

Vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) 

Ammoniakwasser (25 %-ig) 

Jeder Kraftwerksblock verfügt über einen VE-Wasserbehälter mit einem Speichervolu-
men von-Die Befüllung des jeweiligen VE-Wasser-Behälters erfolgt automatisch bei 
Unterschreitung einer Füllstandsmenge von-
Die für Probestarts notwendigen Mengen sind in den Mindestmengen nicht enthalten und 
werden entsprechend dem oben beschriebenem Prozedere spätestens dann (wieder-) be-
schafft, wenn absehbar ist, dass die Mindestmengen durch den nächsten Probestart un-
terschritten werden. 

Netzreserve TransnetBW /EnBW 
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Für die Beschaffung der erforderlichen Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe gelten im Regelfall 
folgende Losgrößen: 

Einsatzstoff 

Steinkohle 

Steinkohle 

Heizöl schwer (HS) 

Heizöl leicht (HEL) 

Ammoniak (Nfö) 

Kalk (CaO) 

VE-Wasser 

Ammoniakwasser 

Die Beschaffung der Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe wird über die üblichen Beschaffungs-
prozesse der EnBW durchgeführt. EnBW wird die Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe in einer 
für die gewöhnliche Verwendung im Rahmen eines konventionellen Kraftwerks marktüb-
licher Art und Güte beschaffen. 

Bis zur Entladung der Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe trägt die EnBW die Gefahr des zufäl-
ligen Untergangs und Verschlechterung der Sacheigenschaft. Die Entladung erfolgt auf 
den dafür im Kraftwerk WAL vorgesehenen Lagerplatz. Bei Untergang der Brenn-, Hilfs 
und Zusatzstoffe wird EnBW diese gern. Ziffer 2.2 des Netzreservevertrages beschaffen. 

Durch Lagerung und Witterungseinflüsse kann sich die Sacheigenschaft des beschafften 
Brennstoffs (Steinkohle, HS, HEL) sowie der Hilfs- und Zusatzstoffe verschlechtern, so 
dass diese teilweise oder ganz unbrauchbar werden können. Aufgrund dessen kann es 
zum Ausschluss oder zur Einschränkung der Stromerzeugungsmengen, eines bestimmten 
Wirkungsgrades oder technische Leistungsart (z.B. Volllast) der Anlagen kommen. Diesen 
Umstand hat EnBW nicht zu vertreten. In diesem Fall findet die Regelung gern. Ziffer 5.1 
des Netzreservevertrages entsprechend Anwendung. 

Stromeigenbedarf: 

EnBW beschafft den Strom für den Stillstands- und An-/ Abfahreigenbedarf der Anlagen 
aus dem 110 kV- und 20 kV-Netz. 
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Anhang 5: Festlegung der Vergütung 

1. 

II. 

(Wieder-)Herstellungskosten gemäß Ziffer 6.1 und 6.2 

Die Kostenerstattung für die (Wieder-) Herstellung bzw. Beibehaltung der Be-
triebsbereitschaft richtet sich nach Ziffer 2.2 bis 2.4 des Vertrages. 

Das Schreiben der EnBW vom 14.06.2023 (siehe Anhang 1) enthält die zu diesem 
Stichtag ermittelten, erforderlichen Maßnahmen für die (Wieder-) Herstellung 
bzw. Beibehaltung der Betriebsbereitschaft sowie jeweils eine diesbezügliche Kos-
tenschätzung. Eine abschließende Bezifferung der Kosten kann daher erst nach 
Durchführung dieser Maßnahmen erfolgen. Diese Kosten werden der TransnetBW 
durch die EnBW in Rechnung gestellt. 

Kosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit der (Wieder-) Herstellung bzw. 
Beibehaltung der Betriebsbereitschaft, die im vorgenannten Schreiben der EnBW 
nicht aufgelistet wurden, für die (Wieder-) Herstellung bzw. Beibehaltung der Be-
triebsbereitschaft jedoch erforderlich sind, werden auf lstkostenbasis der Trans-
netBW durch die EnBW in Rechnung gestellt. 

Die zur (Wieder-) Herstellung bzw. Beibehaltung der Betriebsbereitschaft ggf. er-
forderlichen Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe (siehe Anhang 1) werden der Trans-
netBW durch die EnBW auf Istkostenbasis in Rechnung gestellt. 

Kosten für Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft gemäß 
Ziffer 6.1 und 6.2 sind nicht vom Leistungspreis nach Ziffer 6.4 umfasst und wer-
den nach Anfall auf Nachweis durch TransnetBW gesondert erstattet. 

Kosten für die Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen gemäß Ziffer 6.4 
( .. Leistungspreis") 

Insgesamt wird EnBW für die Vorhaltung der Betriebsbereitschaft von WAL 1 
von TransnetBW ab dem 01.04.2023 ein Betrag 

Über die Erstattung der Leistungsvorhaltekosten sind ab dem 01.04.2023 Kosten 
des Wasserentnahmeentgelts nicht mehr abgegolten. Diese Kosten sind von Trans-
netBW gegen Vorlage der entsprechenden Gebührenbescheide gesondert zu er-
statten (siehe III g). 

Die vereinbarten Beträge werden von EnBW jeweils in zwölf möglichst gleichen 
Monatsraten in Rechnung gestellt. 
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III. 

Anlage 

WALl 
(96 MW) 

WAL2 
(148 MW) 

Summe 
(244 MW) 

Zeitraum 

01.04.2023 -
31.12.2023 
01.01.2024 -
31.07.2024 
01.08.2024-
31.12.2024 

01.01.2025-
31.03.2025 

Leistungspreis/Jahr monatl. Leistungspreis 
(informatorisch) 

Ist der Leistungspreis nach Maßgabe der Ziffern 6.11 und 6.12 des Netzreserve-
vertrags anzupassen, wird dieser Anhang in Abstimmung mit der BNetzA aktuali-
siert. 

Kosten für Einsätze und weitere einsatzabhängige Kosten und Abgaben gemäß Zif-
fern 6.6 bis 6.9 

Entstandene Kosten für Einsätze der Anlagen und weitere einsatzabhängige Kos-
ten sowie Abgaben gemäß der nachfolgenden Abschnitte werden der TransnetBW 
durch die EnBW, sofern möglich, monatlich in Rechnung gestellt. Etwaige der 
TransnetBW zustehende Erlöse werden durch die EnBW nach Erhalt im Rahmen 
der nächstmöglichen monatlichen Rechnungsstellung weitergereicht. 

a) Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe 
Die Wiederbeschaffung und ggf. Vorhaltung gemäß Anhang 4 von Brenn-, Hilfs-
und Zusatzstoffen für den Probebetrieb, Mess-, Kalibrierungs- und Ausbildungs-
fahrten und den von TransnetBW veranlassten Kraftwerkseinsatz sowie anfal-
lende Entsorgungskosten für Reststoffe. 

Bei der Verrechnung der benötigten Kohle wird unterschieden, ob die Kohle aus 
dem EnBW-Bestand umgebucht wird, aus einer eindeutig bestimmbaren Lieferung 
stammt oder separat nachbeschafft wird. Erfolgt die Lieferung aus dem EnBW-Be-
stand, wird der Wiederbeschaffungspreis für diese Kohle verrechnet, der dem ak-
tuellen Marktpreis entspricht (APIZ + Phys-Fin-Spread +ggf.Zuschlag für spezielle 
Qualitätskriterien). Wenn die Kohle aus einer eindeutig bestimmbaren Lieferung 
stammt oder separat beschafft wird, erfolgt die Verrechnung auf Istkostenbasis. 
Die Kohlelogistik wird jeweils auf lstkostenbasis abgerechnet. 

b) Kosten für C02. 

c) Die im Netzreservebilanzkreis der EnBW angefallenen Ausgleichsenergiekosten 
bzw. -erlöse. 

d) Kosten und Erlöse aus der Verstromung/Verwertung von Restbrennstoffmengen 
sowie Hilfs- und Zusatzstoffen gemäß Ziffer 4.18 des Netzreservevertrages. 

e) Erlöse im Rahmen der dezentralen Einspeisevergütung durch die Netze BW wer-
den an die TransnetBW weitergereicht. Die Ermittlung der Vergütung erfolgt ab 
2016 auf Basis der verstetigten Leistungsabrechnung. 
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IV. 

V. 

VI. 

f) Stromeigenbedarf 

Hinsichtlich der Stromlieferung für den Eigenbedarf der Anlagen des Kraftwerks 
WAL gemäß Ziffer 4.19 des Netzreservevertrages vereinbaren die Vertragspar-
teien folgende Konditionen für die Kostenweiterverrechnung: 

Leistungskosten: 
Im Zeitraum 01.04.2023 - 31.07.2024 pauschal im Monat (dies ent-
spricht - kW /Monat bezogen auf arfsleistung). 

Im Zeitraum 01.08.2024- 31.03.20~schal-im Monat (dies entspricht 
~ kW /Monat bezogen auf- Eigenbedarfsleistung). 

Arbeitskosten: 
~ PEX-Spotmarktpreis Euro/MWh 

Die Abrechnung erfolgt monatlich auf Basis der entsprechenden Zählwerte. Die 
Netznutzungsentgelte sowie gesetzl. Abgaben Umlagen und Steuern werden auf 
Basis der Rechnungsstellung der Netzbetreiber bzw. gesetzlicher Basis im tatsäch-
lich angefallenen Umfang ebenfalls weiter verrechnet. 

g) Kosten für Wasserentnahmeentgelte 

EnBW legt diesbezüglich der TransnetBW zugleich den jeweiligen Gebührenbe-
scheid in Kopie zusammen mit der Rechnung vor. 

Opportunitätskosten (Kapitalbindungskosten) 

Die Berechnung der Opportunitätskosten (hier Kapitalbindungskosten) auf 
Grundlage des§ 13c Abs. 3 EnWG und§ 6 Abs. 1 NetzResV erfolgt auf Basis der 
Höhe des gebundenen Kapitals nach Vorgabe des Hinweispapiers der Bundesnetz-
agenur bezüglich dem Umgang mit den Opportunitätskosten nach§ 13c Abs. 3 S. 1 
Nr. 4 EnWG vom 16.07.2021, siehe Anhang lc. 

Restwerte investiver Vorteile 

Die Auskehrung der Restwerte der investiven Vorteile erfolgt nach Vorgabe des 
Hinweispapiers der Bundesnetzagenur „Hinweis zur Rückerstattung des Rest-
werts investiver Vorteile" vom 27.03.2025, siehe Anhang Sb. 

Nachträgliche Inrechnungstellung von Kosten 

Im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrages kann es dazu kommen, dass 
die der EnBW entstehenden Kosten bzw. Erlöse sowie die im Zusammenhang mit 
einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung festgestellte Kosten gemäß Ziffer 
6.12 des Netzreservevertrages erst nach Beendigung dieses Vertrages weiterver-
rechnet werden können. 
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So werden beispielsweise CO2-Zertifikate für das Vorjahr erst im Folgejahr ver-
rechnet oder eine Spitzenabrechnung des Bundesamtes für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle für bestimmte Brennstoffe (z.B. Deutsche Steinkohle) erst im Folge-
jahr erstellt. Dadurch können Kosten, die im letzten Vertragsjahr entstanden sind, 
erst im darauffolgenden Jahr und damit erst nach Beendigung dieses Vertrages 
weiterverrechnet werden. Die Vertragsparteien vereinbaren daher, dass alle im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Kosten auch nachträglich nach 
Ende der Vertragslaufzeit gemäß Ziffer 12.1 des Vertrages auf Nachweis durch die 
EnBW der TransnetBW unverzüglich in Rechnung gestellt werden können. Dies-
bezüglich finden die Regelungen gemäß Ziffer 6.17 bis 6.22 des Vertrages entspre-
chend Anwendung. 

Beispiele hierfür sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

• Spezifische Beschaffungssystematik 

• Kosten für Brennstoffbeschaffung und -logistik 

• CO2-Zertifikate (Folgejahr s.o.) 

• Lieferverzögerungen Dritter 

• Verstromung, Verwertung, Entsorgung, Verladung und Abtransport von 

Restbrennstoffmengen sowie Hilfs-, Betriebs-, Rest und Zusatzstoffen 

• Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten für Personal, Einholung 

von Genehmigungen, Gutachten sowie weiterer technischer Maßnahmen 

Verzögerungen bei der RechnungsstellungDie gesetzlichen Abgaben, Umlagen und 
Steuern sind nach der jeweils geltenden Rechtslage zu zahlen. 

Eine nachträgliche Verrechnung ist auch im Hinblick auf von sich im Rahmen der 
Deckung des Stromeigenbedarfs nach Ziff. 4.19 ggf. anfallenden gesetzliche Abga-
ben, Umlagen und Steuern möglich, insbesondere soweit die zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses bestehende Rechtslage und/oder –auffassung sich nachträglich 
ändern sollte. Zur Ermittlung des Verjährungbeginns ist dabei auf den Zeitpunkt 
abzustellen, an dem bei EnBW erstmalig Mittelabflüsse tatsächlich anfallen. 
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Anhang 5a: Ergebnisdokumentation WAL1/2 (BK8-23/4003-R) 

 

- Bunclesnetzagentur 
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für die endgültig s"til lzulegende Energ iee r.zewgungsanlage 

Walhe'·m, 1 und 2 

BKS-23/4003-R 

0, Vorh0merk1un9 ......................................... . - ....... ....................... ................... ....................... .... .... .... 3 
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o. Vo1rbemerkung 

Mit Schreiben vom 05.07.2013 an den Übertragungsnetzbelreibe Transnet'BW GmbH 

(ÜNB} wurde die endgültige Stillllegung der An lage zm Erzeugung elektrischer Energ ie 

Walheim 1 und 2 (Energi:eell"Z:eugungsanlag,e) zum 05.07.2014 angezeigt. Die Ener­

gieerzeugungsanlage wurde vom 01:Jertrngungsnetzlbetreil:Jer erstmals mit Schreiben 

vorn 25.10.2013 als systemre levant ausgewiesen und die Systemrelevanzausweisung 

durch Bescheid der Bundesnetzagentur vom 19, 12, 2013 genehmigl, Aufgrund der ak­

tuel len Systemrelevanzauswelsung durc!h den ÜNB vom 19.09.2022, genehmigt durch 

die Btmaesr,etzagentur mit Bescheid vom 13,01 ,2023 (Az, 4, 14,03,02/22-015), ist die 

Energieerzeugungsanlage ab dem angezeigten Datum für die Dauer der genehmigten 

Systemrelevanz vom 01 .04.2023 bis 31 .03.2025 gemäß §§ 13b Abs. 5; 13c Abs. 4 

S. 1; 13d Abs . 1 E.nWG für Zwecke der Netzreserve vorzuhalten. 

Die Höhe der festzulegenden Kostenerstatturng für die einz.elrnen Vertragsjahre des 

Ausweisungrszeitraums erfo lgrt hier auf !Basis des durch die An lagenbetreiberin über­

sendeten Erheb1.mgsbogens mit dem Basisjahr .2021 (EHB 2021}, 

Tarifanpassunge beim Personalaufwand (Kostenposition 6.) werden bei der festzule­

gernden Höhe der Kostenerstattungi für die einzelnen Vertragsjahre des Ausweisungs­

zeitraums monatsgenau berücksichtigt. Dabei werden die schon jetzt feststehenden 

Tarifanpassungen i1n dien Jahren 2021. 2022. 202.3 sowie 2D24 bei derfestzu legenaen 

Höhe der Koslenerstatt1ur,g1 bereits im abzuschließenden Netzreservevertrng berüok­

sichtigt {ab 01 .03.2021 : +2, 1%, ab 01 .05 .2022: +1,'6%, ab 01.03.2023: +5,5%, ab 

01 .ü1 ,2024: +3,0%) , Sobald die Tarifsteigemng im 2, Quartal 2024 mit W irikung ab 

dem 011.05.2024 feststeht, wird die Kostenerstattung für den Persona laufwand ab dem 

01 ,05,2024 entsprechend dem Tarifergebnis angepasst. 

Da.s Wasserentnahmeentgelt iist ein variabler, einsatzabhängi:ger Kostenbestandteil. 

Di:eser wirdl aus den Leistung,svorhaltekosten herausgenommen und i,st separat als 

variab ler Kostenbestandtei l mit dem ÜNB aibzmectmen . 

D1e Bildung der Netzreserve und der Einsatz der A lage erfolgt gemäß § 13d Abs . 3 

S. 1 EnWG auf Grundlage eiines Vertrags , der in Abstimmung mit der Bundesnetza­

gentur nach Maßgabe der Bestimmungen der Netzreserveverordnung {NetzResV) 

zwischen der Anlagenbetreiberin und dem ÜNB abzuschließen ist. In Abstimmung mit 
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der Bundesnetzagentur ist in dem Vertrag insbes,ondere gemäß § 6 Abs, 2 S, 1 Netz­

ResV der Umfang der Kostenerstattung für die Nutzung der Anla,ge im Rat1men der 

Netzreserve festzu legen, 

Zu diesem Zweck wurden der Beschlusskammer 8 insbesondere mit Schreiben vom 

25,04,2023 Kostendalen sowie mit Schreiben vom 25,07 ,2023 enlsprechende Nach­

weise und Erörterungen übermittelt. Die vorläufige Ergeb isdok1umentation wurde der 

Anlagenbe.freiberin miit Schreiben vom 211,09 ,2023 z1ugestellt, Die Anlagenbetreiberiin 

hat mit Schreiben vom 17, fü2023 ihre Ausführungen zur vorläufigen rgebniisdoku­

mentation übersandt Die Beschlusskammer 8 hat eiine Prüfung der als Betriebsbereit:­

sdiaftsaus lage berücksichtigungsfähigen Kosten nach den Maß,gaben des EnWG, 

und der NelzResVvorgenommen, NacMolgend werden die Prtlturigsergebn isse doku­

mentiert 
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1, Allgemeines zu erstattuingsfähigen Ko•sten 

Von den ÜNB werden jährl ich Systemanalysen durchgefütlrt, um den erforderlichen 

Bedarf an Kraftwerkskapazitäten für netzstab ilisierende Maßnahmen festzustell!en, 

Stehen für die Durchfü hmng von netz.stabilisierenden Maßnahmen nicht ausreichend 

Energieerzeugungsanlagen am Markt zur Verfügung, so beschafft der Übertragungs­

netzbetreiber aus vorhandenen, zur Still legung ange.zeigten Energieerzeugungsanla­

gen die erforderlichen Kapazitäten, Diese sogenannten „Netzre.servekrafl\~erke" müs­

sen von den ÜNB im Vorfeld als systemrelevantausgewleset1 worden sein und werden 

aussch ließ.lieh außerhalb des Energiemarktes zur Gewährl eistun1g der Sicherheit und 

Zuverlässig1keil des Elektriziitätsversorgungssystems herange ogen. 

Durch die .Ausweisung der Systemrelevanz entsteht dem An lagernbetrniber ge"9enüber 

dem ÜNB ein Ver-g10itungsanspruch . Der Vergütungsanspruch des Betreibers einer An­

lage, deren end gültige Stilllegung nach§ 13b Abs, 5 S, 1 venbot.en ist, ist in § ·13c 

Abs. 3 nWG ger;ege lt. Demnach ist dem etreiber einer Anlage, cle~en endgü ltige 

still legLmg nach § 13h Abs, 5 S, 1 EnWG verboten ist, e ine Vergütung für d ie Ver­

pflichti.rng nach § 13b Abs, 5 S, 1 nWG durch dien jewei ligen Bet re iber des Übertrn­

gungsnetzes zu zahlen. Der Anlagenbetreiber hat Anspruch auf Erstathing von 

• Erhailtungsauslaget1 für Erha ltungsmaßnahmen, dte nach dem Zeitpunkt der Sys-

temrelevanzausweisung vorgenommen werden, 

• Betriebsbereitschaftsaus lagen nach§ 6 Netz1R_esV, 

• Erz:eugtmgsauslagen, 

• Opportunitätskosten und 

• anteiligem Werteverbrauch. 

Zusätzliche Voraussetzung ist, dass die Erha:lt1ungsauslagen bzw, die Betriebsbereit­

schaftsaus lagen tatsäc lieh cler V,orha ltung und dem insatz: der An lage in der Netz­

reserve zu dienen best1immt sind , Die Erstattung von Kosten für Erlhaltungsmaßnah­

men, die unabhängig von dem Ert1alt der Betriebsfähigkeit der Anlage für den Netzre­

servebetrieb ergrirffen werden, ist somit ausgesch lossen, 
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1.1. Erstattung der Betriebsbereitschaftsauslagen 

Gemäß§ 13c Abs. 1 (i.V.m. Abs. 3 S.1 Nr. 2, S. 2) nWG werden eiern Anlagenbetrei­

ber die für die Vorha lt1ung und Herstellung der Betriebsbereitschaft noh-vendigen Aus­

lagen erstattet. Diese Betriebsbereitschaftsauslagen umfassen zum einen einmalige 

Kosten für die Herstel lung der Betriebsbere itsch att sowie e iine n Leistungs preis, der fü r 

die Bereithaltung der betreffenden An lage gewährt wir-d . In § 13c Abs . 1 Nr. 1 lit. b 

EnWG wird hier.zu ausgeführt, dass nur Kosten berücksichrtigt werden können, die dem 

Betreiber zusätzlich und fortlaufend auf Grund der Vorhaltung der An lage fü r die Netz­

reserve entstehen, Die Bestimmung der Lei-stl.mgsvorhaltel<:osten erfo lgt unter Zu­

grundleg1.mg der Daten des handelsreclltlichen Jahresabschlusses, hier des Jahres 

2021 . Die Gewinn- und Verrlustrechmmg stellt die Grnndlage f ·r die Ermittlung der 

jährlichen Leis~ungsvorhaltekosten dar . 

1.1. 1, Schlüsselung von Kostenpositilonen 

Die zu Grrunde gelegten Schlüssel müssen sachgerec t sein und den Grundsa der 

Sletigkeit beadhten, Hierbei sind die Vorgaben des § .252 HGB stets zu berüdksichti­

gen. Die Sch lüssel sind für sactikundige Dritte nachvollziehbar und vollständig zu do~ 

kume:ntieren, Änderungen eines Schlüssels sind nur zulässig , sofern diese sachlich 

geboten sind. Die hierfür maßg:eblichen G~ünde sind nachvollziehbar und vo llständig 

zu dokL1menlieren, 

Die Darlegung einer sachgerechten Schlüsselung kann durch Sch lüssel gestützt wer­

den, die eine möglichst grorße Nähe zur tatsächli:chen Kostenverte ilung aufweisen, 

Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung1 z.B. lassen ein.e anteilige Verteilung 

der Kostenstelle auf den Krafuverlksbetrieb plausibler erscheinen, als Umsatz- oder 

Gewinnsch lüssel. Die Beschlusskammer behält sich vor, auch sachgerechtere Schlüs­

se·lungen zur Anwendung zu bringen. 

1.1.2. Periodenfremde Aufwendungen/ Planko•st.en 

Periodenfremde Aufwendungen und Plankosten sind grundsätzlic!h nicht anerken~ 

nungsfähig. Die Bestimmung der eistungsvorhaltekosten erfolgt unter Zugmndlegung 

der naten des handelsrechtlichen Jahresabschlusses, hier des J1ahres 2021 , Die Ge­

winn- und Verlustrechnung stellt die Grundlage fü r die nmittlung der jährlichen Leis-­

tlmgsvorhaltekosten dar, die der Anlagenbetreiberin i.d.lR. monatlich anteil i:g ausge-
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zahlt werden, Da der auf dieser Basis ermittelte Leistungspreis über die jew·eil ige Ver­

tragsdauer konstant bleibt, müssen die jährlich anzuerkennenden Kosten repräsenta­

tive Kosten ffü die jeweilige Vertragsdauer darste llen, Damit sind jährl iche Verwerfun­

gen wie periodenfremde Aufwendungen und/oder Plankosten gr,undsätzlich zu ver­

nachlässigen, da diese Kosten gerade keine repräsentativen , jälirlich wiederkehren­

den Kosten darstellen . Dies resu ltiert aus den Vorcgaben des § 13c Abs . 1 S. 1 Nr .. lit b 

(i.V.m. Abs. 3 S, 1 INr. 2.) EnWG, wonach der Leishmgspreis als pauschalierter Betirag 

(E.uro in Megawatt) auf Grund lage der jeweils ,ermitte lten Erfahrungswerte der Anlage 

festge legt werden kann, 

1.1.3. Opportunitiitskosten 

Im Rahmen der anerkennung1sfähigen Opportun irtätslrnsten erlhäilt der Anlagenbelr,ei­

ber eine marlctangemessene Verzinsung als Ausgleich für dte entg1angenen Verwen­

dungsmöglic.hkeiten seiner Anlag:en, Opportunitätskosten, in orm elner angemesse­

nen Verzinsung, sind nur zu erstatten, wenn und soweit eine verlängerte Kapitalbin­

dung in Foffil von Grundstücken und anderen weiterverwertbaren technischen Anla­

ge auf Gr,und deren Verpflichtung für die Netzresewe besteht. Darüber hinaus ge­

hende Opportünitäten sind ni,cht zu erstatten. 

Diese Position ist nicht Bestandtei l der Leistungsvorhaltekosten und wird gesondert 

erstattet , Hierfür ist eine ,entsprechende vertrag liche Regelung vorzunehmen, die den 

darn it einhergehenden Verg ütu ngsanspru eil albb i ldet. 

1.2. Erstattung der Erzeugungsauslagen 

Unter der Kostenart: der rzeligungsauslagen wird ein Arbeitspreis in orm der not­

wend igen Auslagen für ,eine Einspeisung der Anlage gewährt , Diese Kosten werden 

als variab le Kosten g:emäß § 13c Abs.1 S, 1 Nr, 2 und S. 4 bzw. i.V.m, Abs. 3 Nr. 3 

EnWG gesondert verrgütet 

Die Vergütung ist im ab.zuschließende Vertra.g zwischen dem übertragung1snetzbe­

treiber und dem Anlagenbetreiber unter Berücksichtigung fo lgender Komponenten ZtJ 

vereinbaren: 

PR l!il' Referenzpreis fü r den jeweiligen Energieträger 
H äq mengenäquiva lenter Energiegehalt des jewei ligen nergieträgers 
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Pc02 COi-Zertifikatspreis 
Hco, mengenäquivalente C02-Emissionen des jeweiligen Energieträgers 
r, an lagenspezifischer Nettowi likungsgrad 

Ergänz.end dazu ist die Erstattung des Stromeigenverbrauchs für das Anfahren der 

Energieerzeugungsanlage im Reservebetrieb als variable Kosten vorgesehen (stehe 

2,1,1,3,), 

Otese Position ist nicht Bestandteil der Leistungsvo,haltel<osten und wird gesondert 

erstattet, Hierfür ist eine ,entsprechende v@rt:rag liiche Regelung vorzunehmen, die d@n 

damit einherget1enden Vergütungsanspruch abblldet. 

Ebenfalls werden von dfeser Posit1ion auch keine Kosten gemäß§ 13f EnWG für eine 

gesichert.e Gaskapazität umfass!. Die Erstattung in der Netzreserve erfolgt gesondert . 

1.3. Koste:n für die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft 

Im Rahmen der Betniebsber,eftsci'laftsaL1s lagen werden gemäß§ 13c Albs. 1 S. 1 Nr. 1 

lit. a (i.V.m. Abs. 3 S. 1 r. 2, S. 2) oWG die einmaligen Koste für die Herstellung 

der Betriebsbereitschaft der Energieemmgungsanlage anerkannt, Hieribei handelt es 

sich um auß,er-ordentliche Koslen , die nicht bereits im Leistungspreis abgegolten sind. 

Dte Kosten stellen eine Besonderheit innerha lb der ausgewiesenen Systemr,elevanz 

dar undl sind für den INletzreservebe~rteb notwendig bzv11, dienen zur Herstellung der 

Betriebsbereitschaft Hierunter kön en .z. B. Revis ionen, Besc affung von Vorrats­

brennsfoffen, immissionsschutzrechtliche Prüfungen sowie Kosten für Reparaturen 

außergewötmlicher Schäden subsumiert werden . Die Kosten werden gesondert zu 

dem Leistungspreis erstattet , 

1.4. Werteverbrauch der ·technischen Anlagen ode,r Anlagenteile 

Gemäß § 6 Abs . 1 S . 2 NetzResV sind IK:osten, di:e auch im Fall einer endgü ltigen 

Still legung angefallen wären, im Rahmen der Netzreserve nicht erstattungsfähig. Dem­

entsprechend lkann gemäß § 6 Abs, 1 S, 4 NetzR:esV 11ur de~enige Werteverlbrau:ch 

der weite rverwertb a ren technischen An lagen oder der Anlagenteile 1 n Ansatz gebra.cht 

werden, der u11mitte llbar durch einen tatsächlichen Einsatz in der Netzreserve verur­

sacht wird. Grundlage für die Bestimmung des anteiligen Werteverbrauchs sind dabei 

gemäß § '6 Abs. 1 S. 4 Net2:iResV i.V.m. § 13cAbs. 1 S. 3 EnWG diehandelsrechtlichen 

Restwerte und die handelsrechtlichen Restnutz:ungsdauem in Jahren . Anerikennung.s­

fähig ist diejeni.ge Kostenhöhe, die sich nach der „Aut1"Jebung und • eufesllegung der 
- 8 -
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Feststel lung zur Beschaffung und Vergürlung von Redispatch-Maßnahrm,m nach§§ 13 

Abs , 1 Nr. 2 und 13a EnWG~ (BK&--18/0007--A) vom 19.05.2021 bzw, einer olgefest­

legung zur Vergütung der Redispatch-Maßnahmen erg ibt, Da aufgrund des Verweises 

in § 13c Abs, 3 S, 3 i, V. m, § 13c Abs, 1 S, 1 S, 3 nWG für die Bes~lmmun.g des 

antei ligen Wertebrauchs bei den Netz.reservekosten dieselben Maßgaben gelten, wie 

bei den Redispatchko,sten , ist mit diesem Beschluss insoweit auch die Entscheidung 

zum Vorgehen bei den Netzreservekosten getroffe,n, 

Diese Position ist nicht Bestandteil der Le istungsvort,aillekosten und wird gesondert 

erstattet , Hierfür iist eine entsprechende vert rag liche Regelung vorzunehmen. die den 

damit einhergehenden Vergütungsansprnch abbildet. 

1.5 Rückzahlrurig investiver Vorteile 

Wird die Energieerzeugungsan lage endgültig stillgelegt, so ist gemäß § 13c Abs, 4 S, 

2 und S, 3 EnWG der Restwert der investiven Vorteile bei wiedervervvertJbaren Anla­

gentei le , die der Anlagenbetreiber im Rahmen der Erlha ltiungsauslagen und der Be~ 

tnieibsbereitschaftsauslage:n im Sinne von § 1I3c Albs , 3 S, 1 Nr, 1 und Nr, 2 EnWG 

erha lten hart, z.u erstatten. Maßgeblich ist der Restwert zu dem Zeitpunkt, ab dem die 

Energ ieerzeugungs.anl.age nicht mehr als Netzreserve vorgeha lten wird , 

Durch die Regelung soll zugleich sichergestelllt werden, dass der Anlagenbetreiber bei 

einer Rückkehr der Energ[eerzeuglmgsanlage an die Strommärkte ke ine Vorte,ile er­

hä lt, die weit übe1wiege·11d investiver Natur sind und ihn gegenüber anderen Marktte[l­

nehmern privileg ieren würde , 

Die zu erstattenden Kosten sind nicht Teil der eistungsvorhaltel<osten und können 

erst nach der Rückkehr an den Strommarkt bzw, bei einer endgü ltigen Sti lllegung fest­

gestellt und dem Netzm1tzerwieder gutgebracht werden, 

1.6 Grurndsätze der Prüfmethodik 

Grunds tzlich sind Kosten nm anzuerk.ennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug zur 

sti llzulegenden Energieerzeugungrsan lage aufweisen, Kosten , die nicht ursächlich aus 

dem Betrieb der Energi,eerz.eLJgungsanlage entstehen oder dem Betrieb der Energie­

erzeugungsanlage zu dienen bestfmmt sind , sind fo lglich nicht zu berücksiicMigen, 
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Demgemäß sind Kosten. die ihrem Enlstehungsgrunde oder ihrem Verwendungs­

zweck nach a deren Unternehmensaktivit äten zuzuordnen sind , grundsätzlich nicht 

berll1cksichtig ung1sfähig, 

Eine Besonderheit stelllen Gemeinkosten dar, we lche bu:chhalterisdi nicht ohne weite­

res direlict zugeordnet werden können, Sie fa llen i,d, R, für mehrere Geschäftsbereiche 

an. Typict1erv1eise handelt es sich dabei um Overheadkosten wie Controlling, Einkauf, 

Rechnungswesen etc .. Diese Kosten können mit Hiilfe eines geeigneten Schlüssels 

sachgerecht auf die ein.z:e lnen Tätigkeitsbereiche vertem werden. Es gibt mehrere Ar­

ten von Scnlü-sseln, die sicn z,B, an Persona~ oder Umsatzkennzahlen orientteren, 

Für die Gemeinkosten ist der 11.mmitte lbare Nachweis problematisct1, da es sich bei der 

Stillllegungsentscheidung ledig1lich um eine prognostische bzw, planerische Entschei­

dung handelt, die aufgrund des ausgesprochenen Stil llegungsverbotes nicht zur Um­

setzung gelangt, ü berdies hängt der Abbau von Gemeinkosten nicht immer zwingend 

mit der Stilllegungi des Kraftwerks zusammen; er ist ~udem stark von der Größe des 

Unternehmens abhängig, So wird z,B , bei einem lJnternehrnen mit nur einem oder 

wei Tätigkeitsbereichen der Drnck bei Wegfa ll einer Tätigkeit Gemeinkosten abzu­

bauen, deutlich höher sein , als bei einem Unternehmen mit einer wesentlich komple­

xeren Unternehmensstruktur, 

Kann die Anlagenbetreiberin im Rahmen der Beweisla,st ke ine bewertbaren Nach­

weis,e vorlegen, so können gemäß§ 13c Abs. 1 Nr. 1 lit. b (i.V.m. Abs. 3 S. 1 Nr. 2) 

EnWG der Energieerz:e ugungsanlag.e .zurechenbare Gemeinkosten der An lagenbe­

treiberin bis zu einer Höhe von 5 % der übrigen Kosten dieser Nummer pauschal als 

Gemeinkosten anerkannt werden. Der Nachweis höherer Gemeinkosten durch diie An­

lagenbe1reibenin, nach Vorl age entsprechender Nachweise , ist möglich, 

Die Anla:genbetreiberin trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Tatsache,. dass 

die g:eltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind , Dies erg ibt sich 

bereits aus der Natur der zu prüfenden Informationen, die al!esamt dem internen und 

exte rnen Rechnungswesen der Anlagenbetreiberin entstammen, Diese i terne Vor­

gänge sind der Beschltisskammer nicht bekannt, so lange die Anlagenbetreiberin nicht 

selber die beurteilungsrelevanten Kosten darlegt und diese deziidiert nachweist. Dem 

steht auch nicht der Amtsermittlungsgmndsatz entgegen. Der Pflicht der Behörde, den 

Sachverha lt in eigener Verantwort1ung aufzuklären{§ 168 EnWG und§ 24 VwVfG) ste­

hen insoweit Ob liegenheiten der An lagenbetreiberin geg:enüber; die Mitwirkungspflicht 
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begrenzt die Amtsermitt lungspflicht der Verwaltungsbehörde, Diese brauch!. entschei­

dungserhebliche atsaclhen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten 

hat (vgl BGH, EnVR 79/07, Rn, 21 ; BVetwG, 5 C 27 /85, NVWZ 1987, 405), Nicht nach­

gewiesene Kosten sind nicht anerkennungsfä ig (so auch: 0 G Düsseldorf, Vl-3 Karl. 

472/06 (V) und BGH , EnVR 6/08), 

Die nachfolgende Dokumentation der erstathmgsfähigen Kosten orientiert sich dem 

Grunde nach an dem Aufbau und der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnun,g ge­

mäß § 275 HGB. 

2. Erstattungsfähige Kosten aus dell' Gewinn- und Verlustrechnung 

2.1. Mate:rialaufwand 

Der Materialaufwand umfasst alle Aufwendungen, we lcl1e bei der Beschattung oder 

dem Verbrauch von Rohstoffen oderWaren entstehen , Da:zu gehören auch die unt.er 

der Positjon Aufwendungen für Roh-, Hi lfs- und Betniebsstoffe verbuchten Aufwendun­

gen. Bei der Eizeugung von elektrischer Energie dLuch fossile EnergieerzeL1gungsain­

lagen werden Roh- , Hi lfs.- undl Betriebsstoffe verbraucht Diese werden, wie oben unter 

Gliederungspunkt 1.2 "Erstattung der Erz.eugungsatislagen" dargestellt, gesondert 

verg1ütet. Entsprechend sind die Aufwendunge11 der Gewi11n- und Verlustrechnung 

nicht zu be:rücksichtigen . 

2.1.1. Aufwendungen für IRoh-, Hilfs- und eetriebsstoffe sowie für bezogene 
wa,en 

.2.1.1.1. Brennstoffe und Emissionsrechte 

Wie oben unter dem Glieden.mgspunkt 1,2, ,,Erstattung der Energieerzeugungsanla­

gen" bereits hinreichend erläutert, werden variable Kosten gesondert vergltlet. Ent­

sprechend sind die Aufwendungen der Gewinn- und Verl strechmmg nicht zu lberücl<­

sfchtigen, 

2. 1. 1.2. Pe:ri odenfiremde RH B 

Periodenfremde Roh-, Hilfs-- und Betrriebsstoffe sind ni:cht anerkennungsfäli ig, da es 

sich zum einen um varialble !Kosten handelt, die ggf. separat (Llber den Arbeitspre,is) 

verg1ület werden, Zum anderen ist, wie oben unter dem Gltederungspu11kt 1, 1,2 Perfo-
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denfremde Aufwendungen/ Plankoslen bereits beschrieben, auf jährli:ch wiederkeh­

re de, repräsentative Kosten abz:uste llen , womit periodenfremde Aufwendungen per 

Definition bereits ausgeschlossen sind , 

2.1.1.3. Sonsfg:e Aufwendungen RHB 

Unter der Position 5, 1,3 sonstige Aufwendungen RIHB sind IMaterialkosten zu erfassen, 

die erZJeugungsunaibhängiig ,entstehen. Beispiele fOr derartige s,onstige Aufwendung:en 

s-ind beispielsweise der Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge oder auch Kosten für d[e 

Betri:ebsfüt1rung wie Verbrauch von Gas, Strom, Wasser tmd Fernwärm.e etc. 

Mit Schreiben vom 25.04. 2023 fügte diie Anlagenbetreiberin den Kostendaten für das 

Betra.clitungsjahr 2021 ein,e Hochrechnung auf das Jahr 2023 bei. In dieser nimml die 

Anlagenbetreiberin fü r die GuV-Positionen 5, 1,3 sonstige Aufwendungen RIHB und 

5.2.1 Instandhaltung tmd Reparaturen pausct,ale Kostena.ufschläge i. H .v .• vor. 

Sie begründet diese mrt sprunghaft gestiegenen Einsatzzeiten ab dem Jahr 2022 und 

allgemeinen Preissteigen.mgen, wodurch die Instandhaltungskosten nach dem Basis­

jahr 2021 zunehmen, 

Mit Verweis auf den Gli,ederungspunkt 1. 1..2 Peniod:enfremde AtJfwendungen / Plan­

kosten handelt es sich bei den pauschalen Ko.stenaufsch lägen um Plankosten, die von 

einer Anerkennung als Le istungsvorhaltekosten ausgesd1lossen sind . Sie stel!en 

keine jährlich wiederkehr,enden, repräsentatiiven Kosten dar. 

In der Stelllmgnahme vom 17.10.2023 wi.es die Anlag:enbetreiberin emeut auf die er­

höhte Einsatzzeit bz.w, produzierte Strommenge der E11ergieerzeugungsanlage ab 

dem Jahr 2.022 und der damit usammenhängenden Belastung der Anlage hin, Dieser 

Umstand führt unweige:rlidh zu höheren Aufwendungen für Ersatzte ile sowie für In­

standha ltung und Reparatu~en (Kostenpositione 5.1.3 und 5.2.1 ). Um dieser Situatcon 

in der Kostenerstattung ausr,erchend Rechnung zu trag:en, werden fü r die Kostenposi­

tione 5.1.3 1.md 5.2.1 die Kosten aus dem Jahr 2022 i.H.v. - 5.1.3) bzw. 

- 5.2.1 ) berücksichtigt. 

2.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Die unter der Position 5,2, .Auhvendungen für bezogene Leistungen des Erhebungs­

bogens anerkennungsfähigen Aufi.vendungen sind nur solche Aufwendungen, die bei 

betriebswiirtschaftlicher Betrachtungsweise dem MatelilalaLifw'and zuz.uordnen sind, 
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Demgegenüber sind Leistungen Dritter,. die nicht üiberwiegend dem Stoff- bzw, Mate­

ria leinsatz zugeordnet werden können , unter den sonstigen betrieb lichen Aufwendun­

gen aL1szL1Weisen (siehe unten !Position 2,4 ,) , 

2.1.2.1. Instandhaltung und Reparaturen 

In de jährlich fixierten Leistungsvorhaltekosten für lnstandha l~ung und Reparaturen 

sind d:erartige laufende Kosten zu berücksichtigen, die sich auf Planung und Abwick­

lung von lnstandha ltungsmaßnahmen vor Eintritt eines bestimmten schadensbeding­

ten An lagenzustandes bzw. e[nes ungesteuerten An lagenausfalls beziehen. ZtJ den 

anzuerkennenden Kosten für Maßnahmen der laufenden Instandhaltung zahl,en maß­

geblich Kosten fü r Wartungsarbeiten, Dazu zählen ggf. im Ein~elfa.ll auch vorbeugende 

Reparaturen, ein vorbeugender Austausch kleinere,r Maschinenteile oder sonstige vor­

beugende IMaßnalhmen, wie .z.B, Schutzanstriche oder lnsta[la.Uon von Warneinrich­

tungen, Ebenso sind hcer kleinere Reparaturen zu verstehen , 

Mit den Schreiben vom 25.04.2023 und 25.07.2023 erläutert.e die Anlagenbetreiberin, 

dass ab dem 01,07,2023 die Pforte des Kraftv11erksge,ländes aufg rund der angespann­

ten Per$ona lsituation nicht mehr durch eigenes Persona.! , sondern dur-ch ein ex!ernes 

Sicherheitsunternehmen dauerhaft besetzt wird, Die Gesamtzahl der Mitarbeiter am 

Kra.ftwerksstandort Walt,eim sinkt von - Jahr 2022) au- im Jahr 2023. 

Eine entsprechende Bem1ftragung des externen Dienstlei:sters vom 28,06 ,2023 wmde 

von der Anlagenbetreiberin vorgelegt. s ,entstehen dadurch jährliche Kosten i.H.v. 

--L1fgrund der unterjährigen Beauftragung werden der Kostenposition für 

das Jahr 2023 Kosten iH.v.-hinz1ugereciinet. Ab eiern Jahr 2024 werden 

jährliche Zusatzkosten i.H.v. - anerkannt. 

Ergänzend wird an dieser Stelle auf den Gliederungspunkt 2.1. 1.3. verwiesen. 

2, 1,2,2, Periodenfremde Aufwendungen 

Wie unter dem Gliederungspunkt 1. 1.2 Periodenfremde Aufwendungen / Plankosten 

bereits beschriebern , rst auf jährlich wiederkehrende, repräsentatiive Kosten abzustel­

len, womit perfodenfremde Aufwendungen per Definit ion bereits atJsgesdi lossen 

Sonstig:e Aufwendungen für bezogene Leistungen, 
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Unter der Position 5,2,3, .Davon sonstige Aufwendungen fü r bezogene Leistungen" 

(im Erhebungs!bogen) können i.d.R die Netznutzung,sentgelte und der igenverbrauch 

anerkannt werden, 

2.1.2.3. Sonsf ge Aufwendungen für bez,og e-ne Le-istlu ngen 

Unter der Positio 5,2,3, .Davon sonstige Aufwendungen fü r bezogene Leistungen" 

(im Erhebungsbogen) können i.d.R die Netzentgelte- und der Eigenverbnmch aner­

k.annt werden , 

Der An lagenbetreiberiin wurden in der fünften Vertragsperiode fOr die Position Kosten 

i.H .v~ nerkannt. Auf Basis vorgelegter Ganzjiahresko•sten fü r das J1ahr 2021 

hat die Anlagenbetreiberin Kosten i.H.v. - vgl. 5.2.3 EHB) gelte d gemacht. 

Hi:ervon entfällt nach Angaben der An lagenbetreiberin-uf Konzerndienst­

leisllmgen der GE Handel. 

Hierzu wurde entsprechend der Ausführungen der An lage11betr-eiberin während des 

gemeinsamen Gespräches am 28.02.2018 und Nachreichungen vom 09.03 .2018 eine 

analoge Handhabung wie bereits in den vorherigen SRA durch Berücksichtigung von 

- er Kosten der GE Handel vorgenommen . Dieses Vorg'rehen wird weitergeführt. 

Di:e durch die Anlagenbetreiberin geltend gemachten Kosten i.H .v.~erden 

somit aus den unter Position 2. 1.2.3. genannten Grtlnden teilweise um den Betrag 

i. H.v.-ekürzt und a.uf einen Betrag i.H.v.-estgestemt. 

2.2. Pe:rsonalaufwa1nd 

Personalkos1en setzen sie aus den Kosten für Gehälter und Löhne ( ohnkosten), aus 

den Kosten für soziale Aufwendung,en gem, § 275 Abs, 2 Nr, 6 lit. b HIGB (Arbeitge­

beranrteile an der Unfal lversicherung unrd Sozialvers icherung ,(Angestellten-, Arbeiter­

renten-, Knappschafts~, Kranken-, Pflege-, Al'beiits lose11versichenmg)) und aus den 

freiwill ig:en Personalnebenkosten gem, § 275 Abs, 2 Nr, 8 und Abs, 3 Nr, 7 HGB (Auf­

wendungen für Altersversorgung und fü r UntersUrtztmg, z.B. Zuschüsse an Penrsions­

k a ssen. GratifikaUon en, We rkküichen, We rikswohn un g:en, U nterstützu ngse in riGhtu n-­

gen, Ausgaben für kulture lle und sportliche Förderung der Beleg1schaftsmitglieder) zti­

sammen, 

Beim Personalaufwand ist eine differenzierte Betrachtung zwischen den Kale,nderjai'l­

ren vorzunehmen, so dass fü r die ,einzelnen .Jahre in dieser Positiion unterschied liche 
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berücksicrntigungsfähige IKoste1n anzusetzen sindl, Näheres ist den nät-hfolgenden Er­

läuterungen z.u e:ntnehmen. 

Die Anlag:enbetreiberin hat in ihrem Schre iben vom 25,07,2023 11ähere Erläuterung:en 

z.ur Ermittlung der Personalkost,en dargelegt. Die Anlagenbetr,eiberin führt aus, dass 

ne'.ben der monafüchen Vergütung de r ßeschafügten auch! weitere Vergüfiungsbe­

standtelle (Ertol9sibeteiligung1, Urla1ubsgeld, Weihnachtsgeld, Sonderzahlung) in der 

Beredimung des Personalaufwands einzube,ziiehen sind, [)a riiber !hinaus wurden di'e 

Gehälter uind Löhine sowie die sozialen Abgaben uind Aufwendungen angehoben (ab 

01,03,202.1: +2,1¾, ab 01,05,2022: +·1,6%, äb 01 ,03,:2023: +5,5%, äb 01,01,2024: 

+3,0%). Nachweise hierfür wurden in form des entsprechenden Mantelta,rifverilrages, 

der körrespondierenden 8etriebsver,einibanmgI Söwie de~ jeweilugen Ta1rifverträg,e er­

bracht. Einmalig:e So11derzahlungen steillen ~eine repräs,ental iven jiäihrlich wiede:rkeh­

renden Kosten dar, da.her können diese nicht jäh1rliich in dern Kosten berockscchtigt wer-
de 11 , sondern nur in den Jahren, in denen s ie anfallen (hier 2022). 

In der Berechnungslogik der Beschlw,skamme:r wurde· basierend auf den bereits fest­

stehendlen und nachgewies,enen Ta1rifsteigemngen1 au1sg;ehend von den Löhnen und 

Gehältern 2021 .ie genauen Löhne und Gehälter je Jahr ink lusöve der 

Vergütungssteigerunge:n berechnet 

G. Pi:l'SOliläJlaufWatkll 
6,1 Lf>hl'\E! Und Gehaller 

6,, 1.3 drn,011 periodm1fr,erm 

Soziale Abgaben und Auf,,'1 eMur,g·en fllr 
6.2 Alter,sver$org11n.9 i.rnd rn, U'!terslotz:u119 

e.,2, 1 davoo f ü1 Allersversorgung 

d::11100 fü!' soziale i'\b~aben und soosüge 

6,2.2 Aufwendungen 

- 15 -

Netzreserve TransnetBW/EnBW 



Netzreservevertrag WAL 1/2 - Anhang 5a 

TransnetBW / EnBW 

 

Seite 16 von 21 

Ausgehend vom ei1ngereichten E1rheb1,mgsbogen (8.<'!sisj<;!hl' 20'21) werde1n für d;;is Jahr 

2023 ein Betrag für den Personalaufwand in Htö!1e vo owie für die Jahre 

2024 und] 2025 ein Betra91 für den P,ei"SöhäläLrfwaind i1h Höhe Völii-ls Ab­

schla.g berücksichtigt. Sobald die• Tarifsteige~u11g im 2. Quartal 2024 mit Wirkung ab, 

dem 01,05,2024 feststeht, werden die Erstatltt.mgstie!räge für die Jahre 2024 und 2025 

entsprechend dem Tar~fergebnis angepasst. 

2,2,1, l öh ne u1nd Ge hä.her 

llnl,er der Positio11 Löhne undl ·Gehälter werden ol ie Bmttobelräge der Al'beitsenlgelt,e, 

zusarmmeng·efasst Ziu Löhnen uind Geihältem gehören al le Vergütu1ngen, die die Be-, 

legscilaftsmitglieder eines Anlagenbetr,eiibers (Arbeiter und Ang;estellte) uncl Ge­

schäftsführer sowie Mlilg1lieder des V,orstands erria.lten, gleichgültig iin weldher Form sie· 

gewährt werden, also auch Sachbezüge·, Aufwandsentschädigung;en etc .. Die Bur­

d nmg von l öhnen tmd Gehältern erfolgt auf besonderen Aufwandskonten als Teil der 

Per.sonalk,osten. IBelege für berechnete· uind gezahlte Löhne und Gehälter könrien 

Lohnliisten und Ge~altsliisten secn. 

Der Betrag ist imi der Regel der Gewinn- und Verlustrechm.mg zu entnehmen. entweder 

• beiim G~:Sa'mtkostenverfahren unter Pe!!'$onalauf'Nand. 1ge-trennt in 
(1) Lö~ne 1.md Gehäll,er sowie 

(2) soziale Albgaben rnid Aumendungen für Altersvernorgung tmd fili' I.Jntersli:lt­

zung 

oder 

• b®im Umsatz:lcostenverfahren separiert aus de11 Position®n HeIrslellungskosten, 

Vertriebs- und Verwältun9skost,en, 

Kosten aus der im gese·tzlichen Rahmen ausgetübtten Be,ttriel:is- und Personalralstäli9)­

keit , IKosten aus. der Berufsau,sbildung und Weiterbildung im Unternehmen und l<ost<en 

1/Qn Bel!riebskindertagesstätten für Kinder, der beschäftigten Bebriebsangehörigen. be­

i reffen t,eiilweise Lohnbestandteüle, Bei .alllen P.asitionen ist zu beachten, dass die• Kos­

ten das übliche Maß, im Rahmen des Auslagenersatz.es nicht überschreiten dürfen, 
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2.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendung:en für Alfe.rsversorgung und für Un-

terstützung 

D[ese Position setzt sicl1 aus Kosten für sozla le Abgaben bzw, Aufwendungen gern , § 

275 Abs . 2 Nr. 16 lit. b HGB (Arbeitgeberantei le an der Unfallversicl,erung und Soziali­

versiche:rung {Angeste llten-, Arbeitenenten-, Knappschafts- , Krankem-, Pflege-, Ar'­

beitslosenversicherung)) und aus detn fr-eiwilligen Personalnebenkosten gern. § 275 

Abs, .2 Nr, 8 Lind Abs, 3 Nlr, 7 HGB (Aufwendungen fü r A ltersverso:rgu11g und für Utir 

terstmzung, z.B. Z!uschüsse a Pensionskassen, Gratifikationen, Werkküchen, Werks­

wohmmgen, UnterntützLmgseinrichtungen, Ausgaben für ku lturelle und sportliche För'­

derung der Bele-gschaftsmitg lieder} zusammen . 

2.2.3. Altersversorgung 

Gern. § 275 Abs . 2 Nr. 8 und Ab,s. 3 Nr. 7 HGB können Aufwendungen für die Alters­

versorg1.mg der Mitarbeiter eines Anlagenbetr,eibern entstehen ; d ie ggf, für die Leis­

tungsvorhaltekosten von Bedeutung sind. Der Auslagenersatz verhindert jedoct1 die 

Übernahme jeglicher Aufwendungen in die Betrachtung , Personalzusatzkosten (Sozi­

ale Abgaben und Aufvvendunge für Altersversorgung und fü r Unterstützung) si d der 

Höhe nach anerlkemumgsfähig., wenn sie zu den Personalkosten ill einem angemes­

senen Verhältnis stehen. Insbesondere die betrieblichen Altersversorgungsmaßnah­

men und .Aufwendungen fllrVorruhestandsrege lLmgen sind dabei auf ein angemesse­

nes Verhältnis zu begrenzen. Die Ansprüche der Arbeitnehmer selbst werden durch 

die-se Prmung nicht betroffen . 

2.2.4. Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Kosten für sozJa le Abgaben bzw, sonst1ige Aurfwendungen gern, § 275 AJbs, 2 Nr, 6 lit b 

HGB (Arbeitgeberantei le an der Unfallver-sicherur,g und Soliialversichenmg (Ang:e­

steliten-, .Arbeilerranten-, Knappsdhafls-, Kranlke11r-, Pflege-, Arbeitslosenversiche­

rung1)) sind ggf. berücksichtigungsfähig im Rahmen des Au1slag:enersatzes als Lefs­

tungsvorhaltelkosten ZLI berücksichtigen. Die AtifwendL1ngen für So.ziale Abgaben rn,d 

sonstige Aufwendung:en müssen ebenfal ls in einem angemessenen Verhältnis ziu den 

Persona lkocSten stehen. 

- 17 -
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2.3. Abschreibungen 

Der Ansatz von Abschreibtmgen ist gemäß§ 6 Abs . 1 S. 2 NetzResV gnmdsätzlich 

nicht möglich, Eine Ausnahme bildet insofern die Erstattung des anteililgen Wertever:­

brauchs nach den unter 1.4. dargestell ten Ma1ßgaben. 

2.4. Sonst ige betriebliche Au fwendungen 

Di:e 8euf"lleilung1 der Sachgerechtigkeit und Effizie,nz der jeweiligen Koste11ansätz.e sind 

einer . inzelfa:llprüfu ng vo rbet, alten. Soweit a bwe i ehe nde Aspekte oder ver-allllgemeine­

rungsfähig e Grundsätze bei der Pr ll~un,g berllck.sichtigt wurden, sind diese im Folgen­

den ergänzend erläutert. 

2.4.1. Fremdleiistung für Verwaltung un1d Vei:'lirieb 

Fremdleistungen, die gmndlsäitzlich anerkannt werd,en können, sind alle leistungen, 

d ie dem e igenen Betriebszweck d ienen (hier dem Betrieb der st illzu1legenden 1 111erg ie-­

erzeugungsanlage). Sie werdet1 jedoch von einem a deren Unternehmer erbra.cM 

werden (z, B, Vorleistungen. Subunternehmerleistungen, Lohnveredelungen L1sw,) , 

2.4.2. Aufwand aus konzerninterner Verrechnung 

Beim Aufwand fü r !konzern interne Venechnungen handelt es sich um den Aufwand für 

D1,enstleistungen ,oder Produkte, die von Konzern unternehmen statt externen Anbie-­

tem zur Verfügung g:estellt werden, 

2.4.3, Mieten/ Pachten / Leasing 

In dieser Positio tl sind die für den Betrieb notwet1di91en Kosten fi.l r Mieten, sonstige 

Pachitzinsen, sonstige Leasing1raten, Gebühren na Beiträge zu verbuchen , Die Ver­

einbarung marktüblicher AJ sätze ist dar ulegen. 

2,4,4, Ve:r,sicherungen 

In dieser Position sind die fü r den Betrieb notwendigen Kosten für Vers icherungen 

(Sach- und Hlaftptlichtversiicherungen) zu verbuchen , 

Dte Anlagenbetreiberin hat dfe fu lgenclen Vers icherungen per Rechnung nachgewfe­

sen (Basisjahr 2021 ): 

Maschinenversichernng: -

- 18 -
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Gesamthaft werden von der Anlagenbetreiber ltend ,gemacht Die nach­

gewiesenen, aufgeschltls,selten Versichen.mgsbeiträg;e siind berücksichtigungsfähtg. 

Da.rnber hinaus hat die Anlag:enbetreiberfn schlüssig in ihrer StellllL1ngnaihme vom 

17.10.2023 die stetig steögendJen Versiche~ungsbeiträge für die Maschinenversiche­

rungI dargelegt. 

Aufgrund cler deutlich zu Ungunsten der Anlage11betreiberi11 steiigenden Versiche­

rungIspr.ämien folgt die Beschlusskammer der Argume1ntalion, der Anlag,e,111bel1reiberin 

und wird diese steigenden V,ersicherungspr,ämien der Maschinenversicherung für die 

Folgejahre• ün den Leistu1ngsvorlhaltek,osten vollsländig berücksichtigen, AL1sgehend 

vom •eingereichten Erhebungsbogen (Basisjahr 2021) wird im Jahr 2023 ei11 Betrag für 

die V:ersich1mmgen in H•öhe von - erüc.k:sichtigt. Die finale1n IErstattutn,gs­

beträge für die Jahre 2024 lmd 2025 werden festg1elegt. sobald die Verhancfümgen mit 

dem V(:rsielher1.H' Ober di!':l Masehinenversie!herung atbgesehlossen sind. Bis z.ur end­

gültigen Festsetzung wird der Betrrag des Ja hres. :2023 als,Abschlag für di'e Jahre 2024 

und 2025 erstattet. 

2.4.5. Porto,. Telefon ~nd Büromaterial 

In dieser PosiliOni sind dIie für dein Be•trie:b notwendiger; Kosten für Porto, Telefor; und 

Bür,omaterial zu verbuche11, 

2.4.6. Rectit,s- und Be:r.at,ungsllto,sten 

Rechts- und Beratungskosten müssern einem fremdlvergleiclilsmaßstab standhalten. 

Alle Beratu1ngs.le·istungen müssen, sich auf dem Kraftwerksbetrieb beziehen, daher· ist 

auf dlie Abgren.zung zu anderen .Aktivitäten .zu a.cMen, 

2.4.7. Werheäufwand, Öffientl ichkeil$arbeit 

D-re AufwendUJn.gen für Spo:nsorüng, Weribung und Spenden sind nicht zu berOcKsichti­

gen, E.s handle lt siich bei den geltend gema.chteri Aufwendlllngen für Spons-ori ng, Wer­

bung und Spenden g:enerell um Kosten, die keinerlei Bezug zum Betrieb einer stillge-
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legten Energieerzeu9un9$anla9e haben, Spor;soring, Werbun91 und Spenden sind, so­

weit sie als !Kundenbindungsinstrumente eingesetzt werden, nic!ht lberücksichtig1u1ngs­

fähig, Es ist niclht ersichtlich, in,wieweit die Aufwendungeii für Spönsöring und Werbung 

betriebsnotwendcg sein sollen . Werbeaktivitäten für den A11lagenbetreiber, der mit der 

betreffenden Anlage nicM aktiv am Markt tätig ist:, sind nicht ,elforderlicii, Die gelt<end 

gemaohl'en Aufwendungen für Werbw11g iund Spo:nsorfng sind somit gänzlich nicht an­

erkennungsfä.htg. 

2.4.8. Weiterbildun,gs- UJnd Fortbildu11gskosten 

Aufv!lendungen für Spo:nsoring1, Werbung und Spenden .sind nicht zu berücksichtig:en , 

Dfose Aufwendungen s,tehen in keinerlei B,ezug zum Betrieb einer vorläufig oder end­

gültig stillzulegenden Erz.eug1ungsa11lage, 

2,4.9, Reisekosten 

11'11 di:es,er Position sind die für de1'11 Betrieb einer Energieerzeugm,gsarilage· betiruetisnolt­

wendigen Kost,en ~(Ir Reisen zu verbuchen , 

2.4.1 O. Bewmrtun 9s koste n 1 

111 dieser Position sind dlie für den Betrieb ,einer Energieerzeugungsanlage nachweis­

lich betriebsnotwe11digen Bewirtungskosten z:u verbuchen. 

2.A.11. Abgaben (i. W. Wasse:rpfe11nig1), 

Der Wasserpfe1nnig st,elll'l ein Wasserentinahm8'entgelt dar, welches für das benötigte 

Kühlwasse:r für die Energieerz:eugungsanlage, bezahlt werden muss. Der Betrag hängt 

vorn der bezogenen Klihlwasßermenge ab. 

Das Was,serentnahmeemgelt der Anlagenbetreiberin für de11 in Rede stehende!'\ 

Standort setzt sich aus Kühlwasser mit Entnahme aLI1s dem Fluss Neckar und der Enl­

nahme aus Brunnen zusammen, 

Oia.s Wa,sserentnahmeentgelt ist ein variable:r, einsatzabhäng[ger Kostenbestandteil. 

Dre durch die Anlagenbetreiberini geltend 9,emachten Kosten i .H~ erden 

aus, den Leistiu11gsvorhalttekosten heraiusgenomme:n 1.md s i11d sejparat a ls vaJFiabler 

Kostenbestandteil m it dem ÜNB abzurechnen. 
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2.4. 12. Pe1ri1odenfrernde Aufw,e 11d u ng en 

Wie unter eiern Gliedemngspunkt 1.1.2 Periodenfremde Aufwendungen / Plankosten 

bereits beschrieben, ist auf jiährli ch wiederkehrende, r,epräsentatiive Kosten abzustel­

len, womit periodenfremde Aufvvendungen per Definition bereits ausgeschlossen sind. 

2.4.13. Einrzelwertberichtigungen und Absctireiibungen auf Forderungen 

Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen erfolgen in der Regel 

aufgrund der Zahlung1sunfäNgkeit eines Schuldners. Sie sind in ITT1angelung eines 

Kausalzusammenhangs mit dem Netzreserveregime grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 11 

S. 2 NetzResV nicht berucksic-h11igung,sfähig. Nur soweit ein solcher Zusammenhang 

im Einzelfall dargelegt wi rd und die Nennung des Debitors , die Höhe des Forderungs­

ausfallls sowie de, durchgefü hrten Maßnahmen im Rahmen einer erfolglos versuchten 

Betr,eibung erfolgt, ist eine Berüo.ks ichUgung statthaft . 

2.5. Zinse:n und ähn1liche Aufwendungen 

Da.s in der Bilanz des Anlagenbetreibers verbuchle Fremdkapital, steht diiesem in den 

meisten ällen verzinst zur Vertügung. Ausnahmen können hier z . B. kurzfristige Ver­

bind lichkeiten darste llen, Der Zinsbetrag, der für Fremdkapitail verbucht wird , wird als 

Zinsaufwand bezeichnet. Dieser Zinsaufwand wird ln der Gewinn- und Verlust-Rech­

nung aL1sgewiesen. Zinsaufwendungen fa llen fü r Kredite, Hypothe~en, Schu ldver­

sch reibung;en, Darlehen und langfrislig:e Rückstellungen an. Sie werden in der Ge­

winn- tmd Verlustrechmmg Lmter Zinsen und ähnliche Aufi.rv-endtmgen verbucht. Zins­

aufwendung:en sind unter dem Maßstab des Auslagenersatzes bei den Betriebsbereit­

schaftsaus lagen gemäß § 13c EnWG Abs. 1 nWG tmd §13c Abs.3 nWG ztJ berück­

sichUgen, 
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Anhang 5b: Hinweis zur Rückerstattung des Restwertes investiver Vorteile 

 

Bundesnetzag1entu1r 

Beschlusskamme.r 8 

Hinweis zur Rückerstattung des Restwerts invesliver Vorteile 
(§ 13c Abs. 2 Satz 2 und Satz 3, Abs. 4 Satz 2 und Satz 3 EnWG) 

Die Bildungi der Netzreserve und der Einsatz von Energieerzeugungsanlagen erfolgt gemäß 

§ 13d Abs. 3 Satz 1 EnWG auf Grundlage von Verträgen, die in Abstimmung1 mit der Bun­

desnetzagentur nach Maßgabe der Bestimmungen der Netzreserveverordnung (NetzResV) 

zwischen dem An lagenbetreiber und dem Übertragungsnetzbetreiiber (ÜNB) ab~uschlließen 

sind (siehe auch §§ 1 Abs. 2, 5 /l!bs. 1 NetzResV). In diiesen Verträgen ist gemäß 

§ 6 Abs. 2 Satz 1 NetzResV insbesondere der Umfang der Kostenerstattung für diie Nut• 

zung der Anlage in der Netzreserve festzu legen. 

Bestandteil der Vergütungsregelungen sind auch etwaige durch den AnlIagenbetreiber am 

Ende der Vorhaltung iin der Netzreserve gegenüber dem ÜNB zu erstattende investive Vor-

teile. E1in Anlagenbetreiber solll kostenseitig nicht besser und nicht schlechter stehen, als er 

im Fall einer endgültigen Stilll'egung oder 1im Fall einer Marktrückkehr nach vorläufiger Sti ll­

legung ohne zeitweiliigen Betrieb seiner Anllage in der Netzreserve gestanden hätte. Ziel 

des Gesetzgebers ist es, Wettbewenbsverzerrungen zu vermeiden. 

Die nachfolgenden Hinweise diienen dazu, die praktische Anwendung und Auslegung der 

Regelungen zur Rückerstattung des Restwerts investiver Vorteile auszugestalten. Das Hin• 

weispapier stelllt eine Orientierungshilfe zur praktischen Anwendung dar. Es kann naturge• 

mäß nicht jede denkbare Einzelfal lkonstellation erfassen. Insbesondere mit Bllick auf die 

Systemrellevanzausweisungszeiträume bis zum Jahr 2031 siind nicht alle konlkl'Bten Anwen­

dungsfälle abbilldbar. Aus Sicht der Beschlusskammer sollen die Hinweise bzw. die Inhalte 

des Hinweispapiers jedoch iin die Netzreserveverträge überführt werden. Die Abstimmung 

der Netzreserveverträge wird dadurch vereinfacht. 

Stand: 27.03.2025 
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1. Allgemeines 

Eine gesetzlidhe Definition des zu berücksichtigenden investiven Vorteils gibt es nicht. Ein 

investiver Vortei l lkann jeder Vermögenswert sein, den der An lagenbetreiber durch Erhal• 

tungs--- und Betriebsbereitschaftsauslagen in der Netzreserve erhalten hat, der unter wirt­

schaftl ichen Gesichtspunkten einem wiederverwertbaren Anlagenteil zugeordnet werden 

kann, zu einer Verbesserung geführt hat und der damit zu einer potenziell:en Erhöhung des 

Wiederverkaufswerts eines wiiederverwertbaren Anllagenteils führen kann. 

Eine Prüfung, über die Rückerstattung des Restwerts investiver Vorteile setzt voraus, dass 

ei1ne vorläufig sti llgelegte Anlage wieder zurück an den Markt kehrt 

(§ 13c Abs. 2 Satz 3 EnWG) oder endgültig sttllgelegt w[rd (§ 13c Abs. 4 Satz 3 EnWG). 

Der Gesetzgeber hat die Rückerstattung des Restwerts des 1investiven Vorteils eingeführt., 

um zum einen bei einer Marktrüdkk.ehr einer Anlage sicherzustellen, .dass der Anllagenbe­

treilber bei einer Rückkehr an die Strommärkte keine Vorteile erihällt, die weit überwiegend 

iinvestiver Natur sind und ihn gegenüber anderen, Markttefllnehmern privilegieren würde." 

(BT-Drucks. 18/7317 S. 92). 

Zum anderen sieht er di.ese Rückerstattungspfl icht bei einer endgültigen Still legung einer 

Anlage, wobei sich diese auf die wiederverwertbaren Anlagenteile bezieht. .Wiederverwert­

bar sind alle techn ischen Anlagente ile, die nach der endg!lltiigen Stimegung der Anlage aus­

gebaut und in einer anderen E,nergieerzeugungsanlage verwendet werden können." (BT­

DNcks. 1Bn317 S. 93) 

Folglich sieht der Gesetzgeber nadh der Vonhaltung in der Netzreserve eine Rückerstat­

tungspflicht f!lr alle Anlagenbetreiber, deren Anlage wieder an den Ma11kt zurückkehrt ist 

wie auch für Anlagen, die endgültig stilllgelegt werden dürien. 

Während der Vorhaltung in der Netzreserve kann somit ein investiver Vort.ell beim Anlagen­

betreiber .z.B. durch die Inanspruchnahme von einmaligen Kosten fü r die Herstellung der 

Betriebsbereitschaft der Anlage entstehen. Damit zusammenhängend geht die Verbesse­

rung des Nutzungszustands und somit eine Erhöhung des Vermögenswertes einher. 

2 
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II. Welcher Zeitpunkt istfür die Erstattung des Restwerts investiver Vorteile maß-

geblich? 

Wird die Anlage nach dem Ende des Stilllegungsverbots endgültig stillgelegt (oder kehrt bei 

einer vorläufigen Stilllegung in den Markt zur0ck), so ist der Restwert investiver Vorte tle, 

die der Anlagenbetreiber im Rahmen der Erlnalturngs- und Betriebsbereitschaftsaus!lagen 

erhaltern, hat, an den ÜNB zu erstatten. 

Gemäß§ 13c Abs. 4 Satz 3 EnWG ist im Fa.II der endgültigen Stilllegung fllr die Bestim­

mung des verb'liebenen investiven Vorteils der Restwert zu dem Zeitpunkt maßgeblich , ab 

dem die Anlage niclnt mehr in der Netzreserve vorgehalten wird. 

Nach § 13c Abs .. 2 Satz 3 EnWG gilt im Fall der vorläufigen Sti lllegung für die Bestim­

mung der verbliebenen investiven Vortei le der Restwert zu dem Zeitpurnkt, ab dem die An­

lage wieder eigenständig an den Strommärkten eingesetzt wird. Dabei kommt es nicht auf 

den Zeitpunkt der erstmaligen marktgetriebenen Einspeisung von Wirk- oder Blind leistung 

an. Ein Eins.atz liegt vielmelnr vor, soweit eine Systemrelevanz-Periode ausläuft, o'hne dass 

der An lagenbetreiber für den daran anknüpfenden Zeitraum erneut die Stilllegung der An­

lage angezeigt hat und mithin wieder an den Märkten agiieren k.ann. 

III. Wie wird ein etwaiger zu erstattender Restwert der investiven Vorteile ermit-
telt? 

Nachfolgend wird das Vorgelnen zur Bestimmung des zu erstattenden invesliven Vorteils 

genauer beschrieben. In diesem Zusammenhang wird vorab auoh der Umgang mit etwai­

gen Kosten (Vermarkter, Ausbau/Demontage) behandelt. 

Von den Erfösen aus dem Verkauf als auch der Verschrottung eines wieder-/weiterverwert­

baren Anliagenteils können nachgewiesene externe Vermarkterkosten erl'ösmindernd ange­

setzt werden. 

Etwaige Ausbau-/Demontagekosten eines Anliagenteils sind nur insofern erl'ösmindernd an­

zusetzen, sofern sie nicht ohnehin bei Sfüllegung und somit bei Rückbau der Anlage ange­

fallen wären. 
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• 1. Schritt: Prüfung, o'b eine Investition vo.rliegt 

Beii vorläufigen und endga/ügen Stilllegungen ilst zunäolhst festzustellen, ob die Maß­

nahme überhaupt eine Investition darstellt Hl ierbei ist zunäclhst zu unterscheiden, 

ob eine Eiinzelkomponente oder ein gesamtes Anlagenteil angeschafft oder ersetzt 

werden musste. Es ist dann zu klären, ob und inw;iefern diiese Investition zu einer 

potenziellen Erlhöhun9 des Wiederver1kaufswerts geführt hat. 

• 2. Schritt: Prüfung der Weiterverwertbarkeit bei endgültigen Stilllegungen 

Bei endgültigen Sti/Jlegungen muss neben der Bewertung , ob die Maßnahme eine 

Investition, darstellt, geprüft werden, ob eine Wieder../ Weiterveiwertbarkeit vorhan­

den ist. Dies ist anlhand fo lgender Stufen vorzunehmen : 

o 1. Stu.fe: Veräußerung am Markt oder im Konzernverbund 

Der An lagenbetreiber versucht eigenständig oder mittels eines unabhängii­

gen Vermarkters, die entsprechenden Anlagenteiile, bei denen eine Investi­

tion vorgenommen wurde, am Marikt .zu veräußern. Diie Vermarktung ist 

durch Beibringung tauglicher Unterlagen (Kaufvertragsurkunde, Bestell­

sclhein, Rechnung etc .. ) nachzuweisen. Kann die Vermarktung niicht erfolgen, 

ist der Versuch entsprechend darzullegen. Alternativ zur Vermarktung kann 

eine direkte Veräußerung zum AfA-Restwert im Konzernverbund erfolgen. 

o 2. Stufe: Sofern eine Veräußerung am Markt oder im Konzernverbund nicht 

möglich ist kann eine Veräußerung im Konzernverbund unter dem AfA-

Restwert erfolgen 

Der Anlagenbetre iber hat bei nachgewiesener, niicht erfolgreicher Veräuße­

rung im Rahmen der Stufe 1 die Möglichkeit der konzerninternen Vermark­

tung unter dem AfA-Restwert. Der Veräußerungspreis muss jedodh hölher 

sein als der Schrottwert . 

4 
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o 3 . .Stufe: Sofern eine Veräußerung im Konzern unter dem AfA-Restwert 

nicht möglich ist, hat· eine Ersta.ttung des Schrottwerts zu erfolgen 

Zur Ermittlung der Erlöse, die im Zusammenhang mit der Materiialverwertung 

erzielt werden lkönnen, kann ein unabhängiger Vermarkter ei1ng,esetzt wer­

den. Die Ve.rmarktung im Rahmen der Verwertung ist durch Beibringung 

tauglicher Unterlagen nachzuweisen. Sofern keine Verwertung vom Anla­

genbetreiber gewünsdht ist, erfolgt trotzdem eine Erstattung des ermittelten 

Schrottwerts, der zu belegen ist. In diesem Fal ll dürfen die Anlagenteile nicht 

we iterverwendet werden. 

• 3. Schritt: Berechnung der Höhe des zu erstattenden investiven Vorte ils 

Hiierzu si.nd die untenstehenden Kategorien Z!U berücksichtigen: 

Kategorie 1: Investitionen < 10.000 Euro werden aus Vereinfachungsgründen nicht 

als investiver Vorteil aufgeführt und berechnet Sie werden in der Regel über die 

Leistungsvor1haltekosten vergütet. Der vorgenannte Schwelllenwert darf nicht künst­

lich durch Stückelungen herbeigeführt werden. 

Kategorie 2: Investitionen bei Gütem und Software (z..B. Leittechnik)> 10.000 Euro 

werden grundsätzlich als investiver Vorteil gesehen. Die Werte rnvestiver Vorteile 

sind unverzüglich nach Beendigung der Bindung rn der NetZireserve zu bestimmen 

und zu erstatten. Die Ei.nbaukosten werden dabei dem Wert der Investition hinzuge­

rechnet. 

Erfolgt eine Veräußerung am Markt, entspricht die Höhe der z.u erstattenden inves­

~iven Vorteile dem höchstmöglidh erzielbaren Wert am Markt. 

Als Grundlage so'II die Restwertermiitfümg der zu erstatt.enden investiven Vorte il:e 

grundsätzlich auf Basis der Nutz.ungsdauern gemäß der Abschreibungstabelle für 

die Absetzung für Abnutzung (AfA) des Bundesministeriums der Finanzen (BMF} für 

den Wirtschaftszweig Energie- und Wasserversorgung in der geltenden Fassung 

erfol'gen. 

Verwendung de.r Nutzungsdauern aus der AfA-Tabe/Je zur Ermittlung der 
Restwerte in der Bilanzbuchhaltung des Anlagenbetreibers 

Sofern die AfA-Tabelle des BMF bei der Berechnung der Restwerte zu Grunde ge­

legt wurde, wird der Restwert eines invest.iven Vorteiils wie fo l:gt berechnet.: 
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Restwert eines 
investiven 

Vorteils 
Rechnungswert • Rechnungswert X 

Nutzungsdauer 
Nutzungsdauer 
em. Na-Tabelle 

Restwert ZJJm 
6inl rill in die 
Netzreserve 

Von diesem Grundsatz kann im Ausnahmefa ll nach Abstimmung miit der BNetzA wie 

folgt abgewichen werden. 

o Alternative 1: Abstimmung einer angemessenen Nutzungs-dauer 

Es ist eine angemessene Nutzungsdauer zwi,sdhen Anlagenbetreiber und 

ÜNB abzustimmen. Behelfsweise wird die Nutzungsdauer durch e:inen un­

abhängigen Gutachter ermittelit. 

o Alternative 2: Ermittlung der Restwerte auf Basis der Bilanzbuchhaltung 

desKWB 

Sofern der A!nlagenbetreiber im Ausnahmefall! andere Nutzungsdauenn, als 

in der AfA-Tabellle des BMF aufgeführt, heranziiehl, hat er dies :rn begrün­

den. Hierzu hat der Anlagenbetreiber ein Wirtschaftsprüfertestal vorzuliegen, 

aus dem hervorgeht, weshalb der Restwert eines investiven Vorteils nicht 

entsprechend der Nutzungsdauer gern . AfA-Tabelle berechnet wurde. Dann 

können diese abweichenden Nutzungsdauern und die daraus resultierenden 

Restwerte iim Rahmen der Ermittllung des zu erstattenden investiven Vorteils 

zu Grunde gelegt werden. 

o Alternative 3: Bestimmung der Nutzungsdauer anhand historischer Nut-

zungsdauern 

Die Nutzungsdauer einer Investition kann ebenfall s a.nhand der Nutzungs­

dauer gleicher hii storischer Investitionen bestimmt werden. Dann wird die 

sachgerechte Nutzungsdauer auf Basis der Nutzungsdauer des vormals er­

setzten Gutes / der vormals ersetzten Software ermittelt. 

o Alternative 4: Investition wurde nicht mit dem Rechnungswert buchhalte-

risch erfasst 

In diesem Fall ist eine Begründung vorzuleg,en und der Nachweis muss über 

entsprechende Testate und Gutachten erfo'lgen. 

Soweit ein unabhängiger Gutachter oder Sachverständiger für die Restwertermitt­

lung hinzugezogen wird , ist dieser vom ÜNB zu bestellen. Die Ko,sten für die Bestel­

lung des Sachverständigen können gegenüber der BNetzA a1ngesetzt werden , so­

weit diese unter Beachtung des W1irlschaftlichkeltspri nzips angefallen sind. Falls 
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sich der ÜNB im Rahmen ei1ner Kosten-Nutzen~A!nalyse dazu entscheiidet eir,e ei• 

gene Beurte ilung vorzunehmen, ist diese in geeigneter Weise zu dokumentieren. 

Das WirtschafttichkeitspriinZJip wird analog zum .4-Stufen Modell" des Umgangs mit 

den Kosten der Herstellung der Betrie bsbereitsohafl nach 

§ 13c Abs. 1 S.1 N,r 1 Ut. a EnWG angewendet. 

Kategorie 3: Bei Dienstleistungen > 10.000 Euro wird vom ÜNB eine Einzelfall-Be-

trachtung vorgenommen und entschieden, ob es sidh um eine Investition handelt 

Dabei wird bei Bedarf über ein Gutachten bewertet , welcher Teill einer Ma f>nahme 

einen investiven Vorte il darstellt und weldher Wert sowie Lebenszyklus anzusetzen 

ist Reine Wartungsarbeiten werden nicht als investiver Vorteil angesehen. 
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1 Allgemeine Anforderungen 
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Die Einsatzanforderung der Anlagen erfolgt durch die TransnetBW unter Beachtung von Zif­
fer 2 dieses Anhangs. 

TransnetBW ist berechtigt, der EnBW Einsatzanforderungen nach Maßgabe von Ziffer 4.1 
des Netzreservevertrages zu erteilen. Die Eins.atzanforderung umfasst insbesondere die An­
fahrt der Anlagen zur Einspeisung und Erhöhung der Einspeisung bis zur jeweils maximalen, 
technisch möglichen Einspeisung und die Reduzierung der Einspeisung bis auf o MW unter 
Berücksichtigung des Servicelevels gern. Anhang 2 . 

Liegt eine Einsatzanforderung der TransnetBW außerhalb des vereinbarten Servicelevels, 
weist EnBW bei der telefonischen Abstimmung darauf hin. TransnetBW wird in diesem Fall 
die Einsatzanforderung entsprechend anpassen. 

Eine Einsatzanforderung kann von TransnetBW mit angemessener Vorlaufzeit (i .d.R.-
- angepasst werden. In diesem Fall versendet TransnetBW nach Maßgabe von Ziffer 2 .2 

dieses Anhangs eine aktualisierte Einsatzanforderung. 

Ungeplante Nichtverfügbarkeiten oder aus sonstigen technischen oder rechtlichen Gründen 
erforderliche Leistungsänderungen oder Abfahrten wird die EnBW schnellstmöglich an die 
TransnetBW melden und wenn notwendig eine erforderliche Anpassung oder Beendigung 
der Einspeisung mitteilen. Eine ungeplante Nichtverfügbarkeit in diesem Sinne ist beispiels­
weise der Ausfall oder Teilausfall einer Anlage oder eine Leistungseinschränkung gemäß Zif­
fer 5.1 bis 5.5 des Netzreservevertrages. TransnetBW wird in diesem Fall die Einsatzanforde­
rung entsprechend anpassen. 

2 Mitteilungs- und Informationspflichten 

EnBW und TransnetBW tauschen nachfolgende Informationen aus. Bei Änderungen werden 
diese schnellstmöglich dem anderen Vertragspartner mitgeteilt. Die nachfolgend genannten 
Informationen können zusammen mit den Informationen von Marktkraftwerken, welche im 
Rahmen eines Redispatchvertrags zwischen EnBW und TransnetBW ausgetauscht werden, 
übermittelt werden. Anforderungen und Änderungen sol lten immer nach telefonischer Ab­
sprache erfolgen. Sonst ist nicht sichergestellt, dass EnBW die Änderung erkennt und das 
Kraftwerk informiert wird. Einzige Ausnahme: Bei abgestimmten Probestarts genügt es, dass 
TransnetBW den Fahrplan ohne Telefonat schickt, da die Information im Kraftwerk ja dann 
schon vorliegt. 

2.1 Einsatzfahrpläne und Verfügbarkeit ,der Anlagen 

Der Ablauf für den Einsatz der Netzreservekraftwerke zwischen der Hauptschaltleitung sowie 
der Betriebsplanung der TransnetBW (siehe Anhang 8) und dem Energiedispatching bzw. der 
Einsatzplanung der EnBW (siehe Anhang 7) ist wie folgt: 

Netzreserve TransnetBW/EnBW 
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• EnBW teilt TransnetBW geplante und ungeplante Nichtverfügbarkeiten schnellst-
möglich mit. 

• EnBW teilt TransnetBW sofern bekannt mögliche technische Restriktionen mit, die 
sich aus dem Einsatz der Anlage ergeben könnten (z.B. Auswirkungen eines Einsat-
zes auf spätere Betriebsbereitschaft) 

• TransnetBW fordert – nach telefonischer Absprache – den Einsatz per Fahrplan an. 

• EnBW weist das Netzreservekraftwerk entsprechend an. 

• Der von TransnetBW gewünschte Einsatz wird von EnBW im Rahmen der Kraft-
werks- und ERRP-Fahrpläne gegengemeldet. 

• Bei Änderungen durch TransnetBW: TransnetBW schickt den geänderten Fahrplan 
an EnBW – nach telefonischer Absprache. 

• Bei Störungen, die eine Änderung des Einsatzes erfordern: EnBW teilt TransnetBW 
die notwendigen Änderungen mit. TransnetBW passt den Einsatzfahrplan an. 

 
Längerfristige Nichtverfügbarkeiten werden der TransnetBW von der EnBW entsprechend 
der zwischen den Vertragsparteien aktuell bestehenden betrieblichen Prozesse mitgeteilt. 

2.2 Anforderung der Wirkleistungsscheiben 

Vor der Einsatzanforderung erfolgt stets eine telefonische Abstimmung zwischen Trans-
netBW und EnBW. Die Einsatzanforderung durch die Hauptschaltleitung der TransnetBW an 
das Energiedispatching der EnBW erfolgt per xml-Fahrplan per Mail , es sei denn, es ist Gefahr 
im Verzug. Bei Gefahr im Verzug ist die nicht in Textform kommunizierte Einsatzanforderung 
schnellstmöglich in vorbenannter Textform durch die TransnetBW nachzureichen. Trans-
netBW und EnBW tauschen einen Fahrplan im Viertelstundenraster mit konstanten Leis-
tungswerten je Viertelstunde aus, aus welchem Beginn, Ende und der zeitliche Verlauf der 
Wirkleistungsanpassung hervorgehen. 

2.3 Anforderung von Blindleistung 

Eine Blindleistungseinspeisung im Rahmen des technisch Möglichen der Anlagen kann durch 
die Hauptschaltleitung der TransnetBW direkt bei der Kraftwerkswarte der EnBW angefor-
dert werden.  

2.4 Dokumentation 

Die zur Vertragserfüllung im Rahmen des Informationsaustausches zum Einsatz kommenden 
Kommunikationsverfahren und anzuwendenden Datenblätter bzw. Formulare werden zwi-
schen den Vertragsparteien einvernehmlich abgestimmt. 
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Anhang 8: Kontaktstellen TransnetBW 
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Anhang 9: Übersicht der EnBW zu Kostenbestandteilen 

1. Leistungsvorhaltekosten / operative Fixkosten 

Bestandteile der 
Leistungsvorhaltekos• WAL 1/2 (01.04.2023 
ten • 31.12.2023) 
( € p.a.) 

Materialaufwand 
Personalaufwand 
Sonstiger betriebli-
cher Aufwand 
Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 
Summe 
operative Fixkosten 

WAL 1/2 
(01.01.2024 -
31.07.2024) 

WAL2 
(01.08.2024 -

31.12.2024 

Seite 1 von 1 

WAL2 
(01.01.2025 -
31.03.2025) 

In den Leistungsvorhaltekosten / operativen Fixkosten nicht enthalten sind Kosten für das Wasserentnahme­
entgelt. Die Kosten hierfür sind nach Vorlage der entsprechenden Gebührenbescheide von TransnetBW geson­
dert zu erstatten. 

Ist der Leistungspreis nach Maßgabe der Ziffern 6.11 und 6.12 des Netzreservevertrags anzupassen, w ird die­
ser Anhang in Abstimmung mit der BNetzA aktualisiert. 

2. Verbrauchsabhängige Kosten / in operativen Fixkosten nicht enthaltene Kosten 

In den vorgenannten Leistungsvorhaltekosten / operativen Fixkosten sind folgende Positionen nicht enthalten: 

• Einmalige Aufwendungen zur Sicherstellung der von der TransnetBW angeforderten Service-Levels 
(u.a. Kosten für die Wiederherstellung bzw. den Erhalt der Betriebsbereitschaft) 

• Brennstoffkosten (z.B. Kohle, HS, HEL, C02) 
• Bewegliche Einsatznebenkosten/ Hilfsstoffkosten/ Betriebsstoffkosten 

(z.B. Ammoniak, Branntkalk, etc.) 

• Kosten für die Reststoffentsorgung (z.B. Produkte aus der Rauchgasreinigung, Kesselsand, Aschen) 
• Personalkosten, für den Abruf von über den vereinbarten Service-Level hinausgehender Verfügbarkeit 

- soweit realisierbar 

• Stromeigenbedarf einschließlich Netzentgelte und gesetzliche Abgaben, Umlagen und Steuern 

• Ausgleichsenergie 
• Vermarktungskosten der erzeugten Strommengen 

• Versicherungsselbstbehalte und ggf. anfallende Prämienerhöhungen im Schadensfall 
• Ggf. anfallende Versicherungsprämienerhöhungen zur Erhöhung der Schadensdeckungssumme auf-

grund Haftungssituation 
• Wiederherstellungskosten nach größeren Schäden 

• Inflation 
• Lebensdauerverzehr der Anlage 

• Kapitalbindungskosten 
• Abschreibung für Abnutzung der Blöcke und mitgenutzter Einrichtungen am Standort 

• Kosten für Wasserentnahmeentgelte 
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